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VERORDNUNG (EU) 2016/679  

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES  

vom 27. April 20161 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung  

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und  

zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(Datenschutz-Grundverordnung)  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

Mit Zuordnung der Vorschriften des BDSG 2017 

Wichtige Hinweise: 

Die vorliegende synoptische Textfassung der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesda-

tenschutzgesetzes (BDSG) basiert auf der aktuallisierten Sonderveröffentlichung der RDV (Sonderveröffent-

lichung zu RDV 04/2017). Hierzu ist folgendes zu beachten:  

• Der vorliegende deutsche Text der Datenschutz-Grundverordnung basiert auf der amtlichen Fassung 
vom 4. Mai 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union vom 4.5.2016, DE L 119/1 in der am 22.11.2016 
geänderten Fassung, ABl. DE L 314/72 und der Berichtigungen vom 23.5.2018, ABL. DE L 127/2). 

• Die Regelungen des BDSG beruhen auf der amtlichen Fassung des Datenschutz-Anpassungs- und Um-
setzungsgesetz EU – DSAnpUG-EU vom 30.6.2017 (BGBl. 2017, S. 2097 ff). 

• Regelungen des BDSG, die nur den öffentlichen Bereich betreffen, sind in hellgrauer Schrift dargestellt. 
Der Dritte Teil des BDSG wird hierbei nicht berücksichtigt, da er als Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 lediglich durch Polizei und Justiz anzuwenden ist. 

• Die Gliederung ist nicht Bestandteil der offiziellen Dokumente. 

Bearbeitet durch Thomas Müthlein 

                                                           
1  Amtsblatt der Europäischen Union vom 4.5.2016, DE L 119/1 in der am 22.11.2016 geänderten Fassung,  

ABl. DE L 314/72 und der Berichtigungen vom 23.5.2018, ABL. DE L 127/2 
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BDSG
§ Abs.

DS-GVO
Art.

1 2

2 90

4 3

2 4

3 6

4 6
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9 51, 9

10 52

11 53

12 54

13 54
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15 59

16 58

17 68

18 60

19 60

20 78

21 58

22 9

2 28, 32

23 6

2 9

24 6

2 9

25 6

3 9

26 6, 88

2 7, 8

3 9

4 9
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§ Abs.
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Art.

27 89

1 9

2 15, 16, 18, 21

4 7, 8

7 32

28 89
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3 16

4 18, 20, 21

29 89

1 14, 15, 34
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3 58
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31 22

32 13

2 12, 23

33 14

2 12
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2 18

35 17, 18
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41 83

42 84

43 83
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3 27

Wo finde ich die Regelungen des BDSG?
Die Regelungen des BDSG werden in der nachfolgenden synoptischen Darstellung den Artikeln der DS-GVO zugeordnet, die die 
jeweilige Regelung des BDSG konkretisiert. Für den umgekehrten Fall, dass eine Regelung des BDSG originär gesucht wird, 
dient die nachfolgende Verweistabelle.
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DS-GVO BDSG
Artikel 2 § 1

Sachlicher Anwendungsbereich
(Erwägungsgründe 14 – 21)

(1) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise au-
tomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten 
sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, die in einem Dateisystem ge-
speichert sind oder gespeichert werden sollen.1 

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten
a)	 im	Rahmen	einer	Tätigkeit,	die	nicht	in	den	An-

wendungsbereich des Unionsrechts fällt,
b)	 durch	die	Mitgliedstaaten	im	Rahmen	von	Tätig-

keiten,	die	in	den	Anwendungsbereich	von	Titel	V	
Kapitel 2 EUV fallen,

c) durch natürliche Personen zur Ausübung aus-
schließlich	persönlicher	oder	familiärer	Tätigkeiten,

d) durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfol-
gung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, 
einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr 
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit.

(3) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der 
Union gilt die Verordnung (EG) Nr. 45/2001. Die Ver-
ordnung (EG) Nr. 45/2001 und sonstige Rechtsakte 
der Union, die diese Verarbeitung personenbezogener 
Daten regeln, werden im Einklang mit Artikel 98 an 
die Grundsätze und Vorschriften der vorliegenden Ver-
ordnung angepasst.

(4) Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung der 
Richtlinie 2000/31/EG und speziell die Vorschriften 
der Artikel 12 bis 15 dieser Richtlinie zur Verantwort-
lichkeit der Vermittler unberührt.

Anwendungsbereich des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch
1. öffentliche Stellen des Bundes,
2. öffentliche Stellen der Länder, soweit der Daten-

schutz nicht durch Landesgesetz geregelt ist und 
soweit sie

a) Bundesrecht ausführen oder
b) als Organe der Rechtspflege tätig werden und es

sich nicht um Verwaltungsangelegenheiten handelt.
Für nichtöffentliche Stellen gilt dieses Gesetz für die 
ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten sowie die nicht automatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem 
Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden 
sollen, es sei denn, die Verarbeitung durch natürliche 
Personen erfolgt zur Ausübung ausschließlich persönli-
cher	oder	familiärer	Tätigkeiten.

(2) Andere Rechtsvorschriften des Bundes über den Da-
tenschutz gehen den Vorschriften dieses Gesetzes vor. 
Regeln sie einen Sachverhalt, für den dieses Gesetz 
gilt, nicht oder nicht abschließend, finden die Vor-
schriften dieses Gesetzes Anwendung. Die Verpflichtung
zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten 
oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, 
die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt 
unberührt.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen denen des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der Er-
mittlung des Sachverhalts personenbezogene Daten 
verarbeitet werden.

(4) Dieses Gesetz findet Anwendung auf öffentliche Stellen.
Auf nichtöffentliche Stellen findet es Anwendung, sofern

Artikel 1 

Gegenstand und Ziele

(Erwägungsgründe 1 – 13)

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Verkehr solcher Daten.

(2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht 
auf Schutz personenbezogener Daten.

(3) Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen des Schutzes natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten weder eingeschränkt noch verboten werden.

Kapitel I

Allgemeine Bestimmungen
(Erwägungsgründe 1 – 37)

1 S. a. § 26 Abs. 7 BDSG
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DS-GVO BDSG
1. der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter per-

sonenbezogene Daten im Inland verarbeitet, 
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten im 

Rahmen	der	Tätigkeiten	einer	 inländischen	Nie-
derlassung des Verantwortlichen oder Auftrags-
verarbeiters erfolgt oder

3. der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter zwar 
keine Niederlassung in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum hat, er aber in den Anwendungs-
bereich der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72) fällt. 

Sofern dieses Gesetz nicht gemäß Satz 2 Anwendung 
findet, gelten für den Verantwortlichen oder Auftrags-
verarbeiter nur die §§ 8 bis 21, 39 bis 44.

(5) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwen-
dung, soweit das Recht der Europäischen Union, im 
Besonderen die Verordnung (EU) 2016/679 in der je-
weils geltenden Fassung, unmittelbar gilt.

(6) Bei Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 2 der 
Verordnung (EU) 2016/679 stehen die Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum und die Schweiz den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union gleich. Andere Staaten gelten inso-
weit als Drittstaaten.

(7) Bei Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 1 Ab-
satz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch die zuständigen Behör-
den zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufde-
ckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI 
des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89) stehen die 
bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 
Schengen-Besitzstands assoziierten Staaten den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union gleich. Andere 
Staaten gelten insoweit als Drittstaaten.

(8) Für Verarbeitungen personenbezogener Daten durch 
öffentliche Stellen im Rahmen von nicht in die An-
wendungsbereiche der Verordnung (EU) 2016/679 und 
der	 Richtlinie	 (EU)	 2016/680	 fallenden	 Tätigkeiten	
finden	die	Verordnung	(EU)	2016/679	und	die	Teile	1	
und 2 dieses Gesetzes entsprechend Anwendung, so-
weit nicht in diesem Gesetz oder einem anderen Ge-
setz Abweichendes geregelt ist.
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DS-GVO BDSG
Artikel 3 § 1

Räumlicher Anwendungsbereich
(Erwägungsgründe 22 – 25)

(1) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbei-
tung personenbezogener Daten, soweit diese im Rah-
men	der	Tätigkeiten	einer	Niederlassung	eines	Verant-
wortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der 
Union erfolgt, unabhängig davon, ob die Verarbeitung 
in der Union stattfindet.

(2) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbei-
tung personenbezogener Daten von betroffenen Per-
sonen, die sich in der Union befinden, durch einen 
nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter, wenn die Datenverarbeitung 
im Zusammenhang damit steht 
a) betroffenen Personen in der Union Waren oder 

Dienstleistungen anzubieten, unabhängig davon, 
ob von diesen betroffenen Personen eine Zahlung 
zu leisten ist; 

b) das Verhalten betroffener Personen zu beobach-
ten, soweit ihr Verhalten in der Union erfolgt.

(3) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbei-
tung personenbezogener Daten durch einen nicht in 
der Union niedergelassenen Verantwortlichen an 
einem Ort, der aufgrund Völkerrechts dem Recht eines 
Mitgliedstaats unterliegt.

Anwendungsbereich des Gesetzes

…
(4) Dieses Gesetz findet Anwendung auf öffentliche Stellen.

Auf nichtöffentliche Stellen findet es Anwendung, sofern
1. der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter per-

sonenbezogene Daten im Inland verarbeitet,
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten im 

Rahmen	der	Tätigkeiten	einer	 inländischen	Nie-
derlassung des Verantwortlichen oder Auftrags-
verarbeiters erfolgt oder

3. der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter zwar 
keine Niederlassung in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum hat, er aber in den Anwendungs-
bereich der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richt-
linie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72) fällt. 

Sofern dieses Gesetz nicht gemäß Satz 2 Anwendung 
findet, gelten für den Verantwortlichen oder Auftrags-
verarbeiter nur die §§ 8 bis 21, 39 bis 44.

Artikel 4 § 2

Begriffsbestimmungen 
(Erwägungsgründe 26 – 37)

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:2 
1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die 

sich auf eine identifizierte oder identifizierbare na-
türliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) 
beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Per-
son angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem 
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu 
einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 
besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirt-
schaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität die-
ser natürlichen Person sind, identifiziert werden 
kann;

(1) Öffentliche Stellen des Bundes sind die Behörden, die 
Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-recht-
lich organisierte Einrichtungen des Bundes, der bun-
desunmittelbaren Körperschaften, der Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie deren Verei-
nigungen ungeachtet ihrer Rechtsform.

(2) Öffentliche Stellen der Länder sind die Behörden, die 
Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-recht-
lich organisierte Einrichtungen eines Landes, einer 
Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder sonstiger 
der Aufsicht des Landes unterstehender juristischer 
Personen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereini-
gungen ungeachtet ihrer Rechtsform.

(3)3 Vereinigungen des privaten Rechts von öffentlichen 
Stellen des Bundes und der Länder, die Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, gelten unge-
achtet der Beteiligung nichtöffentlicher Stellen als 
öffentliche Stellen des Bundes, wenn

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automati-
sierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede sol-
che Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personen-
bezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die An-

2 S. § 26 Abs. 8 BDSG

3 S. insbesondere Art. 4 Nr. 18
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passung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfra-
gen, die Verwendung, die Offenlegung durch Über-
mittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Be-
reitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;

1. sie über den Bereich eines Landes hinaus tätig 
werden oder 

2. dem Bund die absolute Mehrheit der Anteile ge-
hört oder die absolute Mehrheit der Stimmen zu-
steht.

3. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung ge-
speicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, 
ihre künftige Verarbeitung einzuschränken;

Andernfalls gelten sie als öffentliche Stellen der Länder.
(4) Nichtöffentliche Stellen sind natürliche und juristi-

sche Personen, Gesellschaften und andere Personen-
vereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht 
unter die Absätze 1 bis 3 fallen. Nimmt eine nichtöf-
fentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle im 
Sinne dieses Gesetzes.

(5) Öffentliche Stellen des Bundes gelten als nichtöffent-
liche Stellen im Sinne dieses Gesetzes, soweit sie als 
öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb 
teilnehmen. Als nichtöffentliche Stellen im Sinne die-
ses Gesetzes gelten auch öffentliche Stellen der Län-
der, soweit sie als öffentlich-rechtliche Unternehmen 
am Wettbewerb teilnehmen, Bundesrecht ausführen 
und der Datenschutz nicht durch Landesgesetz gere-
gelt ist.

4. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die darin besteht, dass 
diese personenbezogenen Daten verwendet werden, 
um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine 
natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbeson-
dere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirt-
schaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, 
Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort 
oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analy-
sieren oder vorherzusagen;

5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in einer Weise, dass die personenbezoge-
nen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informati-
onen nicht mehr einer spezifischen betroffenen 
Person zugeordnet werden können, sofern diese zu-
sätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt wer-
den und technischen und organisatorischen Maßnahmen
unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbe-
zogenen Daten nicht einer identifizierten oder identi-
fizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden;

6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personen-
bezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zu-
gänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung 
zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geo-
grafischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Per-
son, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die al-
lein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser 
Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht 
der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verant-
wortliche beziehungsweise können die bestimmten Kri-
terien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden; 

8. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortli-
chen verarbeitet; 

9. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der perso-
nenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig 
davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt 
oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder
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dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise perso-
nenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als 
Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die 
genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den gel-
tenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken 
der Verarbeitung; 

10. „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der be-
troffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auf-
tragsverarbeiter und den Personen, die unter der 
unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die perso-
nenbezogenen Daten zu verarbeiten; 

11. „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig 
für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in 
Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen 
bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Per-
son zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung 
der sie betreffenden personenbezogenen Daten ein-
verstanden ist; 

S. a. §§ 26 Abs. 2, 27 Abs. 4 BDSG

12. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ 
eine Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt 
oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur 
Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von 
beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespei-
chert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden; 

13. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den 
ererbten oder erworbenen genetischen Eigenschaften 
einer natürlichen Person, die eindeutige Informatio-
nen über die Physiologie oder die Gesundheit dieser 
natürlichen Person liefern und insbesondere aus der 
Analyse einer biologischen Probe der betreffenden na-
türlichen Person gewonnen wurden; 

14. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Ver-
fahren gewonnene personenbezogene Daten zu den 
physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen 
Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeu-
tige Identifizierung dieser natürlichen Person ermög-
lichen oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder dakty-
loskopische Daten; 

15. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich
auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer na-
türlichen Person, einschließlich der Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen 
Informationen über deren Gesundheitszustand hervor-
gehen; 

16. „Hauptniederlassung“ 
a) im Falle eines Verantwortlichen mit Niederlassun-

gen in mehr als einem Mitgliedstaat den Ort sei-
ner Hauptverwaltung in der Union, es sei denn, 
die Entscheidungen hinsichtlich der Zwecke und

S. a. §§ 37, 40 Abs. 2 BDSG
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Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten 
werden in einer anderen Niederlassung des Ver-
antwortlichen in der Union getroffen und diese 
Niederlassung ist befugt, diese Entscheidungen 
umsetzen zu lassen; in diesem Fall gilt die Nie-
derlassung, die derartige Entscheidungen trifft, 
als Hauptniederlassung;

b) im Falle eines Auftragsverarbeiters mit Niederlas-
sungen in mehr als einem Mitgliedstaat den Ort 
seiner Hauptverwaltung in der Union oder, sofern 
der Auftragsverarbeiter keine Hauptverwaltung in 
der Union hat, die Niederlassung des Auftragsver-
arbeiters in der Union, in der die Verarbeitungs-
tätigkeiten	im	Rahmen	der	Tätigkeiten	einer	Nieder-
lassung eines Auftragsverarbeiters hauptsächlich 
stattfinden, soweit der Auftragsverarbeiter spezi-
fischen Pflichten aus dieser Verordnung unterliegt;

17. „Vertreter“ eine in der Union niedergelassene natürli-
che oder juristische Person, die von dem Verantwort-
lichen oder Auftragsverarbeiter schriftlich gemäß Ar-
tikel 27 bestellt wurde und den Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter in Bezug auf die ihnen jeweils 
nach dieser Verordnung obliegenden Pflichten vertritt; 

18. „Unternehmen“ eine natürliche oder juristische Per-
son,	die	eine	wirtschaftliche	Tätigkeit	ausübt,	unab-
hängig von ihrer Rechtsform, einschließlich Personen-
gesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig 
einer	wirtschaftlichen	Tätigkeit	nachgehen;	

s. a. § 2 Abs. 3 – 5 BDSG

19. „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem 
herrschenden Unternehmen und den von diesem ab-
hängigen Unternehmen besteht; 

20. „verbindliche interne Datenschutzvorschriften“ Maß-
nahmen zum Schutz personenbezogener Daten, zu 
deren Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaats niedergelassener Verantwortlicher oder 
Auftragsverarbeiter verpflichtet im Hinblick auf Da-
tenübermittlungen oder eine Kategorie von Daten-
übermittlungen personenbezogener Daten an einen 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter derselben 
Unternehmensgruppe oder derselben Gruppe von Un-
ternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit 
ausüben, in einem oder mehreren Drittländern; 

21. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat 
gemäß Artikel 51 eingerichtete unabhängige staatli-
che Stelle;

22. „betroffene Aufsichtsbehörde“ eine Aufsichtsbehörde, 
die von der Verarbeitung personenbezogener Daten 
betroffen ist, weil 
a) der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats dieser Auf-
sichtsbehörde niedergelassen ist,
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b) diese Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf 

betroffene Personen mit Wohnsitz im Mitglied-
staat dieser Aufsichtsbehörde hat oder haben 
kann oder

c) eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde ein-
gereicht wurde;

23. „grenzüberschreitende Verarbeitung“ entweder 
a) eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

im	Rahmen	der	Tätigkeiten	von	Niederlassungen	
eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverar-
beiters in der Union in mehr als einem Mitglied-
staat erfolgt, wenn der Verantwortliche oder Auf-
tragsverarbeiter in mehr als einem Mitgliedstaat 
niedergelassen ist, oder

b) eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
im	Rahmen	der	Tätigkeiten	einer	einzelnen	Nie-
derlassung eines Verantwortlichen oder eines 
Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt, die je-
doch erhebliche Auswirkungen auf betroffene Per-
sonen in mehr als einem Mitgliedstaat hat oder 
haben kann;

24. „maßgeblicher und begründeter Einspruch“ einen Ein-
spruch gegen einen Beschlussentwurf im Hinblick da-
rauf, ob ein Verstoß gegen diese Verordnung vorliegt 
oder ob die beabsichtigte Maßnahme gegen den Ver-
antwortlichen oder den Auftragsverarbeiter im Ein-
klang mit dieser Verordnung steht, wobei aus diesem 
Einspruch	die	Tragweite	der	Risiken	klar	hervorgeht,	
die von dem Beschlussentwurf in Bezug auf die Grund-
rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen 
und gegebenenfalls den freien Verkehr personenbezo-
gener Daten in der Union ausgehen; 

25. „Dienst der Informationsgesellschaft“ eine Dienstleis-
tung im Sinne des Artikels 1 Nummer 1 Buchstabe b 
der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Par-
laments und des Rates4; 

26. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche 
Organisation und ihre nachgeordneten Stellen oder 
jede sonstige Einrichtung, die durch eine zwischen 
zwei oder mehr Ländern geschlossene Übereinkunft 
oder auf der Grundlage einer solchen Übereinkunft 
geschaffen wurde.

4 Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet 
der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der In-
formationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).
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Artikel 6 § 3

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
(Erwägungsgründe 32, 40 – 50, 55, 56)

Verarbeitung personenbezogener Daten  
durch öffentliche Stellen

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindes-
tens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 
a)9 Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der 

Verarbeitung der sie betreffenden personenbezo-
genen Daten für einen oder mehrere bestimmte 
Zwecke gegeben;

b)10 die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Ver-
trags, dessen Vertragspartei die betroffene Person 
ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maß-

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öf-
fentliche Stelle ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in 
der Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgabe 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verantwort-
lichen übertragen wurde, erforderlich ist. 

Artikel 55 

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

(Erwägungsgrund 39)

(1) Personenbezogene Daten müssen 
a)	 auf	rechtmäßige	Weise,	nach	Treu	und	Glauben	und	in	einer	für	die	betroffene	Person	nachvollziehbaren	Weise	

verarbeitet	werden	(„Rechtmäßigkeit,	Verarbeitung	nach	Treu	und	Glauben,	Transparenz“);	
b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken 

nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse 
liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt 
gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“); 

c)6 dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt 
sein („Datenminimierung“); 

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu 
treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unver-
züglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“);

e)7 in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie 
es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespei-
chert werden, soweit die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und 
organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person gefordert werden, ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissen-
schaftliche und historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet 
werden („Speicherbegrenzung“); 

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, 
einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbe-
absichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“).

(2)8 Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen Einhaltung nachweisen 
können („Rechenschaftspflicht“).

Kapitel II

Grundsätze
(Erwägungsgründe 38 – 57)

5 S. a. § 26 Abs. 5 BDSG

6 S. a. § 4 Abs. 5 BDSG

7 S. a. § 4 Abs. 5 BDSG

8 S. a. § 22 Abs. 2 Nr. 3 BDSG

9 S. a. §§ 26 Abs. 2, 27 Abs. 4 BDSG

10 S. a. § 27 Abs. 1 BDSG
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nahmen erforderlich, die auf Anfrage der betrof-
fenen Person erfolgen;

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtli-
chen Verpflichtung erforderlich, der der Verant-
wortliche unterliegt;

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswich-
tige Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person zu schützen;

§ 411

Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume
(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit 

optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwa-
chung) ist nur zulässig, soweit sie
1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,
2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder
3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für 

konkret festgelegte Zwecke
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, 
dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen über-
wiegen. Bei der Videoüberwachung von
1. öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, 

wie insbesondere Sport-, Versammlungs- und Ver-
gnügungsstätten, Einkaufszentren oder Parkplät-
zen, oder

2. Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen großflä-
chigen Einrichtungen des öffentlichen Schienen-, 
Schiffs- und Busverkehrs

gilt der Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit 
von dort aufhältigen Personen als ein besonders wich-
tiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Name und die 
Kontaktdaten des Verantwortlichen sind durch geeig-
nete Maßnahmen zum frühestmöglichen Zeitpunkt er-
kennbar zu machen.

(3)12 Die Speicherung oder Verwendung von nach Absatz 1 
erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen 
des verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine An-
haltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen überwiegen. Absatz 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur 
weiterverarbeitet werden, soweit dies zur Abwehr von 
Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit 
sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.

(4)13 Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten 
einer bestimmten Person zugeordnet, so besteht die 
Pflicht zur Information der betroffenen Person über 
die Verarbeitung gemäß den Artikeln 13 und 14 der 
Verordnung (EU) 2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5)14 Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur 
Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind 
oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer 
weiteren Speicherung entgegenstehen.

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer 
Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt er-
folgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtig-
ten Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betrof-
fenen Person, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, 
wenn es sich bei der betroffenen Person um ein 
Kind handelt. 
Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von 
Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenom-
mene Verarbeitung.

(2) Die Mitgliedstaaten können spezifischere Bestimmun-
gen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften 
dieser Verordnung in Bezug auf die Verarbeitung zur 
Erfüllung von Absatz 1 Buchstaben c und e beibehalten 
oder einführen, indem sie spezifische Anforderungen 
für die Verarbeitung sowie sonstige Maßnahmen präzi-
ser	bestimmen,	um	eine	rechtmäßig	und	nach	Treu	und	
Glauben erfolgende Verarbeitung zu gewährleisten, ein-
schließlich für andere besondere Verarbeitungssituatio-
nen gemäß Kapitel IX.

(3) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß Ab-
satz 1 Buchstaben c und e wird festgelegt durch
a) Unionsrecht oder
b) das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verant-

wortliche unterliegt.
Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechts-
grundlage festgelegt oder hinsichtlich der Verarbeitung 
gemäß Absatz 1 Buchstabe e für die Erfüllung einer 
Aufgabe erforderlich sein, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die 
dem Verantwortlichen übertragen wurde. Diese Rechts-
grundlage kann spezifische Bestimmungen zur Anpas-
sung der Anwendung der Vorschriften dieser Verord-
nung enthalten, unter anderem Bestimmungen darüber, 
welche allgemeinen Bedingungen für die Regelung der 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durch den Verant-
wortlichen gelten, welche Arten von Daten verarbeitet 
werden, welche Personen betroffen sind, an welche 
Einrichtungen und für welche Zwecke die personen-

11 S. a. Art. 35 Abs. 3 lit. c)

12 S. a. Art. 6 Abs. 4

13 S. a. Art. 13 Abs. 1, 14 Abs. 3

14 S. a. Art. 5 Abs. 1 lit. e), Art. 17
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bezogenen Daten offengelegt werden dürfen, welcher 
Zweckbindung sie unterliegen, wie lange sie gespei-
chert werden dürfen und welche Verarbeitungsvorgänge 
und -verfahren angewandt werden dürfen, einschließ-
lich Maßnahmen zur Gewährleistung einer rechtmäßig 
und	nach	Treu	und	Glauben	erfolgenden	Verarbeitung,	
wie solche für sonstige besondere Verarbeitungssituati-
onen gemäß Kapitel IX. Das Unionsrecht oder das Recht 
der Mitgliedstaaten müssen ein im öffentlichen Interesse 
liegendes Ziel verfolgen und in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen.

(4)16 Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als 
zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten 
erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betrof-
fenen Person oder auf einer Rechtsvorschrift der Union 
oder der Mitgliedstaaten, die in einer demokratischen 
Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige 
Maßnahme zum Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 ge-
nannten Ziele darstellt, so berücksichtigt der Verant-
wortliche – um festzustellen, ob die Verarbeitung zu 
einem anderen Zweck mit demjenigen, zu dem die 
personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wur-
den, vereinbar ist – unter anderem
a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die 

die personenbezogenen Daten erhoben wurden, 
und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverar-
beitung,

b) den Zusammenhang, in dem die personenbezo-
genen Daten erhoben wurden, insbesondere hin-
sichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffe-
nen Personen und dem Verantwortlichen,

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbeson-
dere ob besondere Kategorien personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 9 verarbeitet werden oder ob 
personenbezogene Daten über strafrechtliche Ver-
urteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 ver-
arbeitet werden,

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiter-
verarbeitung für die betroffenen Personen,

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu 
Verschlüsselung oder Pseudonymisierung gehören 
kann.

§ 2315 
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch öffentliche 
Stellen
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem 

anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die Daten 
erhoben wurden, durch öffentliche Stellen im Rahmen 
ihrer Aufgabenerfüllung ist zulässig, wenn
1. offensichtlich ist, dass sie im Interesse der be-

troffenen Person liegt und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass sie in Kenntnis des anderen 
Zwecks ihre Einwilligung verweigern würde,

2. Angaben der betroffenen Person überprüft wer-
den müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für 
deren Unrichtigkeit bestehen,

3. sie zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Ge-
meinwohl oder einer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit, die Verteidigung oder die nationale 
Sicherheit, zur Wahrung erheblicher Belange des 
Gemeinwohls oder zur Sicherung des Steuer- und 
Zollaufkommens erforderlich ist,

4. sie zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug 
von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 
Absatz 1 Nummer 8 des Strafgesetzbuchs oder 
von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im 
Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Voll-
streckung von Geldbußen erforderlich ist,

5. sie zur Abwehr einer schwerwiegenden Beein-
trächtigung der Rechte einer anderen Person er-
forderlich ist oder

6. sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kont-
rollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der 
Durchführung von Organisationsuntersuchungen 
des Verantwortlichen dient; dies gilt auch für die 
Verarbeitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwe-
cken durch den Verantwortlichen, soweit schutz-
würdige Interessen der betroffenen Person dem 
nicht entgegenstehen.

(2)17 Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbe-
zogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 zu einem anderen Zweck als zu 
demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden, ist 
zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 und 
ein Ausnahmetatbestand nach Artikel 9 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2016/679 oder nach § 22 vorliegen.

15 S. a. Art. 6 Abs. 4

16 S. a. §§ 4 Abs. 5, 23, 24, 25 Abs. 2, 32, 40 Abs. 3 BDSG

17 S. a. Art. 9
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§ 2418

Verarbeitung zu anderen Zwecken durch  
nichtöffentliche Stellen
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem 

anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die Daten 
erhoben wurden, durch nichtöffentliche Stellen ist zu-
lässig, wenn
1. sie zur Abwehr von Gefahren für die staatliche 

oder öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung 
von Straftaten erforderlich ist oder

2. sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung zivilrechtlicher Ansprüche erforderlich ist,

sofern nicht die Interessen der betroffenen Person an 
dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegen.

(2)19 Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbe-
zogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zu einem anderen Zweck 
als zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden, 
ist zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 
und ein Ausnahmetatbestand nach Artikel 9 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 oder nach § 22 vorlie-
gen.

§ 2520 

Datenübermittlungen durch öffentliche Stellen
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten durch öf-

fentliche Stellen an öffentliche Stellen ist zulässig, 
wenn sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
übermittelnden Stelle oder des Dritten, an den die 
Daten übermittelt werden, liegenden Aufgaben erfor-
derlich ist und die Voraussetzungen vorliegen, die eine 
Verarbeitung nach § 23 zulassen würden. Der Dritte, 
an den die Daten übermittelt werden, darf diese nur 
für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihm 
übermittelt werden. Eine Verarbeitung für andere Zwe-
cke ist unter den Voraussetzungen des § 23 zulässig.

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten durch öffent-
liche Stellen an nichtöffentliche Stellen ist zulässig, wenn
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 

übermittelnden Stelle liegenden Aufgaben erfor-
derlich ist und die Voraussetzungen vorliegen, die 
eine Verarbeitung nach § 23 zulassen würden,

2. der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, 
ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu 
übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und die 
betroffene Person kein schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluss der Übermittlung hat oder

3. es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist 

und der Dritte sich gegenüber der übermittelnden öf-
fentlichen Stelle verpflichtet hat, die Daten nur für

18 S. a. Art. 6 Abs. 4

19 S. a. Art. 9  

20 s. a. Art. 6 Abs. 4
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den Zweck zu verarbeiten, zu dessen Erfüllung sie ihm 
übermittelt werden. Eine Verarbeitung für andere 
Zwecke ist zulässig, wenn eine Übermittlung nach 
Satz 1 zulässig wäre und die übermittelnde Stelle zu-
gestimmt hat.21

(3) Die Übermittlung besonderer Kategorien personen-
bezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 ist zulässig, wenn die Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 oder 2 und ein Ausnah-
metatbestand nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2016/679 oder nach § 22 vorliegen.

§ 2622

Datenverarbeitung für Zwecke des  
Beschäftigungsverhältnisses
(1) Personenbezogene Daten von Beschäftigten dürfen für 

Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet 
werden, wenn dies für die Entscheidung über die Be-
gründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder 
nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für 
dessen Durchführung oder Beendigung oder zur Aus-
übung oder Erfüllung der sich aus einem Gesetz oder 
einem	Tarifvertrag,	einer	Betriebs-	oder	Dienstverein-
barung (Kollektivvereinbarung) ergebenden Rechte 
und Pflichten der Interessenvertretung der Beschäf-
tigten erforderlich ist. Zur Aufdeckung von Straftaten 
dürfen personenbezogene Daten von Beschäftigten 
nur dann verarbeitet werden, wenn zu dokumentie-
rende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht be-
gründen, dass die betroffene Person im Beschäfti-
gungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die 
Verarbeitung zur Aufdeckung erforderlich ist und das 
schutzwürdige Interesse der oder des Beschäftigten 
an dem Ausschluss der Verarbeitung nicht überwiegt, 
insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den An-
lass nicht unverhältnismäßig sind.

(2)23 Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten 
von Beschäftigten auf der Grundlage einer Einwilli-
gung, so sind für die Beurteilung der Freiwilligkeit der 
Einwilligung insbesondere die im Beschäftigungsver-
hältnis bestehende Abhängigkeit der beschäftigten 
Person sowie die Umstände, unter denen die Einwilli-
gung erteilt worden ist, zu berücksichtigen. Freiwil-
ligkeit kann insbesondere vorliegen, wenn für die be-
schäftigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher 
Vorteil erreicht wird oder Arbeitgeber und beschäf-
tigte Person gleichgelagerte Interessen verfolgen. Die 
Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht 
wegen besonderer Umstände eine andere Form ange-

21 S. a. Art. 6 Abs. 4

22 S. a. Art. 10, 88

23 S. a. Art. 4 Nr. 11, 6 Abs. 1 lit. a), 7, 8, 7 Abs. 3
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messen ist. Der Arbeitgeber hat die beschäftigte Per-
son über den Zweck der Datenverarbeitung und über 
ihr Widerrufsrecht nach Artikel 7 Absatz 3 der Verord-
nung	(EU)	2016/679	in	Textform	aufzuklären.

(3)24 Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten im Sinne des Arti-
kels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 für 
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses zulässig, 
wenn sie zur Ausübung von Rechten oder zur Erfül-
lung rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem 
Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes 
erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme be-
steht, dass das schutzwürdige Interesse der betroffe-
nen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung über-
wiegt. Absatz 2 gilt auch für die Einwilligung in die 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-
ner Daten; die Einwilligung muss sich dabei ausdrück-
lich auf diese Daten beziehen. § 22 Absatz 2 gilt ent-
sprechend.

(4)25 Die Verarbeitung personenbezogener Daten, ein-
schließlich besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten von Beschäftigten für Zwecke des Beschäfti-
gungsverhältnisses, ist auf der Grundlage von Kollek-
tivvereinbarungen zulässig. Dabei haben die Verhand-
lungspartner Artikel 88 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2016/679 zu beachten.

(5)26 Der Verantwortliche muss geeignete Maßnahmen er-
greifen, um sicherzustellen, dass insbesondere die in 
Artikel 5 der Verordnung (EU) 2016/679 dargelegten 
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten eingehalten werden.

(6) Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der 
Beschäftigten bleiben unberührt.

(7)27 Die Absätze 1 bis 6 sind auch anzuwenden, wenn per-
sonenbezogene Daten, einschließlich besonderer Ka-
tegorien personenbezogener Daten, von Beschäftigten 
verarbeitet werden, ohne dass sie in einem Dateisys-
tem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.

(8)28 Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind:
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ein-

schließlich der Leiharbeitnehmerinnen und Leih-
arbeitnehmer im Verhältnis zum Entleiher,

2. zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte,
3.	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer	 an	 Leistungen	

zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	sowie	an	Abklärun-
gen der beruflichen Eignung oder Arbeitserpro-
bung (Rehabilitandinnen und Rehabilitanden),

24 S. a. Art. 7, 9

25 S. a. Art. 6, 9, 88

26 S. a. Art. 5

27 S. a. Art. 2 Abs. 1

28 S. a. Art. 4
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4. in anerkannten Werkstätten für behinderte Men-

schen Beschäftigte,
5. Freiwillige, die einen Dienst nach dem Jugend-

freiwilligendienstegesetz oder dem Bundesfreiwil-
ligendienstgesetz leisten,

6. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Un-
selbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Perso-
nen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die 
in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten,

7. Beamtinnen und Beamte des Bundes, Richterin-
nen und Richter des Bundes, Soldatinnen und 
Soldaten sowie Zivildienstleistende. 

Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungs-
verhältnis sowie Personen, deren Beschäftigungsver-
hältnis beendet ist, gelten als Beschäftigte.

Artikel 7 § 26

Bedingungen für die Einwilligung

(Erwägungsgründe 32, 33, 42, 43)
Datenverarbeitung für Zwecke des  
Beschäftigungsverhältnisses

(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss 
der Verantwortliche nachweisen können, dass die be-
troffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbe-
zogenen Daten eingewilligt hat.

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch 
eine schriftliche Erklärung, die noch andere Sachver-
halte betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung 
in verständlicher und leicht zugänglicher Form in 
einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass 
es von den anderen Sachverhalten klar zu unterschei-
den	ist.	Teile	der	Erklärung	sind	dann	nicht	verbind-
lich, wenn sie einen Verstoß gegen diese Verordnung 
darstellen.

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung 
jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Ein-
willigung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt. Die betroffene Person wird vor Abgabe 
der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. Der Wi-
derruf der Einwilligung muss so einfach wie die Ertei-
lung der Einwilligung sein.

(4) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig er-
teilt wurde, muss dem Umstand in größtmöglichem 
Umfang Rechnung getragen werden, ob unter ande-
rem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der 
Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung 
zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht 
erforderlich sind.

… 
(2) Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten von

Beschäftigten auf der Grundlage einer Einwilligung, 
so sind für die Beurteilung der Freiwilligkeit der Ein-
willigung insbesondere die im Beschäftigungsverhält-
nis bestehende Abhängigkeit der beschäftigten Per-
son sowie die Umstände, unter denen die Einwilligung 
erteilt worden ist, zu berücksichtigen. Freiwilligkeit 
kann insbesondere vorliegen, wenn für die beschäf-
tigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vor-
teil erreicht wird oder Arbeitgeber und beschäftigte 
Person gleichgelagerte Interessen verfolgen. Die Ein-
willigung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen 
besonderer Umstände eine andere Form angemessen 
ist. Der Arbeitgeber hat die beschäftigte Person über 
den Zweck der Datenverarbeitung und über ihr Wider-
rufsrecht nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2016/679	in	Textform	aufzuklären.

…

§ 27

Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken und zu  
statistischen Zwecken
….
(4) Der Verantwortliche darf personenbezogene Daten nur 

veröffentlichen, wenn die betroffene Person eingewil-
ligt hat oder dies für die Darstellung von Forschungs-
ergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte uner-
lässlich ist.
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Artikel 8 § 26

Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes in  
Bezug auf Dienste der Informationsgesellschaft

(Erwägungsgrund 38)

Datenverarbeitung für Zwecke des  
Beschäftigungsverhältnisses

(1) Gilt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a bei einem Angebot 
von Diensten der Informationsgesellschaft, das einem 
Kind direkt gemacht wird, so ist die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten des Kindes rechtmäßig, 
wenn das Kind das sechzehnte Lebensjahr vollendet 
hat. Hat das Kind noch nicht das sechzehnte Lebens-
jahr vollendet, so ist diese Verarbeitung nur rechtmä-
ßig, sofern und soweit diese Einwilligung durch den 
Träger	 der	 elterlichen	 Verantwortung	 für	 das	 Kind	
oder mit dessen Zustimmung erteilt wird. Die Mit-
gliedstaaten können durch Rechtsvorschriften zu die-
sen Zwecken eine niedrigere Altersgrenze vorsehen, 
die jedoch nicht unter dem vollendeten dreizehnten 
Lebensjahr liegen darf.

(2) Der Verantwortliche unternimmt unter Berücksichti-
gung	der	verfügbaren	Technik	angemessene	Anstren-
gungen, um sich in solchen Fällen zu vergewissern, 
dass	die	Einwilligung	durch	den	Träger	der	elterlichen	
Verantwortung für das Kind oder mit dessen Zustim-
mung erteilt wurde.

(3) Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mit-
gliedstaaten, wie etwa die Vorschriften zur Gültigkeit, 
zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines 
Vertrags in Bezug auf ein Kind, unberührt.

…
(2) Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten von

Beschäftigten auf der Grundlage einer Einwilligung, 
so sind für die Beurteilung der Freiwilligkeit der Ein-
willigung insbesondere die im Beschäftigungsverhält-
nis bestehende Abhängigkeit der beschäftigten Per-
son sowie die Umstände, unter denen die Einwilligung 
erteilt worden ist, zu berücksichtigen. Freiwilligkeit 
kann insbesondere vorliegen, wenn für die beschäf-
tigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vor-
teil erreicht wird oder Arbeitgeber und beschäftigte 
Person gleichgelagerte Interessen verfolgen. Die Ein-
willigung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen 
besonderer Umstände eine andere Form angemessen 
ist. Der Arbeitgeber hat die beschäftigte Person über 
den Zweck der Datenverarbeitung und über ihr Wider-
rufsrecht nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2016/679	in	Textform	aufzuklären.

…

§ 27

Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken und zu  
statistischen Zwecken
….
(4) Der Verantwortliche darf personenbezogene Daten nur 

veröffentlichen, wenn die betroffene Person eingewil-
ligt hat oder dies für die Darstellung von Forschungs-
ergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte uner-
lässlich ist.

Artikel 9 § 2229

Verarbeitung besonderer Kategorien  
personenbezogener Daten

(Erwägungsgründe 51 – 56)

Verarbeitung besonderer Kategorien  
personenbezogener Daten

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus 
denen die rassische und ethnische Herkunft, politi-
sche Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 
Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit 
hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen 
Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifi-
zierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten 
oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orien-
tierung einer natürlichen Person ist untersagt.

(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 
9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zulässig
1. durch öffentliche und nichtöffentliche Stellen, 

wenn sie
a) erforderlich ist, um die aus dem Recht der so-

zialen Sicherheit und des Sozialschutzes er-
wachsenden Rechte auszuüben und den dies-
bezüglichen Pflichten nachzukommen,

29 S. a. Art. 88, 90
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(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der 
genannten personenbezogenen Daten für einen 
oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich 
eingewilligt, es sei denn, nach Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten kann das Verbot 
nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betrof-
fenen Person nicht aufgehoben werden, 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Ver-
antwortliche oder die betroffene Person die ihm 
bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der 
sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes er-
wachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. 
ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen 
kann, soweit dies nach Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten oder einer Kollektivver-
einbarung nach dem Recht der Mitgliedstaaten, 
das geeignete Garantien für die Grundrechte und 
die Interessen der betroffenen Person vorsieht, 
zulässig ist, 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger 
Interessen der betroffenen Person oder einer an-
deren natürlichen Person erforderlich und die be-
troffene Person ist aus körperlichen oder rechtli-
chen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu 
geben, 

b) zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, für die 
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäf-
tigten, für die medizinische Diagnostik, die 
Versorgung oder Behandlung im Gesundheits-
oder Sozialbereich oder für die Verwaltung von 
Systemen und Diensten im Gesundheits- und 
Sozialbereich oder aufgrund eines Vertrags der 
betroffenen Person mit einem Angehörigen 
eines Gesundheitsberufs erforderlich ist und 
diese Daten von ärztlichem Personal oder 
durch sonstige Personen, die einer entspre-
chenden Geheimhaltungspflicht unterliegen, 
oder unter deren Verantwortung verarbeitet 
werden, oder

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie des 
Schutzes vor schwerwiegenden grenzüber-
schreitenden Gesundheitsgefahren, oder zur 
Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards bei der Gesundheitsversorgung 
und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten 
erforderlich ist; ergänzend zu den in Absatz 2 
genannten Maßnahmen sind insbesondere die 
berufsrechtlichen und strafrechtlichen Vorga-
ben zur Wahrung des Berufsgeheimnisses ein-
zuhalten,

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeig-
neter Garantien durch eine politisch, weltan-
schaulich, religiös oder gewerkschaftlich ausge-
richtete Stiftung, Vereinigung oder sonstige 
Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im 
Rahmen	 ihrer	 rechtmäßigen	 Tätigkeiten	 und	
unter der Voraussetzung, dass sich die Verarbei-
tung ausschließlich auf die Mitglieder oder ehe-
malige Mitglieder der Organisation oder auf Per-
sonen, die im Zusammenhang mit deren 
Tätigkeitszweck	 regelmäßige	 Kontakte	 mit	 ihr	
unterhalten, bezieht und die personenbezogenen 
Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen 
Personen nach außen offengelegt werden, 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezo-
gene Daten, die die betroffene Person offensicht-
lich öffentlich gemacht hat, 

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
oder bei Handlungen der Gerichte im Rahmen 
ihrer	justiziellen	Tätigkeit	erforderlich,

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Uni-
onsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das 
in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel 
steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz 
wahrt und angemessene und spezifische Maßnah-
men zur Wahrung der Grundrechte und Interessen 
der betroffenen Person vorsieht, aus Gründen eines 
erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich,

2. durch öffentliche Stellen, wenn sie
a) aus Gründen eines erheblichen öffentlichen 

Interesses zwingend erforderlich ist,
b) zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit erforderlich ist,
c) zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Ge-

meinwohl oder zur Wahrung erheblicher Be-
lange des Gemeinwohls zwingend erforderlich 
ist oder

d) aus zwingenden Gründen der Verteidigung 
oder der Erfüllung über- oder zwischenstaatli-
cher Verpflichtungen einer öffentlichen Stelle 
des Bundes auf dem Gebiet der Krisenbewälti-
gung oder Konfliktverhinderung oder für hu-
manitäre Maßnahmen erforderlich ist 

und soweit die Interessen des Verantwortlichen 
an der Datenverarbeitung in den Fällen der Num-
mer 2 die Interessen der betroffenen Person 
überwiegen.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind angemessene und 
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen 
der betroffenen Person vorzusehen. Unter Berücksich-
tigung	des	Stands	der	Technik,	der	Implementierungs-
kosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und 
der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedli-
chen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit 
der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen können dazu ins-
besondere gehören:
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h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheits-

vorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurtei-
lung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für 
die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder 
Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich 
oder für die Verwaltung von Systemen und Diens-
ten im Gesundheits- oder Sozialbereich auf der 
Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines 
Mitgliedstaats oder aufgrund eines Vertrags mit 
einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs und 
vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten Bedin-
gungen und Garantien erforderlich,

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen 
Interesses im Bereich der öffentlichen Gesund-
heit, wie dem Schutz vor schwerwiegenden grenz-
überschreitenden Gesundheitsgefahren oder zur 
Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheits-
standards bei der Gesundheitsversorgung und bei 
Arzneimitteln und Medizinprodukten, auf der 
Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines 
Mitgliedstaats, das angemessene und spezifische 
Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freihei-
ten der betroffenen Person, insbesondere des Be-
rufsgeheimnisses, vorsieht, erforderlich, oder

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Uni-
onsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, 
das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolg-
ten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf 
Datenschutz wahrt und angemessene und spezifi-
sche Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte 
und Interessen der betroffenen Person vorsieht, 
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwe-
cke, für wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke oder für statistische Zwecke 
gemäß Artikel 89 Absatz 1 erforderlich.

1. technisch-organisatorische Maßnahmen, um si-
cherzustellen, dass die Verarbeitung gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 erfolgt,

2. Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich 
überprüft und festgestellt werden kann, ob und 
von wem personenbezogene Daten eingegeben, 
verändert oder entfernt worden sind,

3. Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen 
Beteiligten,

4. Benennung einer oder eines Datenschutzbeauf-
tragten,

5. Beschränkung des Zugangs zu den personenbezo-
genen Daten innerhalb der verantwortlichen 
Stelle und von Auftragsverarbeitern,

6. Pseudonymisierung personenbezogener Daten,
7. Verschlüsselung personenbezogener Daten,
8. Sicherstellung der Fähigkeit, Vertraulichkeit, Inte-

grität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme 
und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, einschließlich 
der Fähigkeit, die Verfügbarkeit und den Zugang 
bei einem physischen oder technischen Zwischen-
fall rasch wiederherzustellen,

9. zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbei-
tung die Einrichtung eines Verfahrens zur regel-
mäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluie-
rung der Wirksamkeit der technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen oder

10. spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall 
einer Übermittlung oder Verarbeitung für andere 
Zwecke die Einhaltung der Vorgaben dieses Geset-
zes sowie der Verordnung (EU) 2016/679 sicher-
stellen.

(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten 
dürfen zu den in Absatz 2 Buchstabe h genannten 
Zwecken verarbeitet werden, wenn diese Daten von 
Fachpersonal oder unter dessen Verantwortung verar-
beitet werden und dieses Fachpersonal nach dem Uni-
onsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats oder 
den Vorschriften nationaler zuständiger Stellen dem 
Berufsgeheimnis unterliegt oder wenn die Verarbei-
tung durch eine andere Person erfolgt, die ebenfalls 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitglied-
staats oder den Vorschriften nationaler zuständiger 
Stellen einer Geheimhaltungspflicht unterliegt.

(4) Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedingungen, 
einschließlich Beschränkungen, einführen oder auf-
rechterhalten, soweit die Verarbeitung von geneti-
schen, biometrischen oder Gesundheitsdaten betrof-
fen ist.

§ 23

Verarbeitung zu anderen Zwecken durch öffentliche 
Stellen
…
(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbe-

zogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zu einem anderen Zweck 
als zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden, 
ist zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 
und ein Ausnahmetatbestand nach Artikel 9 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 oder nach § 22 vorlie-
gen.

§ 24 

Verarbeitung zu anderen Zwecken durch nichtöffent-
liche Stellen
…
(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbe-

zogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zu einem anderen Zweck
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als zu demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden, 
ist zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 
und ein Ausnahmetatbestand nach Artikel 9 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 oder nach § 22 vorlie-
gen.

§ 25

Datenübermittlungen durch öffentliche Stellen
…
(3) Die Übermittlung besonderer Kategorien personenbe-

zogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 ist zulässig, wenn die Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 oder 2 und ein Ausnah-
metatbestand nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2016/679 oder nach § 22 vorliegen.

§ 26

Datenverarbeitung für Zwecke des  
Beschäftigungsverhältnisses
…
(3) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 
9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 für Zwecke 
des Beschäftigungsverhältnisses zulässig, wenn sie 
zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtli-
cher Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem Recht der 
sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erforder-
lich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person 
an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegt. Absatz 2
gilt auch für die Einwilligung in die Verarbeitung be-
sonderer Kategorien personenbezogener Daten; die 
Einwilligung muss sich dabei ausdrücklich auf diese 
Daten beziehen. § 22 Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, ein-
schließlich besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten von Beschäftigten für Zwecke des Beschäfti-
gungsverhältnisses, ist auf der Grundlage von Kollek-
tivvereinbarungen zulässig. Dabei haben die Verhand-
lungspartner Artikel 88 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2016/679 zu beachten. 

…

§ 2730

Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken und zu statistischen 
Zwecken
(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Katego-
rien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 auch ohne

30 S. a. Art. 89
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Einwilligung für wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke oder für statistische Zwecke zulässig, 
wenn die Verarbeitung zu diesen Zwecken erforderlich 
ist und die Interessen des Verantwortlichen an der 
Verarbeitung die Interessen der betroffenen Person an 
einem Ausschluss der Verarbeitung erheblich überwie-
gen. Der Verantwortliche sieht angemessene und spe-
zifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der 
betroffenen Person gemäß § 22 Absatz 2 Satz 2 vor. 

…

§ 2831

Datenverarbeitung zu im öffentlichen Interesse 
liegenden Archivzwecken

(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zulässig, wenn 
sie für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwe-
cke erforderlich ist. Der Verantwortliche sieht ange-
messene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der 
Interessen der betroffenen Person gemäß § 22 Absatz 
2 Satz 2 vor. 

…

§ 37

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall  
einschließlich Profiling
(1) Das Recht gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2016/679, keiner ausschließlich auf einer auto-
matisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, besteht über die in Artikel 22 
Absatz 2 Buchstabe a und c der Verordnung (EU) 
2016/679 genannten Ausnahmen hinaus nicht, wenn 
die Entscheidung im Rahmen der Leistungserbringung 
nach einem Versicherungsvertrag ergeht und 
1. dem Begehren der betroffenen Person stattgege-

ben wurde oder
2. die Entscheidung auf der Anwendung verbindli-

cher Entgeltregelungen für Heilbehandlungen be-
ruht und der Verantwortliche für den Fall, dass 
dem Antrag nicht vollumfänglich stattgegeben 
wird, angemessene Maßnahmen zur Wahrung der 
berechtigten Interessen der betroffenen Person 
trifft, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung 
des Eingreifens einer Person seitens des Verant-
wortlichen, auf Darlegung des eigenen Stand-
punktes und auf Anfechtung der Entscheidung 
zählt; der Verantwortliche informiert die betrof-
fene Person über diese Rechte spätestens zum 
Zeitpunkt der Mitteilung, aus der sich ergibt, 
dass dem Antrag der betroffenen Person nicht 
vollumfänglich stattgegeben wird.

31 S. a. Art. 89
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(2) Entscheidungen nach Absatz 1 dürfen auf der Verar-

beitung von Gesundheitsdaten im Sinne des Artikels 4 
Nummer 15 der Verordnung (EU) 2016/679 beruhen. 
Der Verantwortliche sieht angemessene und spezifi-
sche Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der be-
troffenen Person gemäß § 22 Absatz 2 Satz 2 vor.

Artikel 1032 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenhän-
gende Sicherungsmaßregeln aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 darf nur unter behördlicher Aufsicht vorgenommen werden 
oder wenn dies nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das geeignete Garantien für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht, zulässig ist. Ein umfassendes Register der strafrechtlichen Verurteilungen 
darf nur unter behördlicher Aufsicht geführt werden.
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Artikel 11 § 28

Verarbeitung, für die eine Identifizierung der 
betroffenen Person nicht erforderlich ist

(Erwägungsgrund 57)

Datenverarbeitung zu im öffentlichen Interesse 
liegenden Archivzwecken

(1) Ist für die Zwecke, für die ein Verantwortlicher perso-
nenbezogene Daten verarbeitet, die Identifizierung 
der betroffenen Person durch den Verantwortlichen 
nicht oder nicht mehr erforderlich, so ist dieser nicht 
verpflichtet, zur bloßen Einhaltung dieser Verordnung 
zusätzliche Informationen aufzubewahren, einzuholen 
oder zu verarbeiten, um die betroffene Person zu 
identifizieren.

(2) Kann der Verantwortliche in Fällen gemäß Absatz 1 
des vorliegenden Artikels nachweisen, dass er nicht in 
der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren, 
so unterrichtet er die betroffene Person hierüber, so-
fern möglich. In diesen Fällen finden die Artikel 15 
bis 20 keine Anwendung, es sei denn, die betroffene 
Person stellt zur Ausübung ihrer in diesen Artikeln 
niedergelegten Rechte zusätzliche Informationen be-
reit, die ihre Identifizierung ermöglichen.

…
(2)33 Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gemäß 

Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht 
nicht, wenn das Archivgut nicht durch den Namen der 
Person erschlossen ist oder keine Angaben gemacht 
werden, die das Auffinden des betreffenden Archiv-
guts mit vertretbarem Verwaltungsaufwand ermögli-
chen.

32 S. a. § 26 Abs. 1. S. 1 i.V.m. Abs. 5 setzt laut Gesetzesbegründung (BR-
Drs. 110/17, S. 96) „… auch Artikel 10 der Verordnung (EU) 2016/679 
um, der es den Mitgliedsstaaten ermöglicht, die Verarbeitung personen-
bezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder 
damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln im Beschäftigungskon-
text zuzulassen. Der Arbeitgeber kann auf diese Weise beispielsweise si-
cherstellen, dass die Beschäftigten keinem Verbot nach § 25 Jugendar-
beitsschutzgesetz unterliegen und mit der Beaufsichtigung, Anweisung 
oder Ausbildung von Jugendlichen beauftragt werden dürfen. …“

33 S. a. Art. 11, 15
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Artikel 12 § 3234

Transparente Information, Kommunikation und 
Modalitäten für die Ausübung der Rechte der  
betroffenen Person

(Erwägungsgründe 58, 59)

Informationspflicht bei Erhebung von  
personenbezogenen Daten bei der betroffenen 
Person

(1) Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, um 
der betroffenen Person alle Informationen gemäß den 
Artikeln 13 und 14 und alle Mitteilungen gemäß den 
Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34, die sich auf die 
Verarbeitung beziehen, in präziser, transparenter, ver-
ständlicher und leicht zugänglicher Form in einer kla-
ren und einfachen Sprache zu übermitteln; dies gilt 
insbesondere für Informationen, die sich speziell an 
Kinder richten. Die Übermittlung der Informationen 
erfolgt schriftlich oder in anderer Form, gegebenen-
falls auch elektronisch. Falls von der betroffenen Per-
son verlangt, kann die Information mündlich erteilt 
werden, sofern die Identität der betroffenen Person 
in anderer Form nachgewiesen wurde.

(2) Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen Person 
die Ausübung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 
22. In den in Artikel 11 Absatz 2 genannten Fällen 
darf sich der Verantwortliche nur dann weigern, auf-
grund des Antrags der betroffenen Person auf Wahr-
nehmung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 
tätig zu werden, wenn er glaubhaft macht, dass er 
nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu identi-
fizieren.

(3) Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person In-
formationen über die auf Antrag gemäß den Artikeln 
15 bis 22 ergriffenen Maßnahmen unverzüglich, in 
jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang 
des Antrags zur Verfügung. Diese Frist kann um wei-
tere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter 
Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von 
Anträgen erforderlich ist. Der Verantwortliche unter-
richtet die betroffene Person innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Antrags über eine Fristverlänge-
rung, zusammen mit den Gründen für die Verzögerung.

…
(2) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person 

nach Maßgabe des Absatzes 1, ergreift der Verant-
wortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der be-
rechtigten Interessen der betroffenen Person, ein-
schließlich der Bereitstellung der in Artikel 13 Absatz 
1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten 
Informationen für die Öffentlichkeit in präziser, trans-
parenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form 
in einer klaren und einfachen Sprache. Der Verant-
wortliche hält schriftlich fest, aus welchen Gründen er 
von einer Information abgesehen hat. Die Sätze 1 und 
2 finden in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 und 
5 keine Anwendung.

§ 3335

Informationspflicht, wenn die personenbezogenen 
Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 
wurden
…
(2) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person 

nach Maßgabe des Absatzes 1, ergreift der Verant-
wortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der be-
rechtigten Interessen der betroffenen Person, ein-
schließlich der Bereitstellung der in Artikel 14 Absatz 1
und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten In-
formationen für die Öffentlichkeit in präziser, trans-
parenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form 
in einer klaren und einfachen Sprache. Der Verant-
wortliche hält schriftlich fest, aus welchen Gründen er 
von einer Information abgesehen hat.

Kapitel III

Rechte der betroffenen Person 
(Erwägungsgründe 58 – 73)

Abschnitt 1 
Transparenz und Modalitäten

34 S. a. Art. 13.

35 S. a. Art. 13.
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Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, 
so ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg zu 
unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt.

(4) Wird der Verantwortliche auf den Antrag der betroffe-
nen Person hin nicht tätig, so unterrichtet er die be-
troffene Person ohne Verzögerung, spätestens aber 
innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags 
über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei 
einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder 
einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen.

(5) Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 sowie 
alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß den Arti-
keln 15 bis 22 und Artikel 34 werden unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt. Bei offenkundig unbegründe-
ten oder – insbesondere im Fall von häufiger Wieder-
holung – exzessiven Anträgen einer betroffenen Per-
son kann der Verantwortliche entweder 
a) ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die 

Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder die 
Mitteilung oder die Durchführung der beantrag-
ten Maßnahme berücksichtigt werden, oder 

b) sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu wer-
den. Der Verantwortliche hat den Nachweis für 
den offenkundig unbegründeten oder exzessiven 
Charakter des Antrags zu erbringen.

(6) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der 
Identität der natürlichen Person, die den Antrag 
gemäß den Artikeln 15 bis 21 stellt, so kann er unbe-
schadet des Artikels 11 zusätzliche Informationen an-
fordern, die zur Bestätigung der Identität der betrof-
fenen Person erforderlich sind.

(7) Die Informationen, die den betroffenen Personen 
gemäß den Artikeln 13 und 14 bereitzustellen sind, 
können in Kombination mit standardisierten Bildsym-
bolen bereitgestellt werden, um in leicht wahrnehm-
barer, verständlicher und klar nachvollziehbarer Form 
einen aussagekräftigen Überblick über die beabsich-
tigte Verarbeitung zu vermitteln. Werden die Bildsym-
bole in elektronischer Form dargestellt, müssen sie 
maschinenlesbar sein.

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 92 delegierte Rechtsakte zur Bestimmung der 
Informationen, die durch Bildsymbole darzustellen 
sind, und der Verfahren für die Bereitstellung standar-
disierter Bildsymbole zu erlassen. 
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Artikel 13 § 3236

Informationspflicht bei Erhebung von personen-
bezogenen Daten bei der betroffenen Person

(Erwägungsgründe 60 – 62)

Informationspflicht bei Erhebung von personen-
bezogenen Daten bei der betroffenen Person

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen 
Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der be-
troffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser 
Daten Folgendes mit: 
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwort-

lichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 
b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Daten-

schutzbeauftragten; 
c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung;

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, 
die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten 
verfolgt werden; 

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von
Empfängern der personenbezogenen Daten und 

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, 
die personenbezogenen Daten an ein Drittland 
oder eine internationale Organisation zu übermit-
teln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen 
eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommis-
sion oder im Falle von Übermittlungen gemäß Ar-
tikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 
Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten 
oder angemessenen Garantien und die Möglich-
keit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, 
oder wo sie verfügbar sind.

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 
stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum 
Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere 
Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um 
eine faire und transparente Verarbeitung zu gewähr-
leisten: 
a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten 

gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich 
ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des
Verantwortlichen über die betreffenden personen-
bezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder 
Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung

(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person 
gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2016/679 besteht ergänzend zu der in Artikel 13 Ab-
satz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Aus-
nahme dann nicht, wenn die Erteilung der Informa-
tion über die beabsichtigte Weiterverarbeitung
1. eine Weiterverarbeitung analog gespeicherter 

Daten betrifft, bei der sich der Verantwortliche 
durch die Weiterverarbeitung unmittelbar an die 
betroffene Person wendet, der Zweck mit dem ur-
sprünglichen Erhebungszweck gemäß der Verord-
nung (EU) 2016/679 vereinbar ist, die Kommuni-
kation mit der betroffenen Person nicht in digitaler 
Form erfolgt und das Interesse der betroffenen 
Person an der Informationserteilung nach den 
Umständen des Einzelfalls, insbesondere mit Blick 
auf den Zusammenhang, in dem die Daten erho-
ben wurden, als gering anzusehen ist, 

2.37 im Fall einer öffentlichen Stelle die ordnungsge-
mäße Erfüllung der in der Zuständigkeit des Ver-
antwortlichen liegenden Aufgaben im Sinne des 
Artikels 23 Absatz 1 Buchstabe a bis e der Verord-
nung (EU) 2016/679 gefährden würde und die 
Interessen des Verantwortlichen an der Nichter-
teilung der Information die Interessen der be-
troffenen Person überwiegen, 

3. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefähr-
den oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines 
Landes Nachteile bereiten würde und die Interes-
sen des Verantwortlichen an der Nichterteilung 
der Information die Interessen der betroffenen 
Person überwiegen, 

4. die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung rechtlicher Ansprüche beeinträchtigen 
würde und die Interessen des Verantwortlichen 
an der Nichterteilung der Information die Inter-
essen der betroffenen Person überwiegen oder 

5. eine vertrauliche Übermittlung von Daten an öf-
fentliche Stellen gefährden würde. 

(2) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person 
nach Maßgabe des Absatzes 1, ergreift der Verant-

Abschnitt 2 
Informationspflicht und Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten

36 S. a. Art. 6 Abs. 4, 12, 13

37 S. a. Art. 23
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oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verar-
beitung sowie des Rechts auf Datenübertragbar-
keit; 

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a 
beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilli-
gung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt 
wird; 

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer 
Aufsichtsbehörde; 

e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben 
oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, 
ob die betroffene Person verpflichtet ist, die per-
sonenbezogenen Daten bereitzustellen, und wel-
che mögliche Folgen die Nichtbereitstellung 
hätte; und 

wortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der be-
rechtigten Interessen der betroffenen Person, ein-
schließlich der Bereitstellung der in Artikel 13 Absatz 
1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten 
Informationen für die Öffentlichkeit in präziser, trans-
parenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form 
in einer klaren und einfachen Sprache. Der Verant-
wortliche hält schriftlich fest, aus welchen Gründen er 
von einer Information abgesehen hat. Die Sätze 1 und 
2 finden in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 und 
5 keine Anwendung. 

(3) Unterbleibt die Benachrichtigung in den Fällen des Ab-
satzes 1 wegen eines vorübergehenden Hinderungs-
grundes, kommt der Verantwortliche der Informati-
onspflicht unter Berücksichtigung der spezifischen 
Umstände der Verarbeitung innerhalb einer angemes-
senen Frist nach Fortfall des Hinderungsgrundes, spä-
testens jedoch innerhalb von zwei Wochen, nach.

f) das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß Ar-
tikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in die-
sen Fällen – aussagekräftige Informationen über 
die	involvierte	Logik	sowie	die	Tragweite	und	die	
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Ver-
arbeitung für die betroffene Person.

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezo-
genen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverar-
beiten als den, für den die personenbezogenen Daten 
erhoben wurden, so stellt er der betroffenen Person 
vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über die-
sen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen 
Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, 
wenn und soweit die betroffene Person bereits über 
die Informationen verfügt.

§ 2938

Rechte der betroffenen Person und  
aufsichtsbehördliche Befugnisse im Fall  
von Geheimhaltungspflichten
…
(2) Werden Daten Dritter im Zuge der Aufnahme oder im 

Rahmen eines Mandatsverhältnisses an einen Berufs-
geheimnisträger übermittelt, so besteht die Pflicht 
der übermittelnden Stelle zur Information der betrof-
fenen Person gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) 2016/679 nicht, sofern nicht das Interesse 
der betroffenen Person an der Informationserteilung 
überwiegt.

…

Artikel 14 § 33
Informationspflicht, wenn die personenbezogenen 
Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 
wurden

Informationspflicht, wenn die personenbezogenen 
Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 
wurden

(Erwägungsgründe 61, 62)

(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der betrof-
fenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der 
betroffenen Person Folgendes mit: 
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwort-

lichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters; 
b) zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbe-

auftragten; 
c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung; 

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die 
verarbeitet werden; 

(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person 
gemäß Artikel 14 Absatz 1, 2 und 4 der Verordnung 
(EU) 2016/679 besteht ergänzend zu den in Artikel 14 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 und der in § 
29 Absatz 1 Satz 1 genannten Ausnahme nicht, wenn 
die Erteilung der Information 
1. im Fall einer öffentlichen Stelle 

a) die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zu-
ständigkeit des Verantwortlichen liegenden 
Aufgaben im Sinne des Artikels 23 Absatz 1 
Buchstabe a bis e der Verordnung (EU) 2016/679 
gefährden würde oder 

38 S. a. Art. 90
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e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien 

von Empfängern der personenbezogenen Daten;
f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, 

die personenbezogenen Daten an einen Empfän-
ger in einem Drittland oder einer internationalen 
Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhan-
densein oder das Fehlen eines Angemessenheits-
beschlusses der Kommission oder im Falle von 
Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 
oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Ver-
weis auf die geeigneten oder angemessenen Ga-
rantien und die Möglichkeit, eine Kopie von 
ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind.

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 
stellt der Verantwortliche der betroffenen Person die 
folgenden Informationen zur Verfügung, die erforder-
lich sind, um der betroffenen Person gegenüber eine 
faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten: 
a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten 

gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich 
ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

b) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, 
die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten 
verfolgt werden; 

c) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens
des Verantwortlichen über die betreffenden perso-
nenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder 
Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung 
und eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbei-
tung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a 
beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilli-
gung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt 
wird; 

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer 
Aufsichtsbehörde; 

f) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten 
stammen und gegebenenfalls ob sie aus öffent-
lich zugänglichen Quellen stammen; 

b) die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ge-
fährden oder sonst dem Wohl des Bundes oder 
eines Landes Nachteile bereiten würde 

und deswegen das Interesse der betroffenen Per-
son an der Informationserteilung zurücktreten 
muss, 

2. im Fall einer nichtöffentlichen Stelle 
a) die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

gung zivilrechtlicher Ansprüche beeinträchti-
gen würde oder die Verarbeitung Daten aus 
zivilrechtlichen Verträgen beinhaltet und der 
Verhütung von Schäden durch Straftaten 
dient, sofern nicht das berechtigte Interesse 
der betroffenen Person an der Informationser-
teilung überwiegt, oder 

b) die zuständige öffentliche Stelle gegenüber 
dem Verantwortlichen festgestellt hat, dass 
das Bekanntwerden der Daten die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst 
dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nach-
teile bereiten würde; im Fall der Datenverar-
beitung für Zwecke der Strafverfolgung bedarf 
es keiner Feststellung nach dem ersten Halb-
satz. 

(2)39 Unterbleibt eine Information der betroffenen Person 
nach Maßgabe des Absatzes 1, ergreift der Verant-
wortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der be-
rechtigten Interessen der betroffenen Person, ein-
schließlich der Bereitstellung der in Artikel 14 Absatz 
1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten 
Informationen für die Öffentlichkeit in präziser, trans-
parenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form 
in einer klaren und einfachen Sprache. Der Verant-
wortliche hält schriftlich fest, aus welchen Gründen er 
von einer Information abgesehen hat. 

(3) Bezieht sich die Informationserteilung auf die Über-
mittlung personenbezogener Daten durch öffentliche 
Stellen an Verfassungsschutzbehörden, den Bundes-
nachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst 
und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, 
andere Behörden des Bundesministeriums der Vertei-
digung, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zu-
lässig.

g) das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß Ar-
tikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in die-
sen Fällen – aussagekräftige Informationen über 
die	involvierte	Logik	sowie	die	Tragweite	und	die	
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Ver-
arbeitung für die betroffene Person.

(3)41 Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß 
den Absätzen 1 und 2 

§ 2940

Rechte der betroffenen Person und  
aufsichtsbehördliche Befugnisse im Fall von  
Geheimhaltungspflichten
(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person 

gemäß Artikel 14 Absatz 1 bis 4 der Verordnung (EU) 
2016/679 besteht ergänzend zu den in Artikel 14 Ab-

39 S. a. Art. 12.

40 FN: S. a. Art. 90.

41 S. a. § 4 Abs. 3 BDSG.
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a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände 

der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlan -
gung der personenbezogenen Daten, längstens 
jedoch innerhalb eines Monats,

b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommuni-
kation mit der betroffenen Person verwendet wer-
den sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten 
Mitteilung an sie, oder, 

c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger 
beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der 
ersten Offenlegung.

(4) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezo-
genen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverar-
beiten als den, für den die personenbezogenen Daten 
erlangt wurden, so stellt er der betroffenen Person 
vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über die-
sen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen 
Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.

satz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Aus-
nahmen nicht, soweit durch ihre Erfüllung Informati-
onen offenbart würden, die ihrem Wesen nach, insbe-
sondere wegen der überwiegenden berechtigten 
Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden 
müssen.

…

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn 
und soweit
a) die betroffene Person bereits über die Informati-

onen verfügt, 
b) die Erteilung dieser Informationen sich als un-

möglich erweist oder einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern würde; dies gilt insbesondere 
für die Verarbeitung für im öffentlichen Interesse 
liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder 
historische Forschungszwecke oder für statisti-
sche Zwecke vorbehaltlich der in Artikel 89 Ab-
satz 1 genannten Bedingungen und Garantien 
oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden Ar-
tikels genannte Pflicht voraussichtlich die Ver-
wirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmög-
lich macht oder ernsthaft beeinträchtigt. In 
diesen Fällen ergreift der Verantwortliche geeig-
nete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der 
betroffenen Person, einschließlich der Bereitstel-
lung dieser Informationen für die Öffentlichkeit, 

c) die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvor-
schriften der Union oder der Mitgliedstaaten, 
denen der Verantwortliche unterliegt und die ge-
eignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person vorsehen, aus-
drücklich geregelt ist oder 

d) die personenbezogenen Daten gemäß dem Uni-
onsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten dem 
Berufsgeheimnis, einschließlich einer satzungs-
mäßigen Geheimhaltungspflicht, unterliegen und 
daher vertraulich behandelt werden müssen.
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Artikel 15 § 34
Auskunftsrecht der betroffenen Person Auskunftsrecht der betroffenen Person
(Erwägungsgründe 63, 64)

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verant-
wortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 
sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet 
werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Aus-
kunft über diese personenbezogenen Daten und auf 
folgende Informationen: 
a) die Verarbeitungszwecke; 
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die 

verarbeitet werden; 
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 

gegenüber denen die personenbezogenen Daten 
offengelegt worden sind oder noch offengelegt 
werden, insbesondere bei Empfängern in Drittlän-
dern oder bei internationalen Organisationen; 

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die per-
sonenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, 
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 
Festlegung dieser Dauer; 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder 
Löschung der sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten oder auf Einschränkung der Verarbei-
tung durch den Verantwortlichen oder eines Wi-
derspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer 
Aufsichtsbehörde; 

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben werden, alle verfüg-
baren Informationen über die Herkunft der Daten; 

h) das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß Ar-
tikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in die-
sen Fällen – aussagekräftige Informationen über 
die	involvierte	Logik	sowie	die	Tragweite	und	die	
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Ver-
arbeitung für die betroffene Person.

(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland 
oder an eine internationale Organisation übermittelt, 
so hat die betroffene Person das Recht, über die ge-
eigneten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammen-
hang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbe-
zogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung 
sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die 
betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche 
ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Ver-

(1) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gemäß 
Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht er-
gänzend zu den in § 27 Absatz 2, § 28 Absatz 2 und § 
29 Absatz 1 Satz 2 genannten Ausnahmen nicht, 
wenn 
1. die betroffene Person nach § 33 Absatz 1 Num-

mer 1, 2 Buchstabe b oder Absatz 3 nicht zu in-
formieren ist oder 

2. die Daten 
a) nur deshalb gespeichert sind, weil sie auf-

grund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Auf-
bewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden 
dürfen, oder 

b) ausschließlich Zwecken der Datensicherung 
oder der Datenschutzkontrolle dienen 

und die Auskunftserteilung einen unverhältnismä-
ßigen Aufwand erfordern würde sowie eine Verar-
beitung zu anderen Zwecken durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen 
ausgeschlossen ist. 

(2) Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu doku-
mentieren. Die Ablehnung der Auskunftserteilung ist 
gegenüber der betroffenen Person zu begründen, so-
weit nicht durch die Mitteilung der tatsächlichen und 
rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt 
wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte 
Zweck gefährdet würde. Die zum Zweck der Auskunfts-
erteilung an die betroffene Person und zu deren Vor-
bereitung gespeicherten Daten dürfen nur für diesen 
Zweck sowie für Zwecke der Datenschutzkontrolle ver-
arbeitet werden; für andere Zwecke ist die Verarbei-
tung nach Maßgabe des Artikels 18 der Verordnung 
(EU) 2016/679 einzuschränken.  

(3)42 Wird der betroffenen Person durch eine öffentliche 
Stelle des Bundes keine Auskunft erteilt, so ist sie auf 
ihr Verlangen der oder dem Bundesbeauftragten zu 
erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige oberste 
Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch 
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefähr-
det würde. Die Mitteilung der oder des Bundesbeauf-
tragten an die betroffene Person über das Ergebnis 
der datenschutzrechtlichen Prüfung darf keine Rück-
schlüsse auf den Erkenntnisstand des Verantwortli-
chen zulassen, sofern dieser nicht einer weitergehen-
den Auskunft zustimmt. 

waltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Per-
son den Antrag elektronisch, so sind die Informatio-
nen in einem gängigen elektronischen Format zur Ver-
fügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt.

(4) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über 
personenbezogene Daten, die durch eine öffentliche 
Stelle weder automatisiert verarbeitet noch nicht 
automatisiert verarbeitet und in einem Dateisystem

42 S. a. Art. 18

35



DS-GVO BDSG
(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf 

die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht be-
einträchtigen.

gespeichert werden, besteht nur, soweit die betrof-
fene Person Angaben macht, die das Auffinden der 
Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Aus-
kunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu 
dem von der betroffenen Person geltend gemachten 
Informationsinteresse steht.

§ 27

Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken und zu  
statistischen Zwecken
…
(2) Die in den Artikeln 15, 16, 18 und 21 der Verordnung 

(EU) 2016/679 vorgesehenen Rechte der betroffenen 
Person sind insoweit beschränkt, als diese Rechte vo-
raussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder 
Statistikzwecke unmöglich machen oder ernsthaft 
beinträchtigen und die Beschränkung für die Erfüllung 
der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 
Das Recht auf Auskunft gemäß Artikel 15 der Verord-
nung (EU) 2016/679 besteht darüber hinaus nicht, 
wenn die Daten für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung erforderlich sind und die Auskunftserteilung 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

§ 28

Datenverarbeitung zu im öffentlichen Interesse 
liegenden Archivzwecken
…
(2) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gemäß 

Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht 
nicht, wenn das Archivgut nicht durch den Namen der 
Person erschlossen ist oder keine Angaben gemacht 
werden, die das Auffinden des betreffenden Archivguts 
mit vertretbarem Verwaltungsaufwand ermöglichen.

§ 29

Rechte der betroffenen Person und  
aufsichtsbehördliche Befugnisse im Fall  
von Geheimhaltungspflichten
(1) … Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person 

gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 be-
steht nicht, soweit durch die Auskunft Informationen 
offenbart würden, die nach einer Rechtsvorschrift 
oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der 
überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, 
geheim gehalten werden müssen. …

§ 30

Verbraucherkredite
(1) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezogene 

Daten, die zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von 
Verbrauchern genutzt werden dürfen, zum Zweck der
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Übermittlung erhebt, speichert oder verändert, hat 
Auskunftsverlangen von Darlehensgebern aus anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union genauso zu 
behandeln wie Auskunftsverlangen inländischer Darle-
hensgeber.

(2) Wer den Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags 
oder eines Vertrags über eine entgeltliche Finanzie-
rungshilfe mit einem Verbraucher infolge einer Aus-
kunft einer Stelle im Sinne des Absatzes 1 ablehnt, 
hat den Verbraucher unverzüglich hierüber sowie über 
die erhaltene Auskunft zu unterrichten. Die Unterrich-
tung unterbleibt, soweit hierdurch die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung gefährdet würde. § 37 bleibt 
unberührt. 

DS-GVO BDSG
Artikel 16 § 27

Recht auf Berichtigung 

(Erwägungsgrund 65)

Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen  
oder historischen Forschungszwecken und  
zu statistischen Zwecken

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwort-
lichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender un-
richtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter 
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die be-
troffene Person das Recht, die Vervollständigung unvoll-
ständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer 
ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

…
(2) Die in den Artikeln 15, 16, 18 und 21 der Verordnung 

(EU) 2016/679 vorgesehenen Rechte der betroffenen 
Person sind insoweit beschränkt, als diese Rechte vo-
raussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder 
Statistikzwecke unmöglich machen oder ernsthaft 
beinträchtigen und die Beschränkung für die Erfüllung 
der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 
Das Recht auf Auskunft gemäß Artikel 15 der Verord-
nung (EU) 2016/679 besteht darüber hinaus nicht, 
wenn die Daten für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung erforderlich sind und die Auskunftserteilung 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

…

§ 28

Datenverarbeitung zu im öffentlichen Interesse 
liegenden Archivzwecken
…
(3) Das Recht auf Berichtigung der betroffenen Person 

gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2016/679 be-
steht nicht, wenn die personenbezogenen Daten zu 
Archivzwecken im öffentlichen Interesse verarbeitet 
werden. Bestreitet die betroffene Person die Richtig-
keit der personenbezogenen Daten, ist ihr die Mög-
lichkeit einer Gegendarstellung einzuräumen. Das zu-
ständige Archiv ist verpflichtet, die Gegendarstellung 
den Unterlagen hinzuzufügen.

…

Abschnitt 3 
Berichtigung und Löschung
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Artikel 1743 § 35

Recht auf Löschung  
(„Recht auf Vergessenwerden“)

(Erwägungsgründe 65, 66)

Recht auf Löschung

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verant-
wortlichen zu verlangen, dass sie betreffende perso-
nenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, 
und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbe-
zogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer 
der folgenden Gründe zutrifft: 
a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwe-

cke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, 
auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buch-
stabe a stützte, und es fehlt an einer anderweiti-
gen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Ab-
satz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein 
und es liegen keine vorrangigen berechtigten 
Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betrof-
fene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung ein. 

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrecht-
mäßig verarbeitet. 

e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten erforderlich, dem der Verantwortliche un-
terliegt. 

f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug 
auf angebotene Dienste der Informationsgesell-
schaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten 
öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu 
deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berück-
sichtigung	der	verfügbaren	Technologie	und	der	Im-

(1) Ist eine Löschung im Fall nicht automatisierter Daten-
verarbeitung wegen der besonderen Art der Speiche-
rung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand möglich und ist das Interesse der betroffe-
nen Person an der Löschung als gering anzusehen, 
besteht das Recht der betroffenen Person auf und die 
Pflicht des Verantwortlichen zur Löschung personen-
bezogener Daten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 ergänzend zu den in Artikel 
17 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 genann-
ten Ausnahmen nicht. In diesem Fall tritt an die 
Stelle einer Löschung die Einschränkung der Verarbei-
tung gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2016/679. 
Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die 
personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet 
wurden.

(2) Ergänzend zu Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b und c 
der Verordnung (EU) 2016/679 gilt Absatz 1 Satz 1 
und 2 entsprechend im Fall des Artikels 17 Absatz 1 
Buchstabe a und d der Verordnung (EU) 2016/679, 
solange und soweit der Verantwortliche Grund zu der 
Annahme hat, dass durch eine Löschung schutzwür-
dige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt 
würden. Der Verantwortliche unterrichtet die betrof-
fene Person über die Einschränkung der Verarbeitung, 
sofern sich die Unterrichtung nicht als unmöglich er-
weist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde.

(3) Ergänzend zu Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe b der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 gilt Absatz 1 entsprechend 
im Fall des Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe a der Ver-
ordnung (EU) 2016/679, wenn einer Löschung sat-
zungsgemäße oder vertragliche Aufbewahrungsfristen 
entgegenstehen.

plementierungskosten angemessene Maßnahmen, 
auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betrof-
fene Person von ihnen die Löschung aller Links zu 
diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien 
oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten 
verlangt hat.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbei-
tung erforderlich ist 
a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäuße-

rung und Information; 
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die 

Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche  unterliegt,

§ 4

Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume
 …
(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur 

Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind 
oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer 
weiteren Speicherung entgegenstehen.

43 S. a. § 4 Abs. 5
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erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, 
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Ver-
antwortlichen übertragen wurde; 

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Be-
reich der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 
9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 
Absatz 3; 

d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwe-
cke, wissenschaftliche oder historische Forschungs-
zwecke oder für statistische Zwecke gemäß Arti-
kel 89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1 genannte 
Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele 
dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernst-
haft beeinträchtigt, oder 

e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen.

Artikel 18 § 35

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

(Erwägungsgrund 67)

Recht auf Löschung

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verant-
wortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu ver-
langen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
gegeben ist:
a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von 

der betroffenen Person bestritten wird, und zwar 
für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen er-
möglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen 
Daten zu überprüfen, 

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die be-
troffene Person die Löschung der personenbezo-
genen Daten ablehnt und stattdessen die Ein-
schränkung der Nutzung der personenbezogenen 
Daten verlangt; 

c) der Verantwortliche die personenbezogenen 
Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht län-
ger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen benötigt, oder 

d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt 
hat, solange noch nicht feststeht, ob die berech-
tigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber 
denen der betroffenen Person überwiegen.

(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 einge-
schränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten 
– von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwilli-
gung der betroffenen Person oder zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen 
natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen 
eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union 
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

(1) Ist eine Löschung im Fall nicht automatisierter Daten-
verarbeitung wegen der besonderen Art der Speiche-
rung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand möglich und ist das Interesse der betroffenen 
Person an der Löschung als gering anzusehen, besteht 
das Recht der betroffenen Person auf und die Pflicht 
des Verantwortlichen zur Löschung personenbezogener 
Daten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 ergänzend zu den in Artikel 17 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahmen 
nicht. In diesem Fall tritt an die Stelle einer Löschung 
die Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 
der Verordnung (EU) 2016/679. Die Sätze 1 und 2 fin-
den keine Anwendung, wenn die personenbezogenen 
Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.

(2) Ergänzend zu Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b und c 
der Verordnung (EU) 2016/679 gilt Absatz 1 Satz 1 
und 2 entsprechend im Fall des Artikels 17 Absatz 1 
Buchstabe a und d der Verordnung (EU) 2016/679, 
solange und soweit der Verantwortliche Grund zu der 
Annahme hat, dass durch eine Löschung schutzwür-
dige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt 
würden. Der Verantwortliche unterrichtet die betrof-
fene Person über die Einschränkung der Verarbeitung, 
sofern sich die Unterrichtung nicht als unmöglich er-
weist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde.

(3) Ergänzend zu Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe b der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 gilt Absatz 1 entsprechend 
im Fall des Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe a der Ver-
ordnung (EU) 2016/679, wenn einer Löschung sat-
zungsgemäße oder vertragliche Aufbewahrungsfristen 
entgegenstehen.
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(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der 

Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird von 
dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Ein-
schränkung aufgehoben wird.

§ 27

Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken und zu  
statistischen Zwecken
…
(2) Die in den Artikeln 15, 16, 18 und 21 der Verordnung 

(EU) 2016/679 vorgesehenen Rechte der betroffenen 
Person sind insoweit beschränkt, als diese Rechte vo-
raussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder 
Statistikzwecke unmöglich machen oder ernsthaft 
beinträchtigen und die Beschränkung für die Erfüllung 
der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 
Das Recht auf Auskunft gemäß Artikel 15 der Verord-
nung (EU) 2016/679 besteht darüber hinaus nicht, 
wenn die Daten für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung erforderlich sind und die Auskunftserteilung 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

…

§ 28
Datenverarbeitung zu im öffentlichen Interesse 
liegenden Archivzwecken
…
(4) Die in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a, b und d, den 

Artikeln 20 und 21 der Verordnung (EU) 2016/679 
vorgesehenen Rechte bestehen nicht, soweit diese 
Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der im öf-
fentlichen Interesse liegenden Archivzwecke unmög-
lich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die 
Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erforder-
lich sind.

§ 34
Auskunftsrecht der betroffenen Person
…
(2) Ergänzend zu Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b und c 

der Verordnung (EU) 2016/679 gilt Absatz 1 Satz 1 
und 2 entsprechend im Fall des Artikels 17 Absatz 1 
Buchstabe a und d der Verordnung (EU) 2016/679, 
solange und soweit der Verantwortliche Grund zu der 
Annahme hat, dass durch eine Löschung schutzwür-
dige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt 
würden. Der Verantwortliche unterrichtet die betrof-
fene Person über die Einschränkung der Verarbeitung, 
sofern sich die Unterrichtung nicht als unmöglich er-
weist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde.

…
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Artikel 19
Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der 
Einschränkung der Verarbeitung 
Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogenen Daten offengelegt wurden, jede Berichtigung oder 
Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 
und Artikel 18 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbun-
den. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die betroffene Person dies ver-
langt.

DS-GVO BDSG
Artikel 20 § 28
Recht auf Datenübertragbarkeit

(Erwägungsgrund 68)

Datenverarbeitung zu im öffentlichen Interesse 
liegenden Archivzwecken

(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betref-
fenden personenbezogenen Daten, die sie einem Ver-
antwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturier-
ten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch 
den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen 
Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Ab-
satz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht und 

b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfah-
ren erfolgt.

(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbar-
keit gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person das 
Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen 
Daten direkt von einem Verantwortlichen einem ande-
ren Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies 
technisch machbar ist.

(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegen-
den Artikels lässt Artikel 17 unberührt. Dieses Recht 
gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrneh-
mung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentli-
chen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 
wurde.

(4) Das Recht gemäß Absatz 1 darf die Rechte und Frei-
heiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. 

…
(4) Die in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a, b und d, den 

Artikeln 20 und 21 der Verordnung (EU) 2016/679 
vorgesehenen Rechte bestehen nicht, soweit diese 
Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der im öf-
fentlichen Interesse liegenden Archivzwecke unmög-
lich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die 
Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erforder-
lich sind.
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Artikel 21 § 36

Widerspruchsrecht

(Erwägungsgründe 69, 70)

Widerspruchsrecht

(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die 
sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbe-
zogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; 
dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen ge-
stütztes Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die 
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er 
kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verar-
beitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Di-
rektwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Per-
son das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verar-
beitung sie betreffender personenbezogener Daten 
zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt 
auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direkt-
werbung in Verbindung steht.

(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung 
für Zwecke der Direktwerbung, so werden die perso-
nenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke ver-
arbeitet.

(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt 
der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich auf 
das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hinge-
wiesen werden; dieser Hinweis hat in einer verständ-
lichen und von anderen Informationen getrennten 
Form zu erfolgen.

(5) Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft kann die betroffene Person 
ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Wider-
spruchsrecht mittels automatisierter Verfahren aus-
üben, bei denen technische Spezifikationen verwen-
det werden.

(6) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die 
sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen 
die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender per-
sonenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen 
oder historischen Forschungszwecken oder zu statisti-
schen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, Wi-
derspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung 
ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse lie-
genden Aufgabe erforderlich.

Das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 21 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 gegenüber einer öffentlichen 
Stelle besteht nicht, soweit an der Verarbeitung ein zwin-
gendes öffentliches Interesse besteht, das die Interessen 
der betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvor-
schrift zur Verarbeitung verpflichtet.

§ 27

Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen  
oder historischen Forschungszwecken und  
zu statistischen Zwecken
…

(2) Die in den Artikeln 15, 16, 18 und 21 der Verord-
nung (EU) 2016/679 vorgesehenen Rechte der betrof-
fenen Person sind insoweit beschränkt, als diese 
Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der For-
schungs- oder Statistikzwecke unmöglich machen 
oder ernsthaft beinträchtigen und die Beschränkung 
für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke 
notwendig ist. Das Recht auf Auskunft gemäß Artikel 
15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht darüber hi-
naus nicht, wenn die Daten für Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung erforderlich sind und die Aus-
kunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern würde.

…

§ 28
Datenverarbeitung zu im öffentlichen Interesse 
liegenden Archivzwecken
…
(4) Die in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a, b und d, den 

Artikeln 20 und 21 der Verordnung (EU) 2016/679 
vorgesehenen Rechte bestehen nicht, soweit diese 
Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der im öf-
fentlichen Interesse liegenden Archivzwecke unmög-
lich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die 
Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erforder-
lich sind.

Abschnitt 4 
Widerspruchsrecht und automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall
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Artikel 22 § 31
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall  
einschließlich Profiling

(Erwägungsgründe 71, 72)

Schutz des Wirtschaftsverkehrs bei Scoring  
und Bonitätsauskünften

(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer aus-
schließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche 
Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheb-
lich beeinträchtigt.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 
a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Ver-

trags zwischen der betroffenen Person und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist, 

b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder 
der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche 
unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschrif-
ten angemessene Maßnahmen zur Wahrung der 
Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person enthalten 
oder 

(1) Die Verwendung eines Wahrscheinlichkeitswerts über 
ein bestimmtes zukünftiges Verhalten einer natürli-
chen Person zum Zweck der Entscheidung über die 
Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 
Vertragsverhältnisses mit dieser Person (Scoring) ist 
nur zulässig, wenn 
1. die Vorschriften des Datenschutzrechts eingehal-

ten wurden, 
2. die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts 

genutzten Daten unter Zugrundelegung eines wis-
senschaftlich anerkannten mathematisch-statisti-
schen Verfahrens nachweisbar für die Berechnung 
der Wahrscheinlichkeit des bestimmten Verhal-
tens erheblich sind, 

3. für die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts 
nicht ausschließlich Anschriftendaten genutzt 
wurden und 

c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen 
Person erfolgt.

(3) In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten 
Fällen trifft der Verantwortliche angemessene Maß-
nahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die be-
rechtigten Interessen der betroffenen Person zu wah-
ren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des 
Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, 
auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf An-
fechtung der Entscheidung gehört.

(4) Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf be-
sonderen Kategorien personenbezogener Daten nach 
Artikel 9 Absatz 1 beruhen, sofern nicht Artikel 9 Ab-
satz 2 Buchstabe a oder g gilt und angemessene Maß-
nahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie 
der berechtigten Interessen der betroffenen Person 
getroffen wurden. 

4. im Fall der Nutzung von Anschriftendaten die be-
troffene Person vor Berechnung des Wahrschein-
lichkeitswerts über die vorgesehene Nutzung dieser
Daten unterrichtet worden ist; die Unterrichtung 
ist zu dokumentieren. 

(2) Die Verwendung eines von Auskunfteien ermittelten 
Wahrscheinlichkeitswerts über die Zahlungsfähig- und 
Zahlungswilligkeit einer natürlichen Person ist im Fall 
der Einbeziehung von Informationen über Forderun-
gen nur zulässig, soweit die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 vorliegen und nur solche Forderungen über 
eine geschuldete Leistung, die trotz Fälligkeit nicht 
erbracht worden ist, berücksichtigt werden, 
1. die durch ein rechtskräftiges oder für vorläufig 

vollstreckbar erklärtes Urteil festgestellt worden 
sind oder für die ein Schuldtitel nach § 794 der 
Zivilprozessordnung vorliegt, 

2. die nach § 178 der Insolvenzordnung festgestellt 
und nicht vom Schuldner im Prüfungstermin be-
stritten worden sind, 

3. die der Schuldner ausdrücklich anerkannt hat, 
4. bei denen 

a) der Schuldner nach Eintritt der Fälligkeit der 
Forderung mindestens zweimal schriftlich ge-
mahnt worden ist, 

b) die erste Mahnung mindestens vier Wochen 
zurückliegt, 

c) der Schuldner zuvor, jedoch frühestens bei der 
ersten Mahnung, über eine mögliche Berück-
sichtigung durch eine Auskunftei unterrichtet 
worden ist und 

d) der Schuldner die Forderung nicht bestritten 
hat oder 
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5. deren zugrunde liegendes Vertragsverhältnis auf-

grund von Zahlungsrückständen fristlos gekün-
digt werden kann und bei denen der Schuldner 
zuvor über eine mögliche Berücksichtigung durch 
eine Auskunftei unterrichtet worden ist. 

Die Zulässigkeit der Verarbeitung, einschließlich der 
Ermittlung von Wahrscheinlichkeitswerten, von ande-
ren bonitätsrelevanten Daten nach allgemeinem Da-
tenschutzrecht bleibt unberührt. 

§ 3744

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall  
einschließlich Profiling
(1) Das Recht gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2016/679, keiner ausschließlich auf einer auto-
matisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung un-
terworfen zu werden, besteht über die in Artikel 22 
Absatz 2 Buchstabe a und c der Verordnung (EU) 
2016/679 genannten Ausnahmen hinaus nicht, wenn 
die Entscheidung im Rahmen der Leistungserbringung 
nach einem Versicherungsvertrag ergeht und 

1. dem Begehren der betroffenen Person stattgege-
ben wurde oder 

2. die Entscheidung auf der Anwendung verbindli-
cher Entgeltregelungen für Heilbehandlungen be-
ruht und der Verantwortliche für den Fall, dass 
dem Antrag nicht vollumfänglich stattgegeben 
wird, angemessene Maßnahmen zur Wahrung der 
berechtigten Interessen der betroffenen Person 
trifft, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung 
des Eingreifens einer Person seitens des Verant-
wortlichen, auf Darlegung des eigenen Stand-
punktes und auf Anfechtung der Entscheidung 
zählt; der Verantwortliche informiert die betrof-
fene Person über diese Rechte spätestens zum 
Zeitpunkt der Mitteilung, aus der sich ergibt, 
dass dem Antrag der betroffenen Person nicht 
vollumfänglich stattgegeben wird. 

(2) Entscheidungen nach Absatz 1 dürfen auf der Verar-
beitung von Gesundheitsdaten im Sinne des Artikels 4 
Nummer 15 der Verordnung (EU) 2016/679 beruhen. 
Der Verantwortliche sieht angemessene und spezifi-
sche Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der be-
troffenen Person gemäß § 22 Absatz 2 Satz 2 vor. 

44 S. a. Art. 4 Nr. 15, Art. 9
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Artikel 2345 § 32

Beschränkungen

(Erwägungsgrund 73)

Informationspflicht bei Erhebung von  
personenbezogenen Daten bei der  
betroffenen Person

(1) Durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitglied-
staaten, denen der Verantwortliche oder der Auftrags-
verarbeiter unterliegt, können die Pflichten und 
Rechte gemäß den Artikeln 12 bis 22 und Artikel 34 
sowie Artikel 5, insofern dessen Bestimmungen den in 
den Artikeln 12 bis 22 vorgesehenen Rechten und 
Pflichten entsprechen, im Wege von Gesetzgebungs-
maßnahmen beschränkt werden, sofern eine solche 
Beschränkung den Wesensgehalt der Grundrechte und 
Grundfreiheiten achtet und in einer demokratischen 
Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige 
Maßnahme darstellt, die Folgendes sicherstellt:
a) die nationale Sicherheit; 
b) die Landesverteidigung; 
c) die öffentliche Sicherheit;
d) die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Ver-

folgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, 
einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr 
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit;

… 
(2) Unterbleibt eine Information der betroffenen Person 

nach Maßgabe des Absatzes 1, ergreift der Verant-
wortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der be-
rechtigten Interessen der betroffenen Person, ein-
schließlich der Bereitstellung der in Artikel 13 Absatz 
1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten 
Informationen für die Öffentlichkeit in präziser, trans-
parenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form 
in einer klaren und einfachen Sprache. Der Verant-
wortliche hält schriftlich fest, aus welchen Gründen er 
von einer Information abgesehen hat. Die Sätze 1 und 
2 finden in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 und 
5 keine Anwendung. 

…

e) den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allge-
meinen öffentlichen Interesses der Union oder 
eines Mitgliedstaats, insbesondere eines wichti-
gen wirtschaftlichen oder finanziellen Interesses 
der Union oder eines Mitgliedstaats, etwa im 
Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich sowie 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der 
sozialen Sicherheit; 

f) den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz und 
den Schutz von Gerichtsverfahren; 

g) die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Ver-
folgung von Verstößen gegen die berufsständi-
schen Regeln reglementierter Berufe; 

h) Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktio-
nen, die dauernd oder zeitweise mit der Aus-
übung öffentlicher Gewalt für die unter den 
Buchstaben a bis e und g genannten Zwecke ver-
bunden sind; 

i) den Schutz der betroffenen Person oder der 
Rechte und Freiheiten anderer Personen; 

j) die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche.
(2) Jede Gesetzgebungsmaßnahme im Sinne des Absatzes 

1 muss insbesondere gegebenenfalls spezifische Vor-
schriften enthalten zumindest in Bezug auf 
a) die Zwecke der Verarbeitung oder die Verarbei-

tungskategorien, 

Abschnitt 5 
Beschränkungen

45 Die Regelung des § 4 BDSG kann auch als eine Ausgestaltung dieser Vor-
schrift gesehen werden.
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Artikel 24 

Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen

(Erwägungsgründe 74 – 77)

(1) Der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbei-
tung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen um, um sicherzustellen und den Nach-
weis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt. Diese Maßnahmen werden 
erforderlichenfalls überprüft und aktualisiert.

(2) Sofern dies in einem angemessenen Verhältnis zu den Verarbeitungstätigkeiten steht, müssen die Maßnahmen gemäß 
Absatz 1 die Anwendung geeigneter Datenschutzvorkehrungen durch den Verantwortlichen umfassen.

(3) Die Einhaltung der genehmigten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten Zertifizierungsverfahrens 
gemäß Artikel 42 kann als Gesichtspunkt herangezogen werden, um die Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen 
nachzuweisen.

Artikel 25 
Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen

(Erwägungsgrund 78)

(1)	 Unter	Berücksichtigung	des	Stands	der	Technik,	der	Implementierungskosten	und	der	Art,	des	Umfangs,	der	Um-
stände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit 
der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen trifft der Verantwortliche 
sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verar-
beitung geeignete technische und organisatorische Maßnahmen – wie z. B. Pseudonymisierung –, die dafür ausgelegt 

Kapitel IV

Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 
(Erwägungsgründe 74 – 100)

Abschnitt 1 
Allgemeine Pflichten
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b) die Kategorien personenbezogener Daten, 
c) den Umfang der vorgenommenen Beschränkungen, 
d) die Garantien gegen Missbrauch oder unrechtmä-

ßigen Zugang oder unrechtmäßige Übermittlung, 
e) die Angaben zu dem Verantwortlichen oder den 

Kategorien von Verantwortlichen, 
f) die jeweiligen Speicherfristen sowie die gelten-

den Garantien unter Berücksichtigung von Art, 
Umfang und Zwecken der Verarbeitung oder der 
Verarbeitungskategorien, 

g) die Risiken für die Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen und 

h) das Recht der betroffenen Personen auf Unter-
richtung über die Beschränkung, sofern dies nicht 
dem Zweck der Beschränkung abträglich ist.
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sind, die Datenschutzgrundsätze wie etwa Datenminimierung wirksam umzusetzen und die notwendigen Garantien in 
die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen dieser Verordnung zu genügen und die Rechte der betroffenen 
Personen zu schützen.

(2) Der Verantwortliche trifft geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, die sicherstellen, dass durch Vor-
einstellung nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck er-
forderlich ist, verarbeitet werden. Diese Verpflichtung gilt für die Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, 
den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Solche Maßnahmen müssen insbesondere 
sicherstellen, dass personenbezogene Daten durch Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen der Person einer unbe-
stimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden.

(3) Ein genehmigtes Zertifizierungsverfahren gemäß Artikel 42 kann als Faktor herangezogen werden, um die Erfüllung 
der in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen nachzuweisen.

Artikel 26 
Gemeinsam Verantwortliche

(Erwägungsgrund 79)

(1) Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke der und die Mittel zur Verarbeitung fest, so sind sie 
gemeinsam Verantwortliche. Sie legen in einer Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Ver-
pflichtung gemäß dieser Verordnung erfüllt, insbesondere was die Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person 
angeht, und wer welchen Informationspflichten gemäß den Artikeln 13 und 14 nachkommt, sofern und soweit die 
jeweiligen Aufgaben der Verantwortlichen nicht durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen 
die Verantwortlichen unterliegen, festgelegt sind. In der Vereinbarung kann eine Anlaufstelle für die betroffenen 
Personen angegeben werden.

(2) Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 muss die jeweiligen tatsächlichen Funktionen und Beziehungen der gemeinsam 
Verantwortlichen gegenüber betroffenen Personen gebührend widerspiegeln. Das Wesentliche der Vereinbarung wird 
der betroffenen Person zur Verfügung gestellt.

(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung gemäß Absatz 1 kann die betroffene Person ihre Rechte im Rahmen 
dieser Verordnung bei und gegenüber jedem einzelnen der Verantwortlichen geltend machen.
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Artikel 27 § 44
Vertreter von nicht in der Union niedergelassenen 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern

(Erwägungsgrund 80)

Klagen gegen den Verantwortlichen oder  
Auftragsverarbeiter 

(1) In den Fällen gemäß Artikel 3 Absatz 2 benennt der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter schrift-
lich einen Vertreter in der Union.

(2) Die Pflicht gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
gilt nicht für 
a) eine Verarbeitung, die gelegentlich erfolgt, nicht 

die umfangreiche Verarbeitung besonderer Daten-
kategorien im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 oder 
die umfangreiche Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten über strafrechtliche Verurteilun-
gen und Straftaten im Sinne des Artikels 10 ein-
schließt und unter Berücksichtigung der Art, der 
Umstände, des Umfangs und der Zwecke der Ver-
arbeitung voraussichtlich nicht zu einem Risiko 
für die Rechte und Freiheiten natürlicher Perso-
nen führt, oder 

b) Behörden oder öffentliche Stellen.
(3) Der Vertreter muss in einem der Mitgliedstaaten nie-

dergelassen sein, in denen die betroffenen Personen, 
deren personenbezogene Daten im Zusammenhang

(1) Klagen der betroffenen Person gegen einen Verant-
wortlichen oder einen Auftragsverarbeiter wegen 
eines Verstoßes gegen datenschutzrechtliche Bestim-
mungen im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 
2016/679 oder der darin enthaltenen Rechte der be-
troffenen Person können bei dem Gericht des Ortes 
erhoben werden, an dem sich eine Niederlassung des 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters befindet. 
Klagen nach Satz 1 können auch bei dem Gericht des 
Ortes erhoben werden, an dem die betroffene Person 
ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Klagen gegen Behörden, die in 
Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig gewor-
den sind.

(3) Hat der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
einen Vertreter nach Artikel 27 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 benannt, gilt dieser auch als be-
vollmächtigt, Zustellungen in zivilgerichtlichen Ver-
fahren nach Absatz 1 entgegenzunehmen. § 184 der 
Zivilprozessordnung bleibt unberührt.

47



DS-GVO BDSG
mit den ihnen angebotenen Waren oder Dienstleistun-
gen verarbeitet werden oder deren Verhalten beob-
achtet wird, sich befinden.

(4) Der Vertreter wird durch den Verantwortlichen oder 
den Auftragsverarbeiter beauftragt, zusätzlich zu die-
sem oder an seiner Stelle insbesondere für Aufsichts-
behörden und betroffene Personen bei sämtlichen 
Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung zur 
Gewährleistung der Einhaltung dieser Verordnung als 
Anlaufstelle zu dienen.

(5) Die Benennung eines Vertreters durch den Verant-
wortlichen oder den Auftragsverarbeiter erfolgt unbe-
schadet etwaiger rechtlicher Schritte gegen den Ver-
antwortlichen oder den Auftragsverarbeiter selbst.

Artikel 28 § 22
Auftragsverarbeiter

(Erwägungsgrund 81)

Verarbeitung besonderer Kategorien  
personenbezogener Daten

(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verant-
wortlichen, so arbeitet dieser nur mit Auftragsverar-
beitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass 
geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung 
im Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung 
erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen 
Person gewährleistet.

(2) Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auf-
tragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder all-
gemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen
in Anspruch. Im Fall einer allgemeinen schriftlichen 
Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter den 
Verantwortlichen immer über jede beabsichtigte Än-
derung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Erset-
zung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der Verant-
wortliche die Möglichkeit erhält, gegen derartige 
Änderungen Einspruch zu erheben.

(3) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter er-
folgt auf der Grundlage eines Vertrags oder eines an-
deren Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten, der bzw. das den Auf-
tragsverarbeiter in Bezug auf den Verantwortlichen 
bindet und in dem Gegenstand und Dauer der Verar-
beitung, Art und Zweck der Verarbeitung, die Art der 
personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener 
Personen und die Pflichten und Rechte des Verant-
wortlichen festgelegt sind. Dieser Vertrag bzw. dieses 
andere Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, dass 
der Auftragsverarbeiter 
a) die personenbezogenen Daten nur auf dokumen-

tierte Weisung des Verantwortlichen – auch in 
Bezug auf die Übermittlung personenbezogener 
Daten an ein Drittland oder eine internationale 
Organisation – verarbeitet, sofern er nicht durch 
das Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, 
dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, hierzu 
verpflichtet ist; in einem solchen Fall teilt der

…
(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind angemessene und 

spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen 
der betroffenen Person vorzusehen. Unter Berücksich-
tigung	des	Stands	der	Technik,	der	Implementierungs-
kosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und 
der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedli-
chen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit 
der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen können dazu ins-
besondere gehören:

…
5. Beschränkung des Zugangs zu den personenbezo-

genen Daten innerhalb der verantwortlichen 
Stelle und von Auftragsverarbeitern,

…
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Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese 
rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung 
mit, sofern das betreffende Recht eine solche 
Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentli-
chen Interesses verbietet; 

b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten befugten Personen zur 
Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer an-
gemessenen gesetzlichen Verschwiegenheits-
pflicht unterliegen; 

c) alle gemäß Artikel 32 erforderlichen Maßnahmen 
ergreift; 

d) die in den Absätzen 2 und 4 genannten Bedin-
gungen für die Inanspruchnahme der Dienste 
eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält; 

e) angesichts der Art der Verarbeitung den Verant-
wortlichen nach Möglichkeit mit geeigneten tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen dabei
unterstützt, seiner Pflicht zur Beantwortung von 
Anträgen auf Wahrnehmung der in Kapitel III ge-
nannten Rechte der betroffenen Person nachzu-
kommen; 

f) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung 
und der ihm zur Verfügung stehenden Informati-
onen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der 
in den Artikeln 32 bis 36 genannten Pflichten un-
terstützt; 

g) nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungs-
leistungen alle personenbezogenen Daten nach 
Wahl des Verantwortlichen entweder löscht oder 
zurückgibt und die vohandenen Kopien löscht, 
sofern nicht nach dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur 
Speicherung der personenbezogenen Daten be-
steht; 

h) dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informa-
tionen zum Nachweis der Einhaltung der in diesem 
Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung 
stellt und Überprüfungen – einschließlich Inspek-
tionen –, die vom Verantwortlichen oder einem
anderen von diesem beauftragten Prüfer durchge-
führt werden, ermöglicht und dazu beiträgt.
Mit Blick auf Unterabsatz 1 Buchstabe h infor-
miert der Auftragsverarbeiter den Verantwortli-
chen unverzüglich, falls er der Auffassung ist, 
dass eine Weisung gegen diese Verordnung oder 
gegen andere Datenschutzbestimmungen der 
Union oder der Mitgliedstaaten verstößt.
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(4) Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines wei-

teren Auftragsverarbeiters in Anspruch, um bestimmte 
Verarbeitungstätigkeiten im Namen des Verantwortli-
chen auszuführen, so werden diesem weiteren Auftrags-
verarbeiter im Wege eines Vertrags oder eines anderen 
Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem 
Recht des betreffenden Mitgliedstaats dieselben Daten-
schutzpflichten auferlegt, die in dem Vertrag oder an-
deren Rechtsinstrument zwischen dem Verantwortlichen 
und dem Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 3 festgelegt 
sind, wobei insbesondere hinreichende Garantien dafür 
geboten werden müssen, dass die geeigneten techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen so durchge-
führt werden, dass die Verarbeitung entsprechend den 
Anforderungen dieser Verordnung erfolgt. Kommt der 
weitere Auftragsverarbeiter seinen Datenschutzpflich-
ten nicht nach, so haftet der erste Auftragsverarbeiter 
gegenüber dem Verantwortlichen für die Einhaltung 
der Pflichten jenes anderen Auftragsverarbeiters.

(5) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß 
Artikel 40 oder eines genehmigten Zertifizierungsver-
fahrens gemäß Artikel 42 durch einen Auftragsverar-
beiter kann als Faktor herangezogen werden, um hin-
reichende Garantien im Sinne der Absätze 1 und 4 des 
vorliegenden Artikels nachzuweisen.

(6) Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen 
dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter 
kann der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im 
Sinne der Absätze 3 und 4 des vorliegenden Artikels 
ganz oder teilweise auf den in den Absätzen 7 und 8 
des vorliegenden Artikels genannten Standardver-
tragsklauseln beruhen, auch wenn diese Bestandteil 
einer dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverar-
beiter gemäß den Artikeln 42 und 43 erteilten Zertifi-
zierung sind.

(7) Die Kommission kann im Einklang mit dem Prüfverfah-
ren gemäß Artikel 93 Absatz 2 Standardvertragsklau-
seln zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des 
vorliegenden Artikels genannten Fragen festlegen.

(8) Eine Aufsichtsbehörde kann im Einklang mit dem Ko-
härenzverfahren gemäß Artikel 63 Standardvertrags-
klauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 
des vorliegenden Artikels genannten Fragen festlegen.

(9) Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne 
der Absätze 3 und 4 ist schriftlich abzufassen, was 
auch in einem elektronischen Format erfolgen kann.

(10) Unbeschadet der Artikel 82, 83 und 84 gilt ein Auf-
tragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen diese Verord-
nung die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt, 
in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher.
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Artikel 29 
Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 
Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu 
personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei 
denn, dass sie nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind.

Artikel 30 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

(Erwägungsgrund 82)

(1) Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die 
ihrer Zuständigkeit unterliegen. Dieses Verzeichnis enthält sämtliche folgenden Angaben: 
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des gemeinsam mit ihm Verantwort-

lichen, des Vertreters des Verantwortlichen sowie eines etwaigen Datenschutzbeauftragten; 
b) die Zwecke der Verarbeitung; 
c) eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten;
d) die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder 

noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen; 
e) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Orga-

nisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisa-
tion, sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung 
geeigneter Garantien; 

f) wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien; 
g) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 

32 Absatz 1.
(2) Jeder Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag 

eines	Verantwortlichen	durchgeführten	Tätigkeiten	der	Verarbeitung,	die	Folgendes	enthält:	
a) den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters oder der Auftragsverarbeiter und jedes Verantwortli-

chen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie gegebenenfalls des Vertreters des Verantwortli-
chen oder des Auftragsverarbeiters und eines etwaigen Datenschutzbeauftragten; 

b) die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen durchgeführt werden; 
c) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Orga-

nisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisa-
tion, sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung 
geeigneter Garantien; 

d) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 
32 Absatz 1.

(3) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen Format 
erfolgen kann.

(4) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sowie gegebenenfalls der Vertreter des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters stellen der Aufsichtsbehörde das Verzeichnis auf Anfrage zur Verfügung.

(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten nicht für Unternehmen oder Einrichtungen, die weniger als 
250 Mitarbeiter beschäftigen, es sei denn, die von ihnen vorgenommene Verarbeitung birgt ein Risiko für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Personen, die Verarbeitung erfolgt nicht nur gelegentlich oder es erfolgt eine Verar-
beitung besonderer Datenkategorien gemäß Artikel 9 Absatz 1 bzw. die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten im Sinne des Artikels 10.

Artikel 3146 

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 
Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls deren Vertreter arbeiten auf Anfrage mit der Auf-
sichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen. 

46 S. a. § 16 Absatz 4,5 BDSG für öffentliche Stellen des Bundes, § 40 Ab-
satz 5 BDSG für nicht öffentliche Stellen
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Artikel 32 § 22

Sicherheit der Verarbeitung

(Erwägungsgrund 83)

Verarbeitung besonderer Kategorien  
personenbezogener Daten

(1)	 Unter	Berücksichtigung	des	Stands	der	Technik,	der	
Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, 
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie 
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten na-
türlicher Personen treffen der Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter geeignete technische und organi-
satorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemesse-
nes Schutzniveau zu gewährleisten; diese Maßnahmen 
schließen gegebenenfalls unter anderem Folgendes 
ein:
a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung per-

sonenbezogener Daten;
b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfüg-

barkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste 
im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer 
sicherzustellen; 

c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbe-
zogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei 
einem physischen oder technischen Zwischenfall 
rasch wiederherzustellen;  

…
(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind angemessene und 

spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen 
der betroffenen Person vorzusehen. Unter Berücksich-
tigung	des	Stands	der	Technik,	der	Implementierungs-
kosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und 
der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedli-
chen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit 
der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen können dazu ins-
besondere gehören: 
1. technisch organisatorische Maßnahmen, um si-

cherzustellen, dass die Verarbeitung gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 erfolgt, 

2. Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich 
überprüft und festgestellt werden kann, ob und 
von wem personenbezogene Daten eingegeben, 
verändert oder entfernt worden sind, 

3. Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen 
Beteiligten, 

d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Be-
wertung und Evaluierung der Wirksamkeit der tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung.

(2) Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus 
sind insbesondere die Risiken zu berücksichtigen, die 
mit der Verarbeitung verbunden sind, insbesondere 
durch – ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig – Ver-
nichtung, Verlust, Veränderung oder unbefugte Offen-
legung von beziehungsweise unbefugten Zugang zu 
personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespei-
chert oder auf andere Weise verarbeitet wurden.

(3) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß 
Artikel 40 oder eines genehmigten Zertifizierungsver-
fahrens gemäß Artikel 42 kann als Faktor herange-
zogen werden, um die Erfüllung der in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels genannten Anforderungen nach-
zuweisen.

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter un-
ternehmen Schritte, um sicherzustellen, dass ihnen 
unterstellte natürliche Personen, die Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung 
des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, sie 
sind nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaa-
ten zur Verarbeitung verpflichtet.

4. Benennung einer oder eines Datenschutzbeauf-
tragten, 

5. Beschränkung des Zugangs zu den personenbezo-
genen Daten innerhalb der verantwortlichen 
Stelle und von Auftragsverarbeitern, 

6. Pseudonymisierung personenbezogener Daten, 
7. Verschlüsselung personenbezogener Daten, 
8. Sicherstellung der Fähigkeit, Vertraulichkeit, 

Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 
Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, ein-
schließlich der Fähigkeit, die Verfügbarkeit und 
den Zugang bei einem physischen oder techni-
schen Zwischenfall rasch wiederherzustellen, 

9. zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbei-
tung die Einrichtung eines Verfahrens zur regel-
mäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluie-
rung der Wirksamkeit der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen oder 

10. spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer 
Übermittlung oder Verarbeitung für andere Zwe-
cke die Einhaltung der Vorgaben dieses Gesetzes 
sowie der Verordnung (EU) 2016/679 sicherstellen.

Abschnitt 2 
Sicherheit personenbezogener Daten
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§ 27

Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken und zu statistischen 
Zwecken
…
(3) Ergänzend zu den in § 22 Absatz 2 genannten Maß-

nahmen sind zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken 
verarbeitete besondere Kategorien personenbezogener 
Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 zu anonymisieren, sobald dies 
nach dem Forschungs- oder Statistikzweck möglich 
ist, es sei denn, berechtigte Interessen der betroffe-
nen Person stehen dem entgegen. Bis dahin sind die 
Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzel-
angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeord-
net werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben 
nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungs-
oder Statistikzweck dies erfordert.

…

Artikel 3347

Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde

(Erwägungsgründe 85, 87, 88)

(1) Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Verantwortliche unverzüglich und mög-
lichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, diese der gemäß Artikel 55 zuständigen 
Aufsichtsbehörde, es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu
einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Erfolgt die Meldung an die Aufsichtsbehörde 
nicht binnen 72 Stunden, so ist ihr eine Begründung für die Verzögerung beizufügen.

(2) Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, meldet er diese 
dem Verantwortlichen unverzüglich.

(3) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält zumindest folgende Informationen: 
a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, soweit möglich mit Angabe der 

Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren 
Zahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze; 

b) den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen Anlaufstelle für weitere 
Informationen; 

c) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten; 
d) eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung 

der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer 
möglichen nachteiligen Auswirkungen.

(4) Wenn und soweit die Informationen nicht zur gleichen Zeit bereitgestellt werden können, kann der Verantwortliche 
diese Informationen ohne unangemessene weitere Verzögerung schrittweise zur Verfügung stellen.

(5) Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten einschließlich aller im Zusam-
menhang mit der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten stehenden Fakten, von deren Auswirkungen und 
der ergriffenen Abhilfemaßnahmen. Diese Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde die Überprüfung der Einhaltung 
der Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen.

47 Zu Sanktionen bei Meldungen s.a, §§ 42 Absatz 4, 43 Absatz 4 BDSG
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Artikel 34 § 29
Benachrichtigung der von einer Verletzung  
des Schutzes personenbezogener Daten  
betroffenen Person

(Erwägungsgrund 86)

Rechte der betroffenen Person und  
aufsichtsbehördliche Befugnisse im Fall  
von Geheimhaltungspflichten

(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die persön-
lichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur 
Folge, so benachrichtigt der Verantwortliche die be-
troffene Person unverzüglich von der Verletzung.

(2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der be-
troffenen Person beschreibt in klarer und einfacher 
Sprache die Art der Verletzung des Schutzes personen-
bezogener Daten und enthält zumindest die in Artikel 
33 Absatz 3 Buchstaben b, c und d genannten Infor-
mationen und Maßnahmen. 

(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß 
Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn eine der folgen-
den Bedingungen erfüllt ist:  
a) der Verantwortliche geeignete technische und or-

ganisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
hat und diese Vorkehrungen auf die von der Ver-
letzung betroffenen personenbezogenen Daten 
angewandt wurden, insbesondere solche, durch 
die die personenbezogenen Daten für alle Perso-
nen, die nicht zum Zugang zu den personenbezo-
genen Daten befugt sind, unzugänglich gemacht 
werden, etwa durch Verschlüsselung;  

b) der Verantwortliche durch nachfolgende Maßnah-
men sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Perso-
nen gemäß Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht mehr besteht;  

(1) Die Pflicht zur Benachrichtigung gemäß Artikel 34 der 
Verordnung (EU) 2016/679 besteht ergänzend zu der 
in Artikel 34 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 
genannten Ausnahme nicht, soweit durch die Benach-
richtigung Informationen offenbart würden, die nach 
einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbe-
sondere wegen der überwiegenden berechtigten Inte-
ressen eines Dritten, geheim gehalten werden müs-
sen. Abweichend von der Ausnahme nach Satz 3 ist 
die betroffene Person nach Artikel 34 der Verordnung 
(EU) 2016/679 zu benachrichtigen, wenn die Interes-
sen der betroffenen Person, insbesondere unter Be-
rücksichtigung drohender Schäden, gegenüber dem 
Geheimhaltungsinteresse überwiegen.

…

c) dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden wäre. In diesem Fall hat stattdessen 
eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähn-
liche Maßnahme zu erfolgen, durch die die be-
troffenen Personen vergleichbar wirksam infor-
miert werden. 

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffene Person nicht 
bereits über die Verletzung des Schutzes personen-
bezogener Daten benachrichtigt hat, kann die Auf-
sichtsbehörde unter Berücksichtigung der Wahr-
scheinlichkeit, mit der die Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten zu einem hohen Risiko 
führt, von dem Verantwortlichen verlangen, dies 
nachzuholen, oder sie kann mit einem Beschluss fest-
stellen, dass bestimmte der in Absatz 3 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind.
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Artikel 3548

Datenschutz-Folgenabschätzung

(Erwägungsgründe 84, 89 – 93)

(1)	 Hat	eine	Form	der	Verarbeitung,	insbesondere	bei	Verwendung	neuer	Technologien,	aufgrund	der	Art,	des	Umfangs,	
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natür-
licher Personen zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verar-
beitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch. Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbei-
tungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden.

(2) Der Verantwortliche holt bei der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung den Rat des Datenschutzbeauf-
tragten, sofern ein solcher benannt wurde, ein.

(3) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen erforderlich: 
a) systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich auf automatisierte 

Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die 
Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen;

b) umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 oder 
von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 oder 

c)49 systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche.
(4) Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verarbeitungsvorgänge, für die gemäß Absatz 1 eine Datenschutz-Folgen-

abschätzung durchzuführen ist, und veröffentlicht diese. Die Aufsichtsbehörde übermittelt diese Listen dem in Artikel 
68 genannten Ausschuss.

(5) Die Aufsichtsbehörde kann des Weiteren eine Liste der Arten von Verarbeitungsvorgängen erstellen und veröffentli-
chen, für die keine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist. Die Aufsichtsbehörde übermittelt diese Listen 
dem Ausschuss.

(6) Vor Festlegung der in den Absätzen 4 und 5 genannten Listen wendet die zuständige Aufsichtsbehörde das Kohärenz-
verfahren gemäß Artikel 63 an, wenn solche Listen Verarbeitungstätigkeiten umfassen, die mit dem Angebot von 
Waren oder Dienstleistungen für betroffene Personen oder der Beobachtung des Verhaltens dieser Personen in meh-
reren Mitgliedstaaten im Zusammenhang stehen oder die den freien Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der 
Union erheblich beeinträchtigen könnten.

(7) Die Folgenabschätzung enthält zumindest Folgendes: 
a) eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der Verarbeitung, gege-

benenfalls einschließlich der von dem Verantwortlichen verfolgten berechtigten Interessen; 
b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den Zweck; 
c) eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 und 
d) die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, Sicherheitsvorkehrungen

und Verfahren, durch die der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht
wird, dass diese Verordnung eingehalten wird, wobei den Rechten und berechtigten Interessen der betroffenen 
Personen und sonstiger Betroffener Rechnung getragen wird. 

(8) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 durch die zuständigen Verantwortlichen oder die zu-
ständigen Auftragsverarbeiter ist bei der Beurteilung der Auswirkungen der von diesen durchgeführten Verarbeitungs-
vorgänge, insbesondere für die Zwecke einer Datenschutz-Folgenabschätzung, gebührend zu berücksichtigen.

(9) Der Verantwortliche holt gegebenenfalls den Standpunkt der betroffenen Personen oder ihrer Vertreter zu der beab-
sichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes gewerblicher oder öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der 
Verarbeitungsvorgänge ein.

(10) Falls die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c oder e auf einer Rechtsgrundlage im Unionsrecht oder 
im Recht des Mitgliedstaats, dem der Verantwortliche unterliegt, beruht und falls diese Rechtsvorschriften den kon-
kreten Verarbeitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungsvorgänge regeln und bereits im Rahmen der allgemei-
nen Folgenabschätzung im Zusammenhang mit dem Erlass dieser Rechtsgrundlage eine Datenschutz-Folgenabschät-
zung erfolgte, gelten die Absätze 1 bis 7 nur, wenn es nach dem Ermessen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor 
den betreffenden Verarbeitungstätigkeiten eine solche Folgenabschätzung durchzuführen.

Abschnitt 3
Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige Konsultation

48 S. a. § 38 Abs. 1 S. 2 BDSG

49 S. a. § 4 BDSG
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(11) Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche eine Überprüfung durch, um zu bewerten, ob die Verarbeitung gemäß der 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird; dies gilt zumindest, wenn hinsichtlich des mit den Verarbeitungs-
vorgängen verbundenen Risikos Änderungen eingetreten sind.

Artikel 36 
Vorherige Konsultation

(Erwägungsgründe 94 – 96)

(1) Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung die Aufsichtsbehörde, wenn aus einer Datenschutz-Folgenab-
schätzung gemäß Artikel 35 hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hätte, sofern der Verant-
wortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft.

(2) Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gemäß Absatz 1 nicht im Einklang mit 
dieser Verordnung stünde, insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko nicht ausreichend ermittelt oder nicht 
ausreichend eingedämmt hat, unterbreitet sie dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter 
innerhalb eines Zeitraums von bis zu acht Wochen nach Erhalt des Ersuchens um Konsultation entsprechende schrift-
liche Empfehlungen und kann ihre in Artikel 58 genannten Befugnisse ausüben. Diese Frist kann unter Berücksichti-
gung der Komplexität der geplanten Verarbeitung um sechs Wochen verlängert werden. Die Aufsichtsbehörde unter-
richtet den Verantwortlichen oder gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter über eine solche Fristverlängerung 
innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf Konsultation zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. 
Diese Fristen können ausgesetzt werden, bis die Aufsichtsbehörde die für die Zwecke der Konsultation angeforderten 
Informationen erhalten hat.

(3) Der Verantwortliche stellt der Aufsichtsbehörde bei einer Konsultation gemäß Absatz 1 folgende Informationen zur 
Verfügung: 
a) gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verantwortlichen, der gemeinsam Verantwortli-

chen und der an der Verarbeitung beteiligten Auftragsverarbeiter, insbesondere bei einer Verarbeitung innerhalb 
einer Gruppe von Unternehmen; 

b) die Zwecke und die Mittel der beabsichtigten Verarbeitung; 
c) die zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß dieser Verordnung vorgesehenen 

Maßnahmen und Garantien; 
d) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;
e) die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 und 
f) alle sonstigen von der Aufsichtsbehörde angeforderten Informationen.

(4) Die Mitgliedstaaten konsultieren die Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung eines Vorschlags für von einem nationa-
len Parlament zu erlassende Gesetzgebungsmaßnahmen oder von auf solchen Gesetzgebungsmaßnahmen basierenden 
Regelungsmaßnahmen, die die Verarbeitung betreffen.

(5) Ungeachtet des Absatzes 1 können Verantwortliche durch das Recht der Mitgliedstaaten verpflichtet werden, bei der 
Verarbeitung zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, einschließlich der Verarbeitung zu 
Zwecken der sozialen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit, die Aufsichtsbehörde zu konsultieren und deren 
vorherige Genehmigung einzuholen. 

DS-GVO BDSG
Artikel 3750 § 5

Benennung eines Datenschutzbeauftragten

(Erwägungsgrund 97)

Benennung

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benen-
nen auf jeden Fall einen Datenschutzbeauftragten, wenn 

(1)51 Öffentliche Stellen benennen eine Datenschutzbeauf-
tragte oder einen Datenschutzbeauftragten. Dies gilt

Abschnitt 4 
Datenschutzbeauftragter

50 S. a. §§ 5, 22 Abs. 2 Nr. 4, § 38 BDSG

51 Zu Art. 37 Abs. 1 lit. a)
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a) die Verarbeitung von einer Behörde oder öffentli-

chen Stelle durchgeführt wird, mit Ausnahme von 
Gerichten, soweit sie im Rahmen ihrer justiziellen 
Tätigkeit	handeln,	

b) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters in der Durchführung von Ver-
arbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund 
ihrer Art, ihres Umfangs und/oder ihrer Zwecke 
eine umfangreiche regelmäßige und systemati-
sche Überwachung von betroffenen Personen er-
forderlich machen, oder 

c) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters in der umfangreichen Verar-
beitung besonderer Kategorien von Daten gemäß 
Artikel 9 oder von personenbezogenen Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 
gemäß Artikel 10 besteht.

(2) Eine Unternehmensgruppe darf einen gemeinsamen 
Datenschutzbeauftragten ernennen, sofern von jeder 
Niederlassung aus der Datenschutzbeauftragte leicht 
erreicht werden kann.

(3) Falls es sich bei dem Verantwortlichen oder dem Auf-
tragsverarbeiter um eine Behörde oder öffentliche 
Stelle handelt, kann für mehrere solcher Behörden 
oder Stellen unter Berücksichtigung ihrer Organisati-
onsstruktur und ihrer Größe ein gemeinsamer Daten-
schutzbeauftragter benannt werden.

(4) In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen kön-
nen der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter

(2)52 Für mehrere öffentliche Stellen kann unter Berück-
sichtigung ihrer Organisationsstruktur und ihrer Größe 
eine gemeinsame Datenschutzbeauftragte oder ein 
gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt wer-
den. 

(3)53 Die oder der Datenschutzbeauftragte wird auf der 
Grundlage ihrer oder seiner beruflichen Qualifikation 
und insbesondere ihres oder seines Fachwissens be-
nannt, das sie oder er auf dem Gebiet des Daten-
schutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie 
auf der Grundlage ihrer oder seiner Fähigkeit zur Er-
füllung der in § 7 genannten Aufgaben. 

(4)54 Die oder der Datenschutzbeauftragte kann Beschäf-
tigte oder Beschäftigter der öffentlichen Stelle sein 
oder ihre oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines 
Dienstleistungsvertrags erfüllen. 

(5)55 Die öffentliche Stelle veröffentlicht die Kontaktdaten 
der oder des Datenschutzbeauftragten und teilt diese 
Daten der oder dem Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit mit.

§ 38

Datenschutzbeauftragte nicht-öffentlicher Stellen
(1)56 Ergänzend zu Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe b und c 

der Verordnung (EU) 2016/679 benennen der Verant-
wortliche und der Auftragsverarbeiter eine Daten-
schutzbeauftragte oder einen Datenschutzbeauftrag-
ten, soweit sie in der Regel mindestens zehn Personen 
ständig mit der automatisierten Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten beschäftigen. Nehmen der Ver-
antwortliche oder der Auftragsverarbeiter Verarbei-
tungen vor, die einer Datenschutz-Folgenabschätzung 
nach Artikel 35 der Verordnung (EU) 2016/679 unter-
liegen, oder verarbeiten sie personenbezogene Daten 
geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung, der an-
onymisierten Übermittlung oder für Zwecke der Markt-
oder Meinungsforschung, haben sie unabhängig von 
der Anzahl der mit der Verarbeitung beschäftigten 
Personen eine Datenschutzbeauftragte oder einen Da-
tenschutzbeauftragten zu benennen.57

(2) § 6 Absatz 4, 5 Satz 2 und Absatz 6 finden Anwen-
dung, § 6 Absatz 4 jedoch nur, wenn die Benennung 
einer oder eines Datenschutzbeauftragten verpflich-
tend ist.

oder Verbände und andere Vereinigungen, die Katego-
rien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern 
vertreten, einen Datenschutzbeauftragten benennen; 
falls dies nach dem Recht der Union oder der Mitglied-
staaten vorgeschrieben ist, müssen sie einen solchen 
benennen. Der Datenschutzbeauftragte kann für derar-
tige Verbände und andere Vereinigungen, die Verant-
wortliche oder Auftragsverarbeiter vertreten, handeln. 

(5) Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage 
seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere des 
Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet des Da-
tenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, 
sowie auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfüllung 
der in Artikel 39 genannten Aufgaben.

(6) Der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigter des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters sein 
oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines Dienst-
leistungsvertrags erfüllen.

(7) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter ver-
öffentlicht die Kontaktdaten des Datenschutzbeauf-
tragten und teilt diese Daten der Aufsichtsbehörde mit.

52 Zu Art. 37 Abs. 3

53 Zu Art. 37 Abs. 5

54 Zu Art. 37 Abs. 6

55 Zu Art. 37 Abs. 7

56 S. a. Art. 37 Abs. 1, 35

57 S. a: § 22 Abs. 2 Nr. 4 BDSG
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Artikel 38 § 6
Stellung des Datenschutzbeauftragten Stellung
(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stel-

len sicher, dass der Datenschutzbeauftragte ord-
nungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz 
personenbezogener Daten zusammenhängenden Fra-
gen eingebunden wird.

(2) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter un-
terstützen den Datenschutzbeauftragten bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben gemäß Artikel 39, indem sie die 
für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Res-
sourcen und den Zugang zu personenbezogenen Daten 
und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung 
seines Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Ver-
fügung stellen.

(3) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stel-
len sicher, dass der Datenschutzbeauftragte bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüg-
lich der Ausübung dieser Aufgaben erhält. Der Daten-
schutzbeauftragte darf von dem Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter wegen der Erfüllung seiner 
Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt werden. 
Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der 
höchsten Managementebene des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters.

(1)58 Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die oder der 
Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzei-
tig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten 
zusammenhängenden Fragen eingebunden wird. 

(2)59 Die öffentliche Stelle unterstützt die Datenschutzbe-
auftragte oder den Datenschutzbeauftragten bei der 
Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben gemäß § 7, 
indem sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben erfor-
derlichen Ressourcen und den Zugang zu personenbe-
zogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die 
zur Erhaltung ihres oder seines Fachwissens erforder-
lichen Ressourcen zur Verfügung stellt. 

(3)60 Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die oder der 
Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung ihrer oder 
seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der 
Ausübung dieser Aufgaben erhält. Die oder der Daten-
schutzbeauftragte berichtet unmittelbar der höchsten 
Leitungsebene der öffentlichen Stelle. Die oder der 
Datenschutzbeauftragte darf von der öffentlichen 
Stelle wegen der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben 
nicht abberufen oder benachteiligt werden. 

(4)61 Die Abberufung der oder des Datenschutzbeauftragten 
ist nur in entsprechender Anwendung des § 626

(4) Betroffene Personen können den Datenschutzbeauf-
tragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personen-
bezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer 
Rechte gemäß dieser Verordnung im Zusammenhang 
stehenden Fragen zu Rate ziehen.

(5) Der Datenschutzbeauftragte ist nach dem Recht der 
Union oder der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung sei-
ner Aufgaben an die Wahrung der Geheimhaltung oder 
der Vertraulichkeit gebunden.

(6) Der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben 
und Pflichten wahrnehmen. Der Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass derartige 
Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessen-
konflikt führen.

des Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässig. Die Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses ist unzulässig, es sei denn, 
dass	 Tatsachen	 vorliegen,	 welche	 die	 öffentliche	
Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach dem 
Ende	 der	 Tätigkeit	 als	 Datenschutzbeauftragte	 oder	
als Datenschutzbeauftragter ist die Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses innerhalb eines Jahres unzulässig, 
es sei denn, dass die öffentliche Stelle zur Kündigung 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist berechtigt ist. 

(5)62 Betroffene Personen können die Datenschutzbeauf-
tragte oder den Datenschutzbeauftragten zu allen mit 
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und 
mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß der Verord-
nung (EU) 2016/679, diesem Gesetz sowie anderen 
Rechtsvorschriften über den Datenschutz im Zusam-
menhang stehenden Fragen zu Rate ziehen. Die oder 
der Datenschutzbeauftragte ist zur Verschwiegenheit 
über die Identität der betroffenen Person sowie über 
Umstände, die Rückschlüsse auf die betroffene Person 
zulassen, verpflichtet, soweit sie oder er nicht davon 
durch die betroffene Person befreit wird. 
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(6)63 Wenn die oder der Datenschutzbeauftragte bei ihrer 

oder	seiner	Tätigkeit	Kenntnis	von	Daten	erhält,	 für	
die der Leitung oder einer bei der öffentlichen Stelle 
beschäftigten Person aus beruflichen Gründen ein 
Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, steht dieses 
Recht auch der oder dem Datenschutzbeauftragten 
und den ihr oder ihm unterstellten Beschäftigten zu. 
Über die Ausübung dieses Rechts entscheidet die Per-
son, der das Zeugnisverweigerungsrecht aus berufli-
chen Gründen zusteht, es sei denn, dass diese Ent-
scheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt 
werden kann. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht 
der oder des Datenschutzbeauftragten reicht, unter-
liegen ihre oder seine Akten und andere Dokumente 
einem Beschlagnahmeverbot. 

§ 28

Datenverarbeitung zu im öffentlichen Interesse 
liegenden Archivzwecken
…
(2) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gemäß 

Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht 
nicht, wenn das Archivgut nicht durch den Namen der 
Person erschlossen ist oder keine Angaben gemacht 
werden, die das Auffinden des betreffenden Archivguts 
mit vertretbarem Verwaltungsaufwand ermöglichen.

Artikel 39 § 7
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten Aufgaben 
(1) Dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest 

folgende Aufgaben:
a) Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen 

oder des Auftragsverarbeiters und der Beschäftig-
ten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich 
ihrer Pflichten nach dieser Verordnung sowie nach
sonstigen Datenschutzvorschriften der Union 
bzw. der Mitgliedstaaten; 

b) Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, 
anderer Datenschutzvorschriften der Union bzw. 
der Mitgliedstaaten sowie der Strategien des Verant-
wortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den
Schutz personenbezogener Daten einschließlich 
der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibili-
sierung und Schulung64 der an den Verarbeitungs-
vorgängen beteiligten Mitarbeiter und der dies-
bezüglichen Überprüfungen; 

c) Beratung – auf Anfrage – im Zusammenhang mit 
der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwa-
chung ihrer Durchführung gemäß Artikel 35; 

d) Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; 
e)	 Tätigkeit	als	Anlaufstelle	für	die	Aufsichtsbehörde	

in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fra-

(1) Der oder dem Datenschutzbeauftragten obliegen 
neben den in der Verordnung (EU) 2016/679 genann-
ten Aufgaben zumindest folgende Aufgaben: 
1. Unterrichtung und Beratung der öffentlichen 

Stelle und der Beschäftigten, die Verarbeitungen 
durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach 
diesem Gesetz und sonstigen Vorschriften über 
den Datenschutz, einschließlich der zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen 
Rechtsvorschriften; 

2. Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes und 
sonstiger Vorschriften über den Datenschutz, ein-
schließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, sowie 
der Strategien der öffentlichen Stelle für den 
Schutz personenbezogener Daten, einschließlich 
der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibili-
sierung und der Schulung der an den Verarbei-
tungsvorgängen beteiligten Beschäftigten und 
der diesbezüglichen Überprüfungen; 

3. Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz- 
Folgenabschätzung und Überwachung ihrer 
Durchführung gemäß § 67 dieses Gesetzes; 

63 Zu Art. 38 Abs. 5

64 S. a. Art. 38 Abs. 6
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gen, einschließlich der vorherigen Konsultation 
gemäß Artikel 36, und gegebenenfalls Beratung 
zu allen sonstigen Fragen.

(2) Der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben dem mit den Verarbeitungsvorgängen 
verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei er 
die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke 
der Verarbeitung berücksichtigt. 

4. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; 
5.	 Tätigkeit	als	Anlaufstelle	für	die	Aufsichtsbehörde	

in mit der Verarbeitung zusammenhängenden Fra-
gen, einschließlich der vorherigen Konsultation 
gemäß § 69 dieses Gesetzes, und gegebenenfalls 
Beratung zu allen sonstigen Fragen. 

Im Fall einer oder eines bei einem Gericht bestellten 
Datenschutzbeauftragten beziehen sich diese Aufga-
ben nicht auf das Handeln des Gerichts im Rahmen 
seiner	justiziellen	Tätigkeit.	

(2)65 Die oder der Datenschutzbeauftragte kann andere 
Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Die öffentliche 
Stelle stellt sicher, dass derartige Aufgaben und 
Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen. 

(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Er-
füllung ihrer oder seiner Aufgaben dem mit den Verar-
beitungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend 
Rechnung, wobei sie oder er die Art, den Umfang, die 
Umstände und die Zwecke der Verarbeitung berück-
sichtigt.

65 S. a. § 22 Abs. 2 Nr. 3 BDSG

66 S. a. § 21 BDGS

Artikel 4066 

Verhaltensregeln

(Erwägungsgründe 98, 99)

(1) Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der Ausschuss und die Kommission fördern die Ausarbeitung von Verhal-
tensregeln, die nach Maßgabe der Besonderheiten der einzelnen Verarbeitungsbereiche und der besonderen Bedürf-
nisse von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen zur ordnungsgemäßen Anwendung dieser 
Verordnung beitragen sollen.

(2) Verbände und andere Vereinigungen, die Kategorien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, kön-
nen Verhaltensregeln ausarbeiten oder ändern oder erweitern, mit denen die Anwendung dieser Verordnung beispiels-
weise zu dem Folgenden präzisiert wird: 
a) faire und transparente Verarbeitung;
b) die berechtigten Interessen des Verantwortlichen in bestimmten Zusammenhängen; 
c) Erhebung personenbezogener Daten; 
d) Pseudonymisierung personenbezogener Daten; 
e) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der betroffenen Personen; 
f) Ausübung der Rechte betroffener Personen; 
g)	 Unterrichtung	und	Schutz	von	Kindern	und	Art	und	Weise,	in	der	die	Einwilligung	des	Trägers	der	elterlichen	

Verantwortung für das Kind einzuholen ist; 
h) die Maßnahmen und Verfahren gemäß den Artikeln 24 und 25 und die Maßnahmen für die Sicherheit der Verar-

beitung gemäß Artikel 32; 
i) die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an Aufsichtsbehörden und die Benachrich-

tigung der betroffenen Person von solchen Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten; 
j) die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen oder 

Abschnitt 5 
Verhaltensregeln und Zertifizierung
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k) außergerichtliche Verfahren und sonstige Streitbeilegungsverfahren zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Verantwortlichen und betroffenen Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung, unbeschadet der Rechte 
betroffener Personen gemäß den Artikeln 77 und 79.

(3) Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese Verordnung fallenden Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter kön-
nen Verhaltensregeln, die gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels genehmigt wurden und gemäß Absatz 9 des 
vorliegenden Artikels allgemeine Gültigkeit besitzen, auch von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern, die 
gemäß Artikel 3 nicht unter diese Verordnung fallen, eingehalten werden, um geeignete Garantien im Rahmen der 
Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen nach Maßgabe des Artikels 
46 Absatz 2 Buchstabe e zu bieten. Diese Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gehen mittels vertraglicher oder 
sonstiger rechtlich bindender Instrumente die verbindliche und durchsetzbare Verpflichtung ein, die geeigneten Ga-
rantien anzuwenden, auch im Hinblick auf die Rechte der betroffenen Personen.

(4) Die Verhaltensregeln gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels müssen Verfahren vorsehen, die es der in Artikel 41 
Absatz 1 genannten Stelle ermöglichen, die obligatorische Überwachung der Einhaltung ihrer Bestimmungen durch 
die Verantwortlichen oder die Auftragsverarbeiter, die sich zur Anwendung der Verhaltensregeln verpflichten, vorzu-
nehmen, unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörde, die nach Artikel 55 oder 56 zuständig ist. 

(5) Verbände und andere Vereinigungen gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels, die beabsichtigen, Verhaltensregeln 
auszuarbeiten oder bestehende Verhaltensregeln zu ändern oder zu erweitern, legen den Entwurf der Verhaltensregeln 
bzw. den Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung der Aufsichtsbehörde vor, die nach Artikel 55 zuständig ist. 
Die Aufsichtsbehörde gibt eine Stellungnahme darüber ab, ob der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu 
deren Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung vereinbar ist und genehmigt diesen Entwurf der Verhaltens-
regeln bzw. den Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung, wenn sie der Auffassung ist, dass er ausreichende 
geeignete Garantien bietet.

(6) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 5 der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung 
oder Erweiterung genehmigt und beziehen sich die betreffenden Verhaltensregeln nicht auf Verarbeitungstätigkeiten 
in mehreren Mitgliedstaaten, so nimmt die Aufsichtsbehörde die Verhaltensregeln in ein Verzeichnis auf und veröf-
fentlicht sie.

(7) Bezieht sich der Entwurf der Verhaltensregeln auf Verarbeitungstätigkeiten in mehreren Mitgliedstaaten, so legt die 
nach Artikel 55 zuständige Aufsichtsbehörde – bevor sie den Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu deren 
Änderung oder Erweiterung genehmigt – ihn nach dem Verfahren gemäß Artikel 63 dem Ausschuss vor, der zu der 
Frage Stellung nimmt, ob der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung mit 
dieser Verordnung vereinbar ist oder – im Fall nach Absatz 3 dieses Artikels – geeignete Garantien vorsieht.

(8) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 7 bestätigt, dass der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu 
deren Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung vereinbar ist oder – im Fall nach Absatz 3 – geeignete Ga-
rantien vorsieht, so übermittelt der Ausschuss seine Stellungnahme der Kommission.

(9) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten beschließen, dass die ihr gemäß Absatz 8 übermittelten 
genehmigten Verhaltensregeln bzw. deren genehmigte Änderung oder Erweiterung allgemeine Gültigkeit in der Union 
besitzen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen.

(10) Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die genehmigten Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 9 allgemeine Gültig-
keit zuerkannt wurde, in geeigneter Weise veröffentlicht werden.

(11) Der Ausschuss nimmt alle genehmigten Verhaltensregeln bzw. deren genehmigte Änderungen oder Erweiterungen in 
ein Register auf und veröffentlicht sie in geeigneter Weise.

Artikel 41 
Überwachung der genehmigten Verhaltensregeln
(1) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß den Artikeln 57 und 58 kann die 

Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 von einer Stelle durchgeführt werden, die über 
das geeignete Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der Verhaltensregeln verfügt und die von der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu diesem Zweck akkreditiert wurde.

(2) Eine Stelle gemäß Absatz 1 kann zum Zwecke der Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln akkreditiert 
werden, wenn sie 
a) ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der Verhaltensregeln zur Zufriedenheit der 

zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen hat; 
b) Verfahren festgelegt hat, die es ihr ermöglichen, zu bewerten, ob Verantwortliche und Auftragsverarbeiter die 

Verhaltensregeln anwenden können, die Einhaltung der Verhaltensregeln durch die Verantwortlichen und Auf-
tragsverarbeiter zu überwachen und die Anwendung der Verhaltensregeln regelmäßig zu überprüfen; 
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c) Verfahren und Strukturen festgelegt hat, mit denen sie Beschwerden über Verletzungen der Verhaltensregeln oder 
über die Art und Weise, in der die Verhaltensregeln von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter an-
gewendet werden oder wurden, nachgeht und diese Verfahren und Strukturen für betroffene Personen und die 
Öffentlichkeit transparent macht, und 

d) zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen hat, dass ihre Aufgaben und Pflichten nicht 
zu einem Interessenkonflikt führen.

(3) Die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt den Entwurf der Anforderungen an die Akkreditierung einer Stelle nach 
Absatz 1 gemäß dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63 an den Ausschuss.

(4) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde und der Bestimmungen des Kapitels 
VIII ergreift eine Stelle gemäß Absatz 1 vorbehaltlich geeigneter Garantien im Falle einer Verletzung der Verhaltens-
regeln durch einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter geeignete Maßnahmen, einschließlich eines vor-
läufigen oder endgültigen Ausschlusses des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters von den Verhaltensregeln. Sie 
unterrichtet die zuständige Aufsichtsbehörde über solche Maßnahmen und deren Begründung.

(5) Die zuständige Aufsichtsbehörde widerruft die Akkreditierung einer Stelle gemäß Absatz 1, wenn die Anforderungen 
an ihre Akkreditierung nicht oder nicht mehr erfüllt sind oder wenn die Stelle Maßnahmen ergreift, die nicht mit 
dieser Verordnung vereinbar sind.

(6) Dieser Artikel gilt nicht für die Verarbeitung durch Behörden oder öffentliche Stellen.

Artikel 42 

Zertifizierung

(Erwägungsgrund 100)

(1) Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der Ausschuss und die Kommission fördern insbesondere auf Unions-
ebene die Einführung von datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren sowie von Datenschutzsiegeln und -prüf-
zeichen, die dazu dienen, nachzuweisen, dass diese Verordnung bei Verarbeitungsvorgängen von Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeitern eingehalten wird. Den besonderen Bedürfnissen von Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen wird Rechnung getragen.

(2) Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese Verordnung fallenden Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter kön-
nen auch datenschutzspezifische Zertifizierungsverfahren, Siegel oder Prüfzeichen, die gemäß Absatz 5 des vorliegen-
den Artikels genehmigt worden sind, vorgesehen werden, um nachzuweisen, dass die Verantwortlichen oder Auftrags-
verarbeiter, die gemäß Artikel 3 nicht unter diese Verordnung fallen, im Rahmen der Übermittlung personenbezogener 
Daten an Drittländer oder internationale Organisationen nach Maßgabe von Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe f geeig-
nete Garantien bieten. Diese Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gehen mittels vertraglicher oder sonstiger 
rechtlich bindender Instrumente die verbindliche und durchsetzbare Verpflichtung ein, diese geeigneten Garantien 
anzuwenden, auch im Hinblick auf die Rechte der betroffenen Personen.

(3) Die Zertifizierung muss freiwillig und über ein transparentes Verfahren zugänglich sein.
(4) Eine Zertifizierung gemäß diesem Artikel mindert nicht die Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsver-

arbeiters für die Einhaltung dieser Verordnung und berührt nicht die Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehör-
den, die gemäß Artikel 55 oder 56 zuständig sind.

(5) Eine Zertifizierung nach diesem Artikel wird durch die Zertifizierungsstellen nach Artikel 43 oder durch die zuständige 
Aufsichtsbehörde anhand der von dieser zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 3 oder – gemäß Ar-
tikel 63 – durch den Ausschuss genehmigten Kriterien erteilt. Werden die Kriterien vom Ausschuss genehmigt, kann 
dies zu einer gemeinsamen Zertifizierung, dem Europäischen Datenschutzsiegel, führen.

(6) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter, der die von ihm durchgeführte Verarbeitung dem Zertifizierungsver-
fahren unterwirft, stellt der Zertifizierungsstelle nach Artikel 43 oder gegebenenfalls der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde alle für die Durchführung des Zertifizierungsverfahrens erforderlichen Informationen zur Verfügung und ge-
währt ihr den in diesem Zusammenhang erforderlichen Zugang zu seinen Verarbeitungstätigkeiten.

(7) Die Zertifizierung wird einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter für eine Höchstdauer von drei Jahren 
erteilt und kann unter denselben Bedingungen verlängert werden, sofern die einschlägigen Kriterien weiterhin erfüllt 
werden. Die Zertifizierung wird gegebenenfalls durch die Zertifizierungsstellen nach Artikel 43 oder durch die zuständige 
Aufsichtsbehörde widerrufen, wenn die Kriterien für die Zertifizierung nicht oder nicht mehr erfüllt werden.

(8) Der Ausschuss nimmt alle Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegel und -prüfzeichen in ein Register auf und 
veröffentlicht sie in geeigneter Weise.
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Artikel 43 § 39

Zertifizierungsstellen Akkreditierung
(1) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zu-

ständigen Aufsichtsbehörde gemäß den Artikeln 57 
und 58 erteilen oder verlängern Zertifizierungsstellen, 
die über das geeignete Fachwissen hinsichtlich des 
Datenschutzes verfügen, nach Unterrichtung der Auf 
sichtsbehörde – damit diese erforderlichenfalls von 
ihren Befugnissen gemäß Artikel 58 Absatz 2 Buch-
stabe h Gebrauch machen kann – die Zertifizierung. 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Zertifi-
zierungsstellen von einer oder beiden der folgenden 
Stellen akkreditiert werden: 
a) der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen Auf-

sichtsbehörde; 
b) der nationalen Akkreditierungsstelle, die gemäß 

der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (1) im Einklang 
mit EN-ISO/IEC 17065/2012 und mit den zusätz-
lichen von der gemäß Artikel 55 oder 56 zustän-
digen Aufsichtsbehörde festgelegten Anforderun-
gen benannt wurde.

Die Erteilung der Befugnis, als Zertifizierungsstelle gemäß 
Artikel 43 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
tätig zu werden, erfolgt durch die für die datenschutz-
rechtliche Aufsicht über die Zertifizierungsstelle zustän-
dige Aufsichtsbehörde des Bundes oder der Länder auf der 
Grundlage einer Akkreditierung durch die Deutsche Akkre-
ditierungsstelle. § 2 Absatz 3 Satz 2, § 4 Absatz 3 und § 10 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Akkreditierungsstellengeset-
zes finden mit der Maßgabe Anwendung, dass der Daten-
schutz als ein dem Anwendungsbereich des § 1 Absatz 2 
Satz 2 unterfallender Bereich gilt.

(2) Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 dürfen nur dann 
gemäß dem genannten Absatz akkreditiert werden, 
wenn sie 
a) ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen hinsicht-

lich des Gegenstands der Zertifizierung zur Zufrie-
denheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nach-
gewiesen haben;

b) sich verpflichtet haben, die Kriterien nach Artikel 
42 Absatz 5, die von der gemäß Artikel 55 oder 
56 zuständigen Aufsichtsbehörde oder – gemäß 
Artikel 63 – von dem Ausschuss genehmigt wur-
den, einzuhalten; 

c) Verfahren für die Erteilung, die regelmäßige 
Überprüfung und den Widerruf der Datenschutz-
zertifizierung sowie der Datenschutzsiegel und 
-prüfzeichen festgelegt haben; 

d) Verfahren und Strukturen festgelegt haben, mit 
denen sie Beschwerden über Verletzungen der 
Zertifizierung oder die Art und Weise, in der die 
Zertifizierung von dem Verantwortlichen oder dem
Auftragsverarbeiter umgesetzt wird oder wurde, 
nachgehen und diese Verfahren und Strukturen 
für betroffene Personen und die Öffentlichkeit 
transparent machen, und 

e) zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde nachgewiesen haben, dass ihre Aufgaben 
und Pflich ten nicht zu einem Interessenkonflikt 
führen.

(3) Die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen nach den 
Absätzen 1 und 2 erfolgt anhand der Anforderungen, 
die von der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen 
Aufsichtsbehörde oder – gemäß Artikel 63 – von dem
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Ausschuss genehmigt wurden. Im Fall einer Akkredi-
tierung nach Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden 
Artikels ergänzen diese Anforderungen diejenigen, die 
in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und in den tech-
nischen Vorschriften, in denen die Methoden und Ver-
fahren der Zertifizierungsstellen beschrieben werden, 
vorgesehen sind.

(4) Die Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 sind unbe-
schadet der Verantwortung, die der Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter für die Einhaltung dieser 
Verordnung hat, für die angemessene Bewertung, die 
der Zertifizierung oder dem Widerruf einer Zertifizie-
rung zugrunde liegt, verantwortlich. Die Akkreditie-
rung wird für eine Höchstdauer von fünf Jahren erteilt 
und kann unter denselben Bedingungen verlängert 
werden, sofern die Zertifizierungsstelle die Anforde-
rungen dieses Artikels erfüllt.

(5) Die Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 teilen den zu-
ständigen Aufsichtsbehörden die Gründe für die Ertei-
lung oder den Widerruf der beantragten Zertifizierung 
mit.

(6) Die Anforderungen nach Absatz 3 des vorliegenden 
Artikels und die Kriterien nach Artikel 42 Absatz 5 
werden von der Aufsichtsbehörde in leicht zugängli-
cher Form veröffentlicht. Die Aufsichtsbehörden über-
mitteln diese Anforderungen und Kriterien auch dem 
Ausschuss.

(7) Unbeschadet des Kapitels VIII widerruft die zustän-
dige Aufsichtsbehörde oder die nationale Akkreditie-
rungsstelle die Akkreditierung einer Zertifizierungs-
stelle nach Absatz 1, wenn die Voraussetzungen für 
die Akkreditierung nicht oder nicht mehr erfüllt sind 
oder wenn eine Zertifizierungsstelle Maßnahmen er-
greift, die nicht mit dieser Verordnung vereinbar sind.

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 92 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die 
Anforderungen festzulegen, die für die in Artikel 42 
Absatz 1 genannten datenschutzspezifischen Zertifi-
zierungsverfahren zu berücksichtigen sind.

(9) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlas-
sen, mit denen technische Standards für Zertifizie-
rungsverfahren und Datenschutzsiegel und -prüfzeichen
sowie Mechanismen zur Förderung und Anerkennung 
dieser Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegel 
und -prüfzeichen festgelegt werden. Diese Durchfüh-
rungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 93 Ab-
satz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.
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Artikel 44 

Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung 
Jedwede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer Übermittlung an ein 
Drittland oder eine internationale Organisation verarbeitet werden sollen, ist nur zulässig, wenn der Verantwortliche und 
der Auftragsverarbeiter die in diesem Kapitel niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die sonstigen Bestimmun-
gen dieser Verordnung eingehalten werden; dies gilt auch für die etwaige Weiterübermittlung personenbezogener Daten 
aus dem betreffenden Drittland oder der betreffenden internationalen Organisation an ein anderes Drittland oder eine 
andere internationale Organisation. Alle Bestimmungen dieses Kapitels sind anzuwenden, um sicherzustellen, dass das 
durch diese Verordnung gewährleistete Schutzniveau für natürliche Personen nicht untergraben wird.

Artikel 4568 
Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses

(Erwägungsgründe 101 – 107)

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation darf vorgenom-
men werden, wenn die Kommission beschlossen hat, dass das betreffende Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere 
spezifische Sektoren in diesem Drittland oder die betreffende internationale Organisation ein angemessenes Schutz-
niveau bietet. Eine solche Datenübermittlung bedarf keiner besonderen Genehmigung.

(2) Bei der Prüfung der Angemessenheit des gebotenen Schutzniveaus berücksichtigt die Kommission insbesondere das 
Folgende: 
a) die Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in dem betreffenden Land 

bzw. bei der betreffenden internationalen Organisation geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften sowohl all-
gemeiner als auch sektoraler Art – auch in Bezug auf öffentliche Sicherheit, Verteidigung, nationale Sicherheit 
und Strafrecht sowie Zugang der Behörden zu personenbezogenen Daten – sowie die Anwendung dieser Rechts-
vorschriften, Datenschutzvorschriften, Berufsregeln und Sicherheitsvorschriften einschließlich der Vorschriften 
für die Weiterübermittlung personenbezogener Daten an ein anderes Drittland bzw. eine andere internationale 
Organisation, die Rechtsprechung sowie wirksame und durchsetzbare Rechte der betroffenen Person und wirk-
same verwaltungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe für betroffene Personen, deren personenbezogene 
Daten übermittelt werden, 

b) die Existenz und die wirksame Funktionsweise einer oder mehrerer unabhängiger Aufsichtsbehörden in dem be-
treffenden Drittland oder denen eine internationale Organisation untersteht und die für die Einhaltung und 
Durchsetzung der Datenschutzvorschriften, einschließlich angemessener Durchsetzungsbefugnisse, für die Unter-
stützung und Beratung der betroffenen Personen bei der Ausübung ihrer Rechte und für die Zusammenarbeit mit 
den Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten zuständig sind, und 

c) die von dem betreffenden Drittland bzw. der betreffenden internationalen Organisation eingegangenen interna-
tionalen Verpflichtungen oder andere Verpflichtungen, die sich aus rechtsverbindlichen Übereinkünften oder 
Instrumenten	sowie	aus	der	Teilnahme	des	Drittlands	oder	der	internationalen	Organisation	an	multilateralen	
oder regionalen Systemen insbesondere in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten ergeben.

(3) Nach der Beurteilung der Angemessenheit des Schutzniveaus kann die Kommission im Wege eines Durchführungs-
rechtsaktes beschließen, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifische Sektoren in einem Drittland 
oder eine internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau im Sinne des Absatzes 2 des vorliegenden Ar-
tikels bieten. In dem Durchführungsrechtsakt ist ein Mechanismus für eine regelmäßige Überprüfung, die mindestens 
alle vier Jahre erfolgt, vorzusehen, bei der allen maßgeblichen Entwicklungen in dem Drittland oder bei der interna-
tionalen Organisation Rechnung getragen wird. Im Durchführungsrechtsakt werden der territoriale und der sektorale 
Anwendungsbereich sowie gegebenenfalls die in Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels genannte Aufsichts-

Kapitel V

Übermittlungen personenbezogener Daten an Drittländer67 oder an internationale  
Organisationen
(Erwägungsgründe 101 – 116)

67 S. a. § Abs. 6 BDSG zur Bestimmung von Drittländern/EWR.

68 S.a. § 21 BDSG.
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behörde bzw. genannten Aufsichtsbehörden angegeben. Der Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 93 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Die Kommission überwacht fortlaufend die Entwicklungen in Drittländern und bei internationalen Organisationen, die 
die Wirkungsweise der nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels erlassenen Beschlüsse und der nach Artikel 25 Ab-
satz 6 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen Feststellungen beeinträchtigen könnten.

(5) Die Kommission widerruft, ändert oder setzt die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten Beschlüsse im Wege 
von Durchführungsrechtsakten aus, soweit dies nötig ist und ohne rückwirkende Kraft, soweit entsprechende Infor-
mationen – insbesondere im Anschluss an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte Überprüfung – dahin-
gehend vorliegen, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifische Sektoren in einem Drittland oder 
eine internationale Organisation kein angemessenes Schutzniveau im Sinne des Absatzes 2 des vorliegenden Artikels 
mehr gewährleisten. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlas-
sen. 
In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 93 Absatz 3 
genannten Verfahren sofort geltende Durchführungsrechtsakte.

(6) Die Kommission nimmt Beratungen mit dem betreffenden Drittland bzw. der betreffenden internationalen Organisa-
tion auf, um Abhilfe für die Situation zu schaffen, die zu dem gemäß Absatz 5 erlassenen Beschluss geführt hat.

(7) Übermittlungen personenbezogener Daten an das betreffende Drittland, das Gebiet oder einen oder mehrere spezifi-
sche Sektoren in diesem Drittland oder an die betreffende internationale Organisation gemäß den Artikeln 46 bis 49 
werden durch einen Beschluss nach Absatz 5 des vorliegenden Artikels nicht berührt.

(8) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union und auf ihrer Website eine Liste aller Drittländer 
beziehungsweise Gebiete und spezifischen Sektoren in einem Drittland und aller internationalen Organisationen, für 
die sie durch Beschluss festgestellt hat, dass sie ein angemessenes Schutzniveau gewährleisten bzw. nicht mehr ge-
währleisten.

(9) Von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG erlassene Feststellungen 
bleiben so lange in Kraft, bis sie durch einen nach dem Prüfverfahren gemäß den Absätzen 3 oder 5 des vorliegenden 
Artikels erlassenen Beschluss der Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben werden.

Artikel 46 
Datenübermittlung vorbehaltlich geeigneter Garantien

(Erwägungsgründe 108, 109)

(1) Falls kein Beschluss nach Artikel 45 Absatz 3 vorliegt, darf ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter perso-
nenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation nur übermitteln, sofern der Verantwortli-
che oder der Auftragsverarbeiter geeignete Garantien vorgesehen hat und sofern den betroffenen Personen durch-
setzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen.

(2)69 Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien können, ohne dass hierzu eine besondere Genehmigung einer Auf-
sichtsbehörde erforderlich wäre, bestehen in 
a) einem rechtlich bindenden und durchsetzbaren Dokument zwischen den Behörden oder öffentlichen Stellen, 
b) verbindlichen internen Datenschutzvorschriften gemäß Artikel 47, 
c) Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlas-

sen werden, 
d) von einer Aufsichtsbehörde angenommenen Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission gemäß dem 

Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 genehmigt wurden, 
e) genehmigten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 zusammen mit rechtsverbindlichen und durchsetzbaren Ver-

pflichtungen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in dem Drittland zur Anwendung der geeigneten 
Garantien, einschließlich in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen, oder 

f) einem genehmigten Zertifizierungsmechanismus gemäß Artikel 42 zusammen mit rechtsverbindlichen und durch-
setzbaren Verpflichtungen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in dem Drittland zur Anwendung 
der geeigneten Garantien, einschließlich in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen.

(3) Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde können die geeigneten Garantien gemäß Ab-
satz 1 auch insbesondere bestehen in 
a) Vertragsklauseln, die zwischen dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter und dem Verantwortlichen, 

dem Auftragsverarbeiter oder dem Empfänger der personenbezogenen Daten im Drittland oder der internationa-
len Organisation vereinbart wurden, oder 

b) Bestimmungen, die in Verwaltungsvereinbarungen zwischen Behörden oder öffentlichen Stellen aufzunehmen 
sind und durchsetzbare und wirksame Rechte für die betroffenen Personen einschließen.

69 S.a. § 21 BDSG
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(4) Die Aufsichtsbehörde wendet das Kohärenzverfahren nach Artikel 63 an, wenn ein Fall gemäß Absatz 3 des vorliegen-
den Artikels vorliegt.

(5) Von einem Mitgliedstaat oder einer Aufsichtsbehörde auf der Grundlage von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG
erteilte Genehmigungen bleiben so lange gültig, bis sie erforderlichenfalls von dieser Aufsichtsbehörde geändert, 
ersetzt oder aufgehoben werden. Von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 26 Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG 
erlassene Feststellungen bleiben so lange in Kraft, bis sie erforderlichenfalls mit einem nach Absatz 2 des vorliegen-
den Artikels erlassenen Beschluss der Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben werden.

Artikel 47 
Verbindliche interne Datenschutzvorschriften

(Erwägungsgrund 110)

(1) Die zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt gemäß dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63 verbindliche interne Da-
tenschutzvorschriften, sofern diese 
a) rechtlich bindend sind, für alle betreffenden Mitglieder der Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von Unter-

nehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, gelten und von diesen Mitgliedern durchgesetzt 
werden, und dies auch für ihre Beschäftigten gilt,

b) den betroffenen Personen ausdrücklich durchsetzbare Rechte in Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbezo-
genen Daten übertragen und 

c) die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen.
(2) Die verbindlichen internen Datenschutzvorschriften nach Absatz 1 enthalten mindestens folgende Angaben: 

a) Struktur und Kontaktdaten der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirt-
schaftstätigkeit ausüben, und jedes ihrer Mitglieder; 

b) die betreffenden Datenübermittlungen oder Reihen von Datenübermittlungen einschließlich der betreffenden 
Arten personenbezogener Daten, Art und Zweck der Datenverarbeitung, Art der betroffenen Personen und das 
betreffende Drittland beziehungsweise die betreffenden Drittländer; 

c) interne und externe Rechtsverbindlichkeit der betreffenden internen Datenschutzvorschriften; 
d) die Anwendung der allgemeinen Datenschutzgrundsätze, insbesondere Zweckbindung, Datenminimierung, be-

grenzte	Speicherfristen,	Datenqualität,	Datenschutz	durch	Technikgestaltung	und	durch	datenschutzfreundliche	
Voreinstellungen, Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezo-
genen Daten, Maßnahmen zur Sicherstellung der Datensicherheit und Anforderungen für die Weiterübermittlung 
an nicht an diese internen Datenschutzvorschriften gebundene Stellen; 

e) die Rechte der betroffenen Personen in Bezug auf die Verarbeitung und die diesen offenstehenden Mittel zur 
Wahrnehmung dieser Rechte einschließlich des Rechts, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Ver-
arbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung nach Artikel 22 unterworfen zu werden sowie des 
in Artikel 79 niedergelegten Rechts auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beziehungsweise auf 
Einlegung eines Rechtsbehelfs bei den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten und im Falle einer Verletzung 
der verbindlichen internen Datenschutzvorschriften Wiedergutmachung und gegebenenfalls Schadenersatz zu 
erhalten; 

f) die von dem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter übernommene 
Haftung für etwaige Verstöße eines nicht in der Union niedergelassenen betreffenden Mitglieds der Unterneh-
mensgruppe gegen die verbindlichen internen Datenschutzvorschriften; der Verantwortliche oder der Auftragsver-
arbeiter ist nur dann teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit, wenn er nachweist, dass der Um-
stand, durch den der Schaden eingetreten ist, dem betreffenden Mitglied nicht zur Last gelegt werden kann; 

g) die Art und Weise, wie die betroffenen Personen über die Bestimmungen der Artikel 13 und 14 hinaus über die 
verbindlichen internen Datenschutzvorschriften und insbesondere über die unter den Buchstaben d, e und f die-
ses Absatzes genannten Aspekte informiert werden; 

h) die Aufgaben jedes gemäß Artikel 37 benannten Datenschutzbeauftragten oder jeder anderen Person oder Ein-
richtung, die mit der Überwachung der Einhaltung der verbindlichen internen Datenschutzvorschriften in der 
Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, sowie 
mit der Überwachung der Schulungsmaßnahmen und dem Umgang mit Beschwerden befasst ist; 

i) die Beschwerdeverfahren; 
j) die innerhalb der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit 

ausüben, bestehenden Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung der verbindlichen internen Datenschutzvor-
schriften. Derartige Verfahren beinhalten Datenschutzüberprüfungen und Verfahren zur Gewährleistung von Ab-
hilfemaßnahmen zum Schutz der Rechte der betroffenen Person. Die Ergebnisse derartiger Überprüfungen sollten
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der in Buchstabe h genannten Person oder Einrichtung sowie dem Verwaltungsrat des herrschenden Unterneh-
mens einer Unternehmensgruppe oder der Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit 
ausüben, mitgeteilt werden und sollten der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur Verfügung gestellt 
werden; 

k) die Verfahren für die Meldung und Erfassung von Änderungen der Vorschriften und ihre Meldung an die Auf-
sichtsbehörde; 

l) die Verfahren für die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, die die Befolgung der Vorschriften durch sämt-
liche Mitglieder der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätig-
keit ausüben, gewährleisten, insbesondere durch Offenlegung der Ergebnisse von Überprüfungen der unter Buch-
stabe j genannten Maßnahmen gegenüber der Aufsichtsbehörde; 

m) die Meldeverfahren zur Unterrichtung der zuständigen Aufsichtsbehörde über jegliche für ein Mitglied der Unter-
nehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, in einem 
Drittland geltenden rechtlichen Bestimmungen, die sich nachteilig auf die Garantien auswirken könnten, die die 
verbindlichen internen Datenschutzvorschriften bieten, und 

n) geeignete Datenschutzschulungen für Personal mit ständigem oder regelmäßigem Zugang zu personenbezogenen 
Daten.

(3) Die Kommission kann das Format und die Verfahren für den Informationsaustausch über verbindliche interne Daten-
schutzvorschriften im Sinne des vorliegenden Artikels zwischen Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und Aufsichts-
behörden festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen.

Artikel 48 
Nach dem Unionsrecht nicht zulässige Übermittlung oder Offenlegung 

(Erwägungsgrund 115)

Jegliches Urteil eines Gerichts eines Drittlands und jegliche Entscheidung einer Verwaltungsbehörde eines Drittlands, mit 
denen von einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter die Übermittlung oder Offenlegung personenbezogener 
Daten verlangt wird, dürfen unbeschadet anderer Gründe für die Übermittlung gemäß diesem Kapitel jedenfalls nur dann 
anerkannt oder vollstreckbar werden, wenn sie auf eine in Kraft befindliche internationale Übereinkunft wie etwa ein 
Rechtshilfeabkommen zwischen dem ersuchenden Drittland und der Union oder einem Mitgliedstaat gestützt sind.

Artikel 49 
Ausnahmen für bestimmte Fälle

(Erwägungsgründe 111 – 114)

(1) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 Absatz 3 vorliegt noch geeignete Garantien nach Arti-
kel 46, einschließlich verbindlicher interner Datenschutzvorschriften, bestehen, ist eine Übermittlung oder eine 
Reihe von Übermittlungen personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation nur 
unter einer der folgenden Bedingungen zulässig: 
a) die betroffene Person hat in die vorgeschlagene Datenübermittlung ausdrücklich eingewilligt, nachdem sie über 

die für sie bestehenden möglichen Risiken derartiger Datenübermittlungen ohne Vorliegen eines Angemessen-
heitsbeschlusses und ohne geeignete Garantien unterrichtet wurde, 

b) die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen 
oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich, 

c) die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der betroffenen Person von dem Verant-
wortlichen mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossenen Vertrags erforderlich, 

d) die Übermittlung ist aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig, 
e) die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich, 
f) die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder anderer Personen erfor-

derlich, sofern die betroffene Person aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung 
zu geben, 

g) die Übermittlung erfolgt aus einem Register, das gemäß dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten zur Infor-
mation der Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein 
berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offensteht, aber nur soweit die im Recht der 
Union oder der Mitgliedstaaten festgelegten Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall gegeben sind.
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Falls die Übermittlung nicht auf eine Bestimmung der Artikel 45 oder 46 – einschließlich der verbindlichen internen 
Datenschutzvorschriften – gestützt werden könnte und keine der Ausnahmen für einen bestimmten Fall gemäß dem 
ersten Unterabsatz anwendbar ist, darf eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation nur 
dann erfolgen, wenn die Übermittlung nicht wiederholt erfolgt, nur eine begrenzte Zahl von betroffenen Personen 
betrifft, für die Wahrung der zwingenden berechtigten Interessen des Verantwortlichen erforderlich ist, sofern die 
Interessen oder die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen, und der Verantwortliche alle 
Umstände der Datenübermittlung beurteilt und auf der Grundlage dieser Beurteilung geeignete Garantien in Bezug 
auf den Schutz personenbezogener Daten vorgesehen hat. Der Verantwortliche setzt die Aufsichtsbehörde von der 
Übermittlung in Kenntnis. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über die Übermittlung und seine 
zwingenden berechtigten Interessen; dies erfolgt zusätzlich zu den der betroffenen Person nach den Artikeln 13 und 
14 mitgeteilten Informationen.

(2) Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe g dürfen nicht die Gesamtheit oder ganze Kategorien 
der im Register enthaltenen personenbezogenen Daten umfassen. Wenn das Register der Einsichtnahme durch Perso-
nen mit berechtigtem Interesse dient, darf die Übermittlung nur auf Anfrage dieser Personen oder nur dann erfolgen, 
wenn diese Personen die Adressaten der Übermittlung sind.

(3)	 Absatz	1	Unterabsatz	1	Buchstaben	a,	b	und	c	und	sowie	Absatz	1	Unterabsatz	2	gelten	nicht	für	Tätigkeiten,	die	
Behörden in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse durchführen.

(4) Das öffentliche Interesse im Sinne des Absatzes 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d muss im Unionsrecht oder im Recht des 
Mitgliedstaats, dem der Verantwortliche unterliegt, anerkannt sein.

(5) Liegt kein Angemessenheitsbeschluss vor, so können im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten aus wichtigen 
Gründen des öffentlichen Interesses ausdrücklich Beschränkungen der Übermittlung bestimmter Kategorien von per-
sonenbezogenen Daten an Drittländer oder internationale Organisationen vorgesehen werden. Die Mitgliedstaaten 
teilen der Kommission derartige Bestimmungen mit.

(6) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm vorgenommene Beurteilung sowie die angemes-
senen Garantien im Sinne des Absatzes 1 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels in der Dokumentation gemäß Arti-
kel 30.

Artikel 50 
Internationale Zusammenarbeit zum Schutz personenbezogener Daten 

(Erwägungsgrund 116)

In Bezug auf Drittländer und internationale Organisationen treffen die Kommission und die Aufsichtsbehörden geeignete 
Maßnahmen zur 
a) Entwicklung von Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit, durch die die wirksame Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten erleichtert wird, 
b) gegenseitigen Leistung internationaler Amtshilfe bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz personen-

bezogener Daten, unter anderem durch Meldungen, Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei Untersuchungen und 
Informationsaustausch, sofern geeignete Garantien für den Schutz personenbezogener Daten und anderer Grund-
rechte und Grundfreiheiten bestehen, 

c)	 Einbindung	maßgeblicher	Interessenträger	in	Diskussionen	und	Tätigkeiten,	die	zum	Ausbau	der	internationalen	Zu-
sammenarbeit bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten dienen, 

d) Förderung des Austauschs und der Dokumentation von Rechtsvorschriften und Praktiken zum Schutz personenbezoge-
ner Daten einschließlich Zuständigkeitskonflikten mit Drittländern.
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Artikel 5170 § 9 
Aufsichtsbehörde

(Erwägungsgründe 117, 119)

Zuständigkeit

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass eine oder mehrere 
unabhängige Behörden für die Überwachung der An-
wendung dieser Verordnung zuständig sind, damit die 
Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung geschützt werden und der freie 
Verkehr personenbezogener Daten in der Union er-
leichtert wird (im Folgenden „Aufsichtsbehörde“).

(2) Jede Aufsichtsbehörde leistet einen Beitrag zur ein-
heitlichen Anwendung dieser Verordnung in der gesam-
ten Union. Zu diesem Zweck arbeiten die Aufsichtsbe-
hörden untereinander sowie mit der Kommission 
gemäß Kapitel VII zusammen.

(3) Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Auf-
sichtsbehörde, so bestimmt dieser Mitgliedstaat die 
Aufsichtsbehörde, die diese Behörden im Ausschuss 
vertritt, und führt ein Verfahren ein, mit dem sicher-
gestellt wird, dass die anderen Behörden die Regeln 
für das Kohärenzverfahren nach Artikel 63 einhalten.

(4) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätes-
tens 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die er auf-
grund dieses Kapitels erlässt, sowie unverzüglich alle 
folgenden Änderungen dieser Vorschriften mit.

(1) Die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit ist zuständig für die Auf-
sicht über die öffentlichen Stellen des Bundes, auch 
soweit sie als öffentlich-rechtliche Unternehmen am 
Wettbewerb teilnehmen. Die Vorschriften dieses Kapi-
tels gelten auch für Auftragsverarbeiter, soweit sie 
nichtöffentliche Stellen sind, bei denen dem Bund die 
Mehrheit der Anteile gehört oder die Mehrheit der 
Stimmen zusteht und der Auftraggeber eine öffentli-
che Stelle des Bundes ist.

(2) Die oder der Bundesbeauftragte ist nicht zuständig 
für die Aufsicht über die von den Bundesgerichten im 
Rahmen	 ihrer	 justiziellen	 Tätigkeit	 vorgenommenen	
Verarbeitungen.

§ 4071

Aufsichtsbehörden der Länder
(1) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden überwa-

chen im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 
2016/679 bei den nichtöffentlichen Stellen die An-
wendung der Vorschriften über den Datenschutz.

(2) Hat der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
mehrere inländische Niederlassungen, findet für die 
Bestimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde Artikel 
4 Nummer 16 der Verordnung (EU) 2016/679 entspre-
chende Anwendung. Wenn sich mehrere Behörden für   
zuständig oder für unzuständig halten oder wenn die 
Zuständigkeit aus anderen Gründen zweifelhaft ist, 
treffen die Aufsichtsbehörden die Entscheidung ge-
meinsam nach Maßgabe des § 18 Absatz 2. § 3 Absatz 
3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet 
entsprechende Anwendung.

(3)72 Die Aufsichtsbehörde darf die von ihr gespeicherten 
Daten nur für Zwecke der Aufsicht verarbeiten; hierbei 
darf sie Daten an andere Aufsichtsbehörden übermit-
teln. Eine Verarbeitung zu einem anderen Zweck ist 
über Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 
hinaus zulässig, wenn

Kapitel VI

Unabhängige Aufsichtsbehörden 
(Erwägungsgründe 117 – 129)

Abschnitt 1 
Unabhängigkeit 

70 S. a. §§ 17-19 BDSG.

71 S. a. Art. 4 Nr. 16

72 S. a. Art. 6 Abs. 4.
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1. offensichtlich ist, dass sie im Interesse der be-

troffenen Person liegt und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass sie in Kenntnis des anderen 
Zwecks ihre Einwilligung verweigern würde,

2. sie zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Ge-
meinwohl oder einer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder zur Wahrung erheblicher Belange 
des Gemeinwohls erforderlich ist oder

3. sie zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug 
von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 
Absatz 1 Nummer 8 des Strafgesetzbuchs oder 
von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im 
Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Voll-
streckung von Geldbußen erforderlich ist. 

Stellt die Aufsichtsbehörde einen Verstoß gegen die 
Vorschriften über den Datenschutz fest, so ist sie be-
fugt, die betroffenen Personen hierüber zu unterrich-
ten, den Verstoß anderen für die Verfolgung oder 
Ahndung zuständigen Stellen anzuzeigen sowie bei 
schwerwiegenden Verstößen die Gewerbeaufsichtsbe-
hörde zur Durchführung gewerberechtlicher Maßnah-
men zu unterrichten. § 13 Absatz 4 Satz 4 bis 7 gilt 
entsprechend.

(4) Die der Aufsicht unterliegenden Stellen sowie die mit 
deren Leitung beauftragten Personen haben einer 
Aufsichtsbehörde auf Verlangen die für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder 
einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivil-
prozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. Der Auskunftspflichtige ist darauf hinzuweisen.

(5) Die von einer Aufsichtsbehörde mit der Überwachung 
der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz 
beauftragten Personen sind befugt, zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Grundstücke und Geschäftsräume der Stelle 
zu betreten und Zugang zu allen Datenverarbeitungs-
anlagen und -geräten zu erhalten. Die Stelle ist inso-
weit zur Duldung verpflichtet. § 16 Absatz 4 gilt ent-
sprechend.

(6) Die Aufsichtsbehörden beraten und unterstützen die 
Datenschutzbeauftragten mit Rücksicht auf deren ty-
pische Bedürfnisse. Sie können die Abberufung der 
oder des Datenschutzbeauftragten verlangen, wenn 
sie oder er die zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufga-
ben erforderliche Fachkunde nicht besitzt oder im Fall 
des Artikels 38 Absatz 6 der Verordnung (EU) 
2016/679 ein schwerwiegender Interessenkonflikt 
vorliegt.

(7) Die Anwendung der Gewerbeordnung bleibt unberührt.
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Artikel 5273 § 10
Unabhängigkeit

(Erwägungsgründe 118, 120)

Unabhängigkeit

(1) Jede Aufsichtsbehörde handelt bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben und bei der Ausübung ihrer Befugnisse 
gemäß dieser Verordnung völlig unabhängig.

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbe-
hörde unterliegen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
und der Ausübung ihrer Befugnisse gemäß dieser Ver-
ordnung weder direkter noch indirekter Beeinflussung 
von außen und ersuchen weder um Weisung noch 
nehmen sie Weisungen entgegen.

(3) Das Mitglied oder die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 
sehen von allen mit den Aufgaben ihres Amtes nicht zu 
vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer 
Amtszeit keine andere mit ihrem Amt nicht zu verein-
barende	entgeltliche	oder	unentgeltliche	Tätigkeit	aus.

(4) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichts-
behörde mit den personellen, technischen und finan-
ziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastruktu-
ren ausgestattet wird, die sie benötigt, um ihre 
Aufgaben und Befugnisse auch im Rahmen der Amts-
hilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im Ausschuss 
effektiv wahrnehmen zu können.

(5) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichts-
behörde ihr eigenes Personal auswählt und hat, das 
ausschließlich der Leitung des Mitglieds oder der Mit-
glieder der betreffenden Aufsichtsbehörde untersteht.

(6) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichts-
behörde einer Finanzkontrolle unterliegt, die ihre Un-
abhängigkeit nicht beeinträchtigt, und dass sie über 
eigene, öffentliche, jährliche Haushaltspläne verfügt, 
die	Teil	des	gesamten	Staatshaushalts	oder	nationa-
len Haushalts sein können.

(1) Die oder der Bundesbeauftragte handelt bei der Erfül-
lung ihrer oder seiner Aufgaben und bei der Ausübung 
ihrer oder seiner Befugnisse völlig unabhängig. Sie 
oder er unterliegt weder direkter noch indirekter Be-
einflussung von außen und ersucht weder um Weisung 
noch nimmt sie oder er Weisungen entgegen.

(2) Die oder der Bundesbeauftragte unterliegt der Rech-
nungsprüfung durch den Bundesrechnungshof, soweit 
hierdurch ihre oder seine Unabhängigkeit nicht be-
einträchtigt wird. 

Artikel 5374 § 11
Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der 
Aufsichtsbehörde

(Erwägungsgrund 121)

Ernennung und Amtszeit

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jedes Mitglied 
ihrer Aufsichtsbehörden im Wege eines transparenten 
Verfahrens ernannt wird, und zwar 
– vom Parlament, 
– von der Regierung, 
– vom Staatsoberhaupt oder 
–  von einer unabhängigen Stelle, die nach dem Recht 

des Mitgliedstaats mit der Ernennung betraut wird.
(2) Jedes Mitglied muss über die für die Erfüllung seiner 

Aufgaben und Ausübung seiner Befugnisse erforderli-
che Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde insbeson-
dere im Bereich des Schutzes personenbezogener 
Daten verfügen.

(1) Der Deutsche Bundestag wählt ohne Aussprache auf 
Vorschlag der Bundesregierung die Bundesbeauftragte 
oder den Bundesbeauftragten mit mehr als der Hälfte 
der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. Die oder der 
Gewählte ist von der Bundespräsidentin oder dem 
Bundespräsidenten zu ernennen. Die oder der Bundes-
beauftragte muss bei ihrer oder seiner Wahl das 35. Le-
bensjahr vollendet haben. Sie oder er muss über die für 
die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und Ausübung 
ihrer oder seiner Befugnisse erforderliche Qualifikation, 
Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich des 
Schutzes personenbezogener Daten verfügen. Insbe-
sondere muss die oder der Bundesbeauftragte über durch 
einschlägige Berufserfahrung erworbene Kenntnisse

73 S. a. §§ 8 Abs. 3, 13 BDSG.

74 S. a. § 12 BDSG.
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(3) Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der Amts-

zeit, mit seinem Rücktritt oder verpflichtender Verset-
zung in den Ruhestand gemäß dem Recht des betrof-
fenen Mitgliedstaats.

(4) Ein Mitglied wird seines Amtes nur enthoben, wenn es 
eine schwere Verfehlung begangen hat oder die Vor-
aussetzungen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben 
nicht mehr erfüllt.

des Datenschutzrechts verfügen und die Befähigung 
zum Richteramt oder höheren Verwaltungsdienst haben.

(2) Die oder der Bundesbeauftragte leistet vor der Bundes-
präsidentin oder dem Bundespräsidenten folgenden 
Eid: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle 
des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, 
Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die 
Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine 
Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen 
jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“ Der Eid 
kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.

(3) Die Amtszeit der oder des Bundesbeauftragten beträgt 
fünf Jahre. Einmalige Wiederwahl ist zulässig.

Artikel 5475 § 8

Errichtung der Aufsichtsbehörde Errichtung
(1) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften 

Folgendes vor: 
a) die Errichtung jeder Aufsichtsbehörde;
b) die erforderlichen Qualifikationen und sonstigen 

Voraussetzungen für die Ernennung zum Mitglied 
jeder Aufsichtsbehörde; 

c) die Vorschriften und Verfahren für die Ernennung 
des Mitglieds oder der Mitglieder jeder Aufsichts-
behörde; 

d) die Amtszeit des Mitglieds oder der Mitglieder 
jeder Aufsichtsbehörde von mindestens vier Jah-
ren; dies gilt nicht für die erste Amtszeit nach 
24.	Mai	 2016,	 die	 für	 einen	 Teil	 der	Mitglieder	
kürzer sein kann, wenn eine zeitlich versetzte Er-
nennung zur Wahrung der Unabhängigkeit der 
Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

e) die Frage, ob und – wenn ja – wie oft das Mit-
glied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde 
wiederernannt werden können; 

f) die Bedingungen im Hinblick auf die Pflichten 
des Mitglieds oder der Mitglieder und der Bediens-
teten jeder Aufsichtsbehörde, die Verbote von 
Handlungen,	beruflichen	Tätigkeiten	und	Vergü-
tungen während und nach der Amtszeit, die mit 
diesen Pflichten unvereinbar sind, und die Regeln 
für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder und die Bediensteten 
jeder Aufsichtsbehörde sind gemäß dem Unionsrecht 
oder dem Recht der Mitgliedstaaten sowohl während 
ihrer Amts- beziehungsweise Dienstzeit als auch nach 
deren Beendigung verpflichtet, über alle vertraulichen 
Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben oder der Ausübung ihrer Befugnisse bekannt 
geworden sind, Verschwiegenheit zu wahren. Während 
dieser Amts- beziehungsweise Dienstzeit gilt diese 
Verschwiegenheitspflicht insbesondere für die von na-
türlichen Personen gemeldeten Verstößen gegen diese 
Verordnung.

(1) Die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit (Bundesbeauftragte) ist 
eine oberste Bundesbehörde. Der Dienstsitz ist Bonn.

(2) Die Beamtinnen und Beamten der oder des Bundesbe-
auftragten sind Beamtinnen und Beamte des Bundes.

(3) Die oder der Bundesbeauftragte kann Aufgaben der 
Personalverwaltung und Personalwirtschaft auf andere 
Stellen des Bundes übertragen, soweit hierdurch die 
Unabhängigkeit der oder des Bundesbeauftragten 
nicht beeinträchtigt wird. Diesen Stellen dürfen per-
sonenbezogene Daten der Beschäftigten übermittelt 
werden, soweit deren Kenntnis zur Erfüllung der über-
tragenen Aufgaben erforderlich ist.

§ 12
Amtsverhältnis
(1) Die oder der Bundesbeauftragte steht nach Maßgabe 

dieses Gesetzes zum Bund in einem öffentlich-rechtli-
chen Amtsverhältnis.

(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der 
Ernennungsurkunde. Es endet mit dem Ablauf der 
Amtszeit oder mit dem Rücktritt. Die Bundespräsiden-
tin oder der Bundespräsident enthebt auf Vorschlag 
der Präsidentin oder des Präsidenten des Bundestages 
die Bundesbeauftragte ihres oder den Bundesbeauf-
tragten seines Amtes, wenn die oder der Bundesbe-
auftragte eine schwere Verfehlung begangen hat oder 
die Voraussetzungen für die Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. Im Fall der Beendi-
gung des Amtsverhältnisses oder der Amtsenthebung 
erhält die oder der Bundesbeauftragte eine von der 
Bundespräsidentin oder dem Bundespräsidenten voll-
zogene Urkunde. Eine Amtsenthebung wird mit der 
Aushändigung der Urkunde wirksam. Endet das Amts-
verhältnis mit Ablauf der Amtszeit, ist die oder der 
Bundesbeauftragte verpflichtet, auf Ersuchen der Prä-
sidentin oder des Präsidenten des Bundestages die 
Geschäfte bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder

75 S. a. § 11 BDSG.
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eines Nachfolgers für die Dauer von höchstens sechs 
Monaten weiterzuführen.

(3) Die Leitende Beamtin oder der Leitende Beamte nimmt
die Rechte der oder des Bundesbeauftragten wahr, 
wenn die oder der Bundesbeauftragte an der Ausübung 
ihres oder seines Amtes verhindert ist oder wenn ihr 
oder sein Amtsverhältnis endet und sie oder er nicht 
zur Weiterführung der Geschäfte verpflichtet ist. § 10 
Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden.

(4) Die oder der Bundesbeauftragte erhält vom Beginn 
des Kalendermonats an, in dem das Amtsverhältnis 
beginnt, bis zum Schluss des Kalendermonats, in dem 
das Amtsverhältnis endet, im Fall des Absatzes 2 Satz 6
bis zum Ende des Monats, in dem die Geschäftsfüh-
rung endet, Amtsbezüge in Höhe der Besoldungs-
gruppe B 11 sowie den Familienzuschlag entsprechend 
Anlage V des Bundesbesoldungsgesetzes. Das Bundes-
reisekostengesetz und das Bundesumzugskostenge-
setz sind entsprechend anzuwenden. Im Übrigen sind 
§ 12 Absatz 6 sowie die §§ 13 bis 20 und 21a Absatz 
5 des Bundesministergesetzes mit den Maßgaben an-
zuwenden, dass an die Stelle der vierjährigen Amts-
zeit in § 15 Absatz 1 des Bundesministergesetzes eine 
Amtszeit von fünf Jahren tritt. Abweichend von Satz 
3 in Verbindung mit den §§ 15 bis 17 und 21a Absatz 
5 des Bundesministergesetzes berechnet sich das Ru-
hegehalt der oder des Bundesbeauftragten unter Hin-
zurechnung der Amtszeit als  ruhegehaltsfähige 
Dienstzeit in entsprechender Anwendung des Beam-
tenversorgungsgesetzes, wenn dies günstiger ist und 
die oder der Bundesbeauftragte sich unmittelbar vor 
ihrer oder seiner Wahl zur oder zum Bundesbeauftrag-
ten als Beamtin oder Beamter oder als Richterin oder 
Richter mindestens in dem letzten gewöhnlich vor Er-
reichen der Besoldungsgruppe B 11 zu durchlaufenden 
Amt befunden hat. 

§ 13

Rechte und Pflichten
1) Die oder der Bundesbeauftragte sieht von allen mit 

den Aufgaben ihres oder seines Amtes nicht zu ver-
einbarenden Handlungen ab und übt während ihrer 
oder seiner Amtszeit keine andere mit ihrem oder sei-
nem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder 
unentgeltliche	 Tätigkeit	 aus.	 Insbesondere	 darf	 die	
oder der Bundesbeauftragte neben ihrem oder seinem 
Amt kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und 
(keinen Beruf ausüben und weder der Leitung oder 
dem Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf Er-
werb gerichteten Unternehmens noch einer Regierung 
oder einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes 
oder eines Landes angehören. Sie oder er darf nicht 
gegen Entgelt außergerichtliche Gutachten abgeben.
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(2) Die oder der Bundesbeauftragte hat der Präsidentin 

oder dem Präsidenten des Bundestages Mitteilung 
über Geschenke zu machen, die sie oder er in Bezug 
auf das Amt erhält. Die Präsidentin oder der Präsident 
des Bundestages entscheidet über die Verwendung der 
Geschenke. Sie oder er kann Verfahrensvorschriften er-
lassen.

(3) Die oder der Bundesbeauftragte ist berechtigt, über 
Personen, die ihr oder ihm in ihrer oder seiner Eigen-
schaft als Bundesbeauftragte oder Bundesbeauftragter 
Tatsachen	anvertraut	haben,	sowie	über	diese	Tatsa-
chen selbst das Zeugnis zu verweigern. Dies gilt auch 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der oder des 
Bundesbeauftragten mit der Maßgabe, dass über die 
Ausübung dieses Rechts die oder der Bundesbeauf-
tragte entscheidet. Soweit das Zeugnisverweigerungs-
recht der oder des Bundesbeauftragten reicht, darf 
die Vorlegung oder Auslieferung von Akten oder ande-
ren Dokumenten von ihr oder ihm nicht gefordert wer-
den.

(4) Die oder der Bundesbeauftragte ist, auch nach Been-
digung ihres oder seines Amtsverhältnisses, verpflich-
tet, über die ihr oder ihm amtlich bekanntgewordenen 
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies 
gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr 
oder	über	Tatsachen,	die	offenkundig	sind	oder	ihrer	
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Die 
oder der Bundesbeauftragte entscheidet nach pflicht-
gemäßem Ermessen, ob und inwieweit sie oder er über 
solche Angelegenheiten vor Gericht oder außerge-
richtlich aussagt oder Erklärungen abgibt; wenn sie 
oder er nicht mehr im Amt ist, ist die Genehmigung 
der oder des amtierenden Bundesbeauftragten erfor-
derlich. Unberührt bleibt die gesetzlich begründete 
Pflicht, Straftaten anzuzeigen und bei einer Gefähr-
dung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
für deren Erhaltung einzutreten. Für die Bundesbeauf-
tragte oder den Bundesbeauftragten und ihre oder 
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten die §§ 
93, 97 und 105 Absatz 1, § 111 Absatz 5 in Verbin-
dung mit § 105 Absatz 1 sowie § 116 Absatz 1 der 
Abgabenordnung nicht. Satz 5 findet keine Anwen-
dung, soweit die Finanzbehörden die Kenntnis für die 
Durchführung eines Verfahrens wegen einer Steuer-
straftat sowie eines damit zusammenhängenden Steu-
erverfahrens benötigen, an deren Verfolgung ein 
zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder so-
weit es sich um vorsätzlich falsche Angaben der oder 
des Auskunftspflichtigen oder der für sie oder ihn tä-
tigen Personen handelt. Stellt die oder der Bundesbe-
auftragte einen Datenschutzverstoß fest, ist sie oder 
er befugt, diesen anzuzeigen und die betroffene Per-
son hierüber zu informieren. 
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(5) Die oder der Bundesbeauftragte darf als Zeugin oder 

Zeuge aussagen, es sei denn, die Aussage würde 
1. dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nach-

teile bereiten, insbesondere Nachteile für die Si-
cherheit der Bundesrepublik Deutschland oder 
ihre Beziehungen zu anderen Staaten, oder

2. Grundrechte verletzen. Betrifft die Aussage laufen-
de oder abgeschlossene Vorgänge, die dem Kern-
bereich exekutiver Eigenverantwortung der Bun-
desregierung zuzurechnen sind oder sein könn-
ten, darf die oder der Bundesbeauftragte nur im 
Benehmen mit der Bundesregierung aussagen. 
§ 28 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes 
bleibt unberührt.

(6) Die Absätze 3 und 4 Satz 5 bis 7 gelten entsprechend 
für die öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der 
Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz in 
den Ländern zuständig sind. 
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Artikel 5576 § 9
Zuständigkeit

(Erwägungsgründe 122, 123)

Zuständigkeit

(1) Jede Aufsichtsbehörde ist für die Erfüllung der Aufga-
ben und die Ausübung der Befugnisse, die ihr mit die-
ser Verordnung übertragen wurden, im Hoheitsgebiet 
ihres eigenen Mitgliedstaats zuständig.

(2) Erfolgt die Verarbeitung durch Behörden oder private 
Stellen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe c oder e, so ist die Aufsichtsbehörde des 
betroffenen Mitgliedstaats zuständig. In diesem Fall 
findet Artikel 56 keine Anwendung.

(3) Die Aufsichtsbehörden sind nicht zuständig für die 
Aufsicht über die von Gerichten im Rahmen ihrer jus-
tiziellen	Tätigkeit	vorgenommenen	Verarbeitungen.

(1) Die oder der Bundesbeauftragte ist zuständig für die 
Aufsicht über die öffentlichen Stellen des Bundes,auch 
soweit sie als öffentlich-rechtliche Unternehmen am 
Wettbewerb teilnehmen. Die Vorschriften dieses Kapi-
tels gelten auch für Auftragsverarbeiter, soweit sie 
nichtöffentliche Stellen sind, bei denen dem Bund die 
Mehrheit der Anteile gehört oder die Mehrheit der 
Stimmen zusteht und der Auftraggeber eine öffentli-
che Stelle des Bundes ist.

(2) Die oder der Bundesbeauftragte ist nicht zuständig 
für die Aufsicht über die von den Bundesgerichten im 
Rahmen	 ihrer	 justiziellen	 Tätigkeit	 vorgenommenen	
Verarbeitungen.

Artikel 5677 
Zuständigkeit der federführenden Aufsichtsbehörde

(Erwägungsgründe 124 – 128)

(1) Unbeschadet des Artikels 55 ist die Aufsichtsbehörde 
der Hauptniederlassung oder der einzigen Niederlas-
sung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbei-
ters gemäß dem Verfahren nach Artikel 60 die zustän-
dige federführende Aufsichtsbehörde für die von diesem 
Verantwortlichen oder diesem Auftragsverarbeiter 
durchgeführte grenzüberschreitende Verarbeitung.

Abschnitt 2 
Zuständigkeit, Aufgaben und Befugnisse

76 S. a. §§ 19,40 BDSG.

77 S. a. § 19 BDSG.
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(2) Abweichend von Absatz 1 ist jede Aufsichtsbehörde 

dafür zuständig, sich mit einer bei ihr eingereichten 
Beschwerde oder einem etwaigen Verstoß gegen diese 
Verordnung zu befassen, wenn der Gegenstand nur 
mit einer Niederlassung in ihrem Mitgliedstaat zusam-
menhängt oder betroffene Personen nur ihres Mit-
gliedstaats erheblich beeinträchtigt.

(3) In den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genann-
ten Fällen unterrichtet die Aufsichtsbehörde unver-
züglich die federführende Aufsichtsbehörde über diese 
Angelegenheit. Innerhalb einer Frist von drei Wochen 
nach der Unterrichtung entscheidet die federführende 
Aufsichtsbehörde, ob sie sich mit dem Fall gemäß 
dem Verfahren nach Artikel 60 befasst oder nicht, 
wobei sie berücksichtigt, ob der Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter in dem Mitgliedstaat, dessen 
Aufsichtsbehörde sie unterrichtet hat, eine Niederlas-
sung hat oder nicht.

(4) Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, sich 
mit dem Fall zu befassen, so findet das Verfahren 
nach Artikel 60 Anwendung. Die Aufsichtsbehörde, 
die die federführende Aufsichtsbehörde unterrichtet 
hat, kann dieser einen Beschlussentwurf vorlegen. Die 
federführende Aufsichtsbehörde trägt diesem Entwurf 
bei der Ausarbeitung des Beschlussentwurfs nach Ar-
tikel 60 Absatz 3 weitestgehend Rechnung.

(5) Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, sich 
mit dem Fall nicht selbst zu befassen, so befasst die 
Aufsichtsbehörde, die die federführende Aufsichtsbe-
hörde unterrichtet hat, sich mit dem Fall gemäß den 
Artikeln 61 und 62.

(6) Die federführende Aufsichtsbehörde ist der einzige 
Ansprechpartner der Verantwortlichen oder der Auf-
tragsverarbeiter für Fragen der von diesem Verant-
wortlichen oder diesem Auftragsverarbeiter durchge-
führten grenzüberschreitenden Verarbeitung.

Artikel 57 § 14
Aufgaben

(Erwägungsgründe 123, 132)

Aufgaben

(1) Unbeschadet anderer in dieser Verordnung dargeleg-
ter Aufgaben muss jede Aufsichtsbehörde in ihrem 
Hoheitsgebiet 
a) die Anwendung dieser Verordnung überwachen 

und durchsetzen; 
b) die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, 

Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber auf-
klären. Besondere Beachtung finden dabei spezi-
fische Maßnahmen für Kinder; 

c) im Einklang mit dem Recht des Mitgliedstaats das 
nationale Parlament, die Regierung und andere

(1) Die oder der Bundesbeauftragte hat neben den in der 
Verordnung (EU) 2016/679 genannten Aufgaben die 
Aufgaben,
1. die Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger 

Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich
der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 
erlassenen Rechtsvorschriften, zu überwachen 
und durchzusetzen,

2. die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, 
Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der 
Verarbei tung personenbezogener Daten zu sensi-
bilisieren und 
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Einrichtungen und Gremien über legislative und 
administrative Maßnahmen zum Schutz der Rechte
und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf 
die Verarbeitung beraten; 

d) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter 
für die ihnen aus dieser Verordnung entstehen-
den Pflichten sensibilisieren; 

e) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informatio-
nen über die Ausübung ihrer Rechte aufgrund die-
ser Verordnung zur Verfügung stellen und gegebe-
nenfalls zu diesem Zweck mit den Aufsichtsbehörden 
in anderen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten; 

f) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person 
oder Beschwerden einer Stelle, einer Organisation 
oder eines Verbandes gemäß Artikel 80 befassen, 
den Gegenstand der Beschwerde in angemesse-
nem Umfang untersuchen und den Beschwerde-
führer innerhalb einer angemessenen Frist über 
den Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung 
unterrichten, insbesondere, wenn eine weitere 
Untersuchung oder Koordinierung mit einer ande-
ren Aufsichtsbehörde notwendig ist; 

g) mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenarbei-
ten, auch durch Informationsaustausch, und 
ihnen Amtshilfe leisten, um die einheitliche An-
wendung und Durchsetzung dieser Verordnung zu 
gewährleisten; 

h) Untersuchungen über die Anwendung dieser Ver-
ordnung durchführen, auch auf der Grundlage von 
Informationen einer anderen Aufsichtsbehörde 
oder einer anderen Behörde; 

i) maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie 
sich auf den Schutz personenbezogener Daten 
auswirken, insbesondere die Entwicklung der In-
formations- und Kommunikationstechnologie und 
der Geschäftspraktiken; 

j) Standardvertragsklauseln im Sinne des Artikels 28 
Absatz 8 und des Artikels 46 Absatz 2 Buch-
stabe d festlegen; 

k) eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und 
führen, für die gemäß Artikel 35 Absatz 4 eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist; 

l) Beratung in Bezug auf die in Artikel 36 Absatz 2 
genannten Verarbeitungsvorgänge leisten;

sie darüber aufzuklären, wobei spezifische Maß-
nahmen für Kinder besondere Beachtung finden,

3. den Deutschen Bundestag und den Bundesrat, die 
Bundesregierung und andere Einrichtungen und 
Gremien über legislative und administrative Maß-
nahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu beraten,

4. die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter 
für die ihnen aus diesem Gesetz und sonstigen 
Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich
der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 
erlassenen Rechtsvorschriften, entstehenden Pflich-
ten zu sensibilisieren,

5. auf Anfrage jeder betroffenen Person Informatio-
nen über die Ausübung ihrer Rechte aufgrund 
dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über 
den Datenschutz, einschließlich der zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen 
Rechtsvorschriften, zur Verfügung zu stellen und 
gegebenenfalls zu diesem Zweck mit den Auf-
sichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten zu-
sammenzuarbeiten,

6. sich mit Beschwerden einer betroffenen Person 
oder Beschwerden einer Stelle, einer Organisation 
oder eines Verbandes gemäß Artikel 55 der Richt-
linie (EU) 2016/680 zu befassen, den Gegenstand 
der Beschwerde in angemessenem Umfang zu un-
tersuchen und den Beschwerdeführer innerhalb 
einer angemessenen Frist über den Fortgang und 
das Ergebnis der Untersuchung zu unterrichten, 
insbesondere, wenn eine weitere Untersuchung 
oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichts-
behörde notwendig ist,

7. mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenzuar-
beiten, auch durch Informationsaustausch, und 
ihnen Amtshilfe zu leisten, um die einheitliche 
Anwendung und Durchsetzung dieses Gesetzes 
und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz, 
einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, zu 
gewährleisten,

8. Untersuchungen über die Anwendung dieses Ge-
setzes und sonstiger Vorschriften über den Daten-
schutz, einschließlich der zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvor-
schriften, durchzuführen, auch auf der Grundlage 
von Informationen einer anderen Aufsichtsbe-
hörde oder einer anderen Behörde,

9. maßgebliche Entwicklungen zu verfolgen, soweit 
sie sich auf den Schutz personenbezogener Daten 
auswirken, insbesondere die Entwicklung der In-
formations- und Kommunikationstechnologie und 
der Geschäftspraktiken,

m) die Ausarbeitung von Verhaltensregeln gemäß Ar-
tikel 40 Absatz 1 fördern und zu diesen Verhal-
tensregeln, die ausreichende Garantien im Sinne 
des Artikels 40 Absatz 5 bieten müssen, Stellung-
nahmen abgeben und sie billigen; 

n) die Einführung von Datenschutzzertifizierungsme-
chanismen und von Datenschutzsiegeln und -prüf-
zeichen nach Artikel 42 Absatz 1 anregen und Zer-
tifizierungskriterien nach Artikel 42 Absatz 5 
billigen; 
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o) gegebenenfalls die nach Artikel 42 Absatz 7 er-

teilten Zertifizierungen regelmäßig überprüfen;
p) die Anforderungen an die Akkreditierung einer 

Stelle für die Überwachung der Einhaltung der 
Verhaltensregeln gemäß Artikel 41 und einer Zer-
tifizierungsstelle gemäß Artikel 43 abfassen und 
veröffentlichen; 

q) die Akkreditierung einer Stelle für die Überwa-
chung der Einhaltung der Verhaltensregeln gemäß 
Artikel 41 und einer Zertifizierungsstelle gemäß 
Artikel 43 vornehmen; 

r) Vertragsklauseln und Bestimmungen im Sinne des 
Artikels 46 Absatz 3 genehmigen; 

s) verbindliche interne Vorschriften gemäß Arti-
kel 47 genehmigen; 

t)	 Beiträge	zur	Tätigkeit	des	Ausschusses	leisten;	
u) interne Verzeichnisse über Verstöße gegen diese 

Verordnung und gemäß Artikel 58 Absatz 2 ergrif-
fene Maßnahmen und 

v) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit 
dem Schutz personenbezogener Daten erfüllen.

(2) Jede Aufsichtsbehörde erleichtert das Einreichen von 
in Absatz 1 Buchstabe f genannten Beschwerden 
durch Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung eines 
Beschwerdeformulars, das auch elektronisch ausge-
füllt werden kann, ohne dass andere Kommunikations-
mittel ausgeschlossen werden.

(3) Die Erfüllung der Aufgaben jeder Aufsichtsbehörde ist 
für die betroffene Person und gegebenenfalls für den 
Datenschutzbeauftragten unentgeltlich.

(4) Bei offenkundig unbegründeten oder – insbesondere 
im Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven Anfra-
gen kann die Aufsichtsbehörde eine angemessene Ge-
bühr auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlan-
gen oder sich weigern, aufgrund der Anfrage tätig zu 
werden. In diesem Fall trägt die Aufsichtsbehörde die 
Beweislast für den offenkundig unbegründeten oder 
exzessiven Charakter der Anfrage.

10. Beratung in Bezug auf die in § 69 genannten Ver-
arbeitungsvorgänge zu leisten und

11.	 Beiträge	 zur	 Tätigkeit	 des	 Europäischen	 Daten-
schutzausschusses zu leisten. 

Im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 
nimmt die oder der Bundesbeauftragte zudem die Auf-
gabe nach § 60 wahr.

(2) Zur Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ge-
nannten Aufgabe kann die oder der Bundesbeauf-
tragte zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit 
dem Schutz personenbezogener Daten stehen, von 
sich aus oder auf Anfrage Stellungnahmen an den 
Deutschen Bundestag oder einen seiner Ausschüsse, 
den Bundesrat, die Bundesregierung, sonstige Ein-
richtungen und Stellen sowie an die Öffentlichkeit 
richten. Auf Ersuchen des Deutschen Bundestages, 
eines seiner Ausschüsse oder der Bundesregierung 
geht die oder der Bundesbeauftragte ferner Hinweisen 
auf Angelegenheiten und Vorgänge des Datenschutzes 
bei den öffentlichen Stellen des Bundes nach.

(3) Die oder der Bundesbeauftragte erleichtert das Einrei-
chen der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 genannten Be-
schwerden durch Maßnahmen wie etwa die Bereit-
stellung eines Beschwerdeformulars, das auch elektro-
nisch ausgefüllt werden kann, ohne dass andere Kom-
munikationsmittel ausgeschlossen werden.

(4) Die Erfüllung der Aufgaben der oder des Bundesbeauf-
tragten ist für die betroffene Person unentgeltlich. 
Bei offenkundig unbegründeten oder, insbesondere 
im Fall von häufiger Wiederholung, exzessiven Anfra-
gen kann die oder der Bundesbeauftragte eine ange-
messene Gebühr auf der Grundlage der Verwaltungs-
kosten verlangen oder sich weigern, aufgrund der 
Anfrage tätig zu werden. In diesem Fall trägt die oder 
der Bundesbeauftragte die Beweislast für den offen-
kundig unbegründeten oder exzessiven Charakter der 
Anfrage.

Artikel 5878 § 29
Befugnisse

(Erwägungsgrund 129)

Rechte der betroffenen Person und aufsichtsbehördliche
Befugnisse im Fall von Geheimhaltungspflichten

(1) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgen-
den Untersuchungsbefugnisse, die es ihr gestatten, 
a) den Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und

gegebenenfalls den Vertreter des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters anzuweisen, alle 
Informationen bereitzustellen, die für die Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlich sind, 

b) Untersuchungen in Form von Datenschutzüber-
prüfungen durchzuführen, 

c) eine Überprüfung der nach Artikel 42 Absatz 7 
erteilten Zertifizierungen durchzuführen, 

…
(3) Gegenüber den in § 203 Absatz 1, 2a und 3 des Straf-

gesetzbuchs genannten Personen oder deren Auf-
tragsverarbeitern bestehen die Untersuchungsbefug-
nisse der Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 58 
Absatz 1 Buchstabe e und f der Verordnung (EU) 
2016/679 nicht, soweit die Inanspruchnahme der Be-
fugnisse zu einem Verstoß gegen die Geheimhaltungs-
pflichten dieser Personen führen würde. Erlangt eine 
Aufsichtsbehörde im Rahmen einer Untersuchung 
Kenntnis von Daten, die einer Geheimhaltungspflicht

78 S. a. § 40 BDSG.

79



DS-GVO BDSG
d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbei-

ter auf einen vermeintlichen Verstoß gegen diese 
Verordnung hinzuweisen, 

e) von dem Verantwortlichen und dem Auftragsver-
arbeiter Zugang zu allen personenbezogenen 
Daten und Informationen, die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendig sind, zu erhalten,

f) gemäß dem Verfahrensrecht der Union oder dem 
Verfahrensrecht des Mitgliedstaats Zugang zu 
den Räumlichkeiten, einschließlich aller Datenver-
arbeitungsanlagen und -geräte, des Verantwortli-
chen und des Auftragsverarbeiters zu erhalten.

(2) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgen-
den Abhilfebefugnisse, die es ihr gestatten, 
a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverar-

beiter zu warnen, dass beabsichtigte Verarbei-
tungsvorgänge voraussichtlich gegen diese Ver-
ordnung verstoßen, 

b) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverar-
beiter zu verwarnen, wenn er mit Verarbeitungs-
vorgängen gegen diese Verordnung verstoßen 
hat, 

c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbei-
ter anzuweisen, den Anträgen der betroffenen 
Person auf Ausübung der ihr nach dieser Verord-
nung zustehenden Rechte zu entsprechen,

d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbei-
ter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge gegebe-
nenfalls auf bestimmte Weise und innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums in Einklang mit dieser Ver-
ordnung zu bringen, 

e) den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten
betroffene Person entsprechend zu benachrichtigen, 

f) eine vorübergehende oder endgültige Beschrän-
kung der Verarbeitung, einschließlich eines Ver-
bots, zu verhängen,  

im Sinne des Satzes 1 unterliegen, gilt die Geheimhal-
tungspflicht auch für die Aufsichtsbehörde.

§ 16
Befugnisse
(1) Die oder der Bundesbeauftragte nimmt im Anwen-

dungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 die Be-
fugnisse gemäß Artikel 58 der Verordnung (EU) 
2016/679 wahr. Kommt die oder der Bundesbeauf-
tragte zu dem Ergebnis, dass Verstöße gegen die Vor-
schriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vorlie-
gen, teilt sie oder er dies der zuständigen Rechts-
oder Fachaufsichtsbehörde mit und gibt dieser vor der 
Ausübung der Befugnisse des Artikels 58 Absatz 2 
Buchstabe b bis g, i und j der Verordnung (EU) 
2016/679 gegenüber dem Verantwortlichen Gelegen-
heit zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen 
Frist. Von der Einräumung der Gelegenheit zur Stel-
lungnahme kann abgesehen werden, wenn eine sofor-
tige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im 
öffentlichen Interesse notwendig erscheint oder ihr 
ein zwingendes öffentliches Interesse entgegensteht. 
Die Stellungnahme soll auch eine Darstellung der 
Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Mitteilung 
der oder des Bundesbeauftragten getroffen worden 
sind.

(2) Stellt die oder der Bundesbeauftragte bei Datenverar-
beitungen durch öffentliche Stellen des Bundes zu 
Zwecken außerhalb des Anwendungsbereichs der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 Verstöße gegen die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes oder gegen andere Vorschriften 
über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der 
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten 
fest, so beanstandet sie oder er dies gegenüber der 
zuständigen obersten Bundesbehörde und fordert 
diese zur Stellungnahme innerhalb einer von ihr oder 
ihm zu bestimmenden Frist auf. Die oder der Bundes-
beauftragte kann von einer Beanstandung absehen 
oder auf eine Stellungnahme verzichten, insbesondere 
wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen besei-
tigte Mängel handelt. Die Stellungnahme soll auch 
eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die auf-
grund der Beanstandung der oder des Bundesbeauf-
tragten getroffen worden sind. Die oder der Bundes-
beauftragte kann den Verantwortlichen auch davor 
warnen, dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge 
voraussichtlich gegen in diesem Gesetz enthaltene und 
andere auf die jeweilige Datenverarbeitung anzuwen-
dende Vorschriften über den Datenschutz verstoßen.

(3) Die Befugnisse der oder des Bundesbeauftragten er-
strecken sich auch auf

g) die Berichtigung oder Löschung von personenbe-
zogenen Daten oder die Einschränkung der Verar-
beitung gemäß den Artikeln 16, 17 und 18 und 
die Unterrichtung der Empfänger, an die diese 
personenbezogenen Daten gemäß Artikel 17 Ab-
satz 2 und Artikel 19 offengelegt wurden, über 
solche Maßnahmen anzuordnen, 

h) eine Zertifizierung zu widerrufen oder die Zertifi-
zierungsstelle anzuweisen, eine gemäß den Arti-
keln 42 und 43 erteilte Zertifizierung zu widerru-
fen, oder die Zertifizierungsstelle anzuweisen, 
genannten Maßnahmen, je nach den Umständen 
des Einzelfalls, keine Zertifizierung zu erteilen, 
wenn die Voraussetzungen für die Zertifizierung 
nicht oder nicht mehr erfüllt werden, 
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i) eine Geldbuße gemäß Artikel 83 zu verhängen, 

zusätzlich zu oder anstelle von in diesem Absatz 
genannten Maßnahmen, je nach Umständen des 
Einzelfalls 

j) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an 
einen Empfänger in einem Drittland oder an eine 
internationale Organisation anzuordnen.

(3) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgen-
den Genehmigungsbefugnisse und beratenden Befug-
nisse, die es ihr gestatten, 
a) gemäß dem Verfahren der vorherigen Konsultation

nach Artikel 36 den Verantwortlichen zu beraten, 
b) zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem 

Schutz personenbezogener Daten stehen, von 
sich aus oder auf Anfrage Stellungnahmen an das 
nationale Parlament, die Regierung des Mitglied-
staats oder im Einklang mit dem Recht des Mit-
gliedstaats an sonstige Einrichtungen und Stellen 
sowie an die Öffentlichkeit zu richten, 

c) die Verarbeitung gemäß Artikel 36 Absatz 5 zu ge-
nehmigen, falls im Recht des Mitgliedstaats eine 
derartige vorherige Genehmigung verlangt wird, 

d) eine Stellungnahme abzugeben und Entwürfe von 
Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 5 zu 
billigen, 

e) Zertifizierungsstellen gemäß Artikel 43 zu akkre-
ditieren, 

f) im Einklang mit Artikel 42 Absatz 5 Zertifizierun-
gen zu erteilen und Kriterien für die Zertifizie-
rung zu billigen, 

g) Standarddatenschutzklauseln nach Artikel 28 Ab-
satz 8 und Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe d fest-
zulegen, 

h) Vertragsklauseln gemäß Artikel 46 Absatz 3 Buch-
stabe a zu genehmigen, 

i) Verwaltungsvereinbarungen gemäß Artikel 46 Ab-
satz 3 Buchstabe b zu genehmigen, 

j) verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 
47 zu genehmigen.

(4) Die Ausübung der der Aufsichtsbehörde gemäß diesem 
Artikel übertragenen Befugnisse erfolgt vorbehaltlich 
geeigneter Garantien einschließlich wirksamer ge-
richtlicher Rechtsbehelfe und ordnungsgemäßer Ver-
fahren gemäß dem Unionsrecht und dem Recht des 
Mitgliedstaats im Einklang mit der Charta.

1. von öffentlichen Stellen des Bundes erlangte per-
sonenbezogene Daten über den Inhalt und die 
näheren Umstände des Brief-, Post- und Fernmel-
deverkehrs und

2. personenbezogene Daten, die einem besonderen 
Amtsgeheimnis, insbesondere dem Steuergeheim-
nis nach § 30 der Abgabenordnung, unterliegen. 

Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnisses des Artikels 10 des Grundgesetzes wird 
insoweit eingeschränkt.

(4) Die öffentlichen Stellen des Bundes sind verpflichtet, 
der oder dem Bundesbeauftragten und ihren oder sei-
nen Beauftragten
1. jederzeit Zugang zu den Grundstücken und 

Diensträumen, einschließlich aller Datenverarbei-
tungsanlagen und -geräte, sowie zu allen perso-
nenbezogenen Daten und Informationen, die zur 
Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben notwendig 
sind, zu gewähren und

2. alle Informationen, die für die Erfüllung ihrer oder 
seiner Aufgaben erforderlich sind, bereitzustellen.

(5) Die oder der Bundesbeauftragte wirkt auf die Zusam-
menarbeit mit den öffentlichen Stellen, die für die 
Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den 
Datenschutz in den Ländern zuständig sind, sowie mit 
den Aufsichtsbehörden nach § 40 hin. § 40 Absatz 3 
Satz 1 zweiter Halbsatz gilt entsprechend. 

§ 2179

Antrag der Aufsichtsbehörde auf gerichtliche Ent-
scheidung bei angenommener Rechtswidrigkeit eines 
Beschlusses der Europäischen Kommission
(1) Hält eine Aufsichtsbehörde einen Angemessenheitsbe-

schluss der Europäischen Kommission, einen Beschluss 
über die Anerkennung von Standardschutzklauseln 
oder über die Allgemeingültigkeit von genehmigten 
Verhaltensregeln, auf dessen Gültigkeit es für eine 
Entscheidung der Aufsichtsbehörde ankommt, für 
rechtswidrig, so hat die Aufsichtsbehörde ihr Verfah-
ren auszusetzen und einen Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung zu stellen.

(2) Für Verfahren nach Absatz 1 ist der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben. Die Verwaltungsgerichtsordnung 
ist nach Maßgabe der Absätze 3 bis 6 anzuwenden.

(3) Über einen Antrag der Aufsichtsbehörde nach Ab-
satz 1 entscheidet im ersten und letzten Rechtszug 
das Bundesverwaltungsgericht.

(4) In Verfahren nach Absatz 1 ist die Aufsichtsbehörde 
beteiligungsfähig. An einem Verfahren nach Absatz 1 
ist die Aufsichtsbehörde als Antragstellerin beteiligt; 
§ 63 Nummer 3 und 4 der Verwaltungsgerichtsordnung

(5)80 Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften 
vor, dass seine Aufsichtsbehörde befugt ist, Verstöße 
ge- gen diese Verordnung den Justizbehörden zur 
Kenntnis zu bringen und gegebenenfalls die Einlei-
tung eines gerichtlichen Verfahrens zu betreiben oder 
sich sonst daran zu beteiligen, um die Bestimmungen 
dieser Verordnung durchzusetzen.

79 S. a. Art. 58 Abs. 5, § 40 BDSG.

80 S. a. § 21 BDSG.
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(6) Jeder Mitgliedstaat kann durch Rechtsvorschriften 

vorsehen, dass seine Aufsichtsbehörde neben den in 
den Absätzen 1, 2 und 3 aufgeführten Befugnissen 
über zusätzliche Befugnisse verfügt. Die Ausübung 
dieser Befugnisse darf nicht die effektive Durchfüh-
rung des Kapitels VII beeinträchtigen.

bleibt unberührt. Das Bundesverwaltungsgericht kann 
der Europäischen Kommission Gelegenheit zur Äuße-
rung binnen einer zu bestimmenden Frist geben.

(5) Ist ein Verfahren zur Überprüfung der Gültigkeit eines 
Beschlusses der Europäischen Kommission nach Ab-
satz 1 bei dem Gerichtshof der Europäischen Union 
anhängig, so kann das Bundesverwaltungsgericht an-
ordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des 
Verfahrens vor dem Gerichtshof der Europäischen 
Union auszusetzen sei.

(6) In Verfahren nach Absatz 1 ist § 47 Absatz 5 Satz 1 
und Absatz 6 der Verwaltungsgerichtsordnung entspre-
chend anzuwenden. Kommt das Bundesverwaltungs-
gericht zu der Überzeugung, dass der Beschluss der 
Europäischen Kommission nach Absatz 1 gültig ist, so 
stellt es dies in seiner Entscheidung fest. Andernfalls 
legt es die Frage nach der Gültigkeit des Beschlusses 
gemäß Artikel 267 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union dem Gerichtshof der Europäi-
schen Union zur Entscheidung vor.

Artikel 59 § 15
Tätigkeitsbericht Tätigkeitsbericht
Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über 
ihre	Tätigkeit,	der	eine	Liste	der	Arten	der	gemeldeten	Ver-
stöße und der Arten der getroffenen Maßnahmen nach Ar-
tikel 58 Absatz 2 enthalten kann. Diese Berichte werden 
dem nationalen Parlament, der Regierung und anderen 
nach dem Recht der Mitgliedstaaten bestimmten Behörden 
übermittelt. Sie werden der Öffentlichkeit, der Kommission 
und dem Ausschuss zugänglich gemacht.

Die oder der Bundesbeauftragte erstellt einen Jahresbericht 
über	ihre	oder	seine	Tätigkeit,	der	eine	Liste	der	Arten	der	
gemeldeten Verstöße und der Arten der getroffenen Maß-
nahmen, einschließlich der verhängten Sanktionen und der 
Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2016/679, enthalten kann. Die oder der Bundesbeauftragte 
übermittelt den Bericht dem Deutschen Bundestag, dem 
Bundesrat und der Bundesregierung und macht ihn der Öf-
fentlichkeit, der Europäischen Kommission und dem Euro-
päischen Datenschutzausschuss zugänglich.
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Artikel 6081 § 18
Zusammenarbeit zwischen der federführenden 
Aufsichtsbehörde und den anderen betroffenen 
Aufsichtsbehörden

(Erwägungsgründe 130, 131)

Verfahren der Zusammenarbeit der  
Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder

(1) Die federführende Aufsichtsbehörde arbeitet mit den 
anderen betroffenen Aufsichtsbehörden im Einklang mit 
diesem Artikel zusammen und bemüht sich dabei, einen
Konsens zu erzielen. Die federführende Aufsichtsbe-
hörde und die betroffenen Aufsichtsbehörden tauschen 
untereinander alle zweckdienlichen Informationen aus.

(2) Die federführende Aufsichtsbehörde kann jederzeit 
andere betroffene Aufsichtsbehörden um Amtshilfe 
gemäß Artikel 61 ersuchen und gemeinsame Maßnah-
men gemäß Artikel 62 durchführen, insbesondere zur 
Durchführung von Untersuchungen oder zur Überwa-
chung der Umsetzung einer Maßnahme in Bezug auf 
einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter, 
der in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist.

(3) Die federführende Aufsichtsbehörde übermittelt den 
anderen betroffenen Aufsichtsbehörden unverzüglich 
die zweckdienlichen Informationen zu der Angelegen-
heit. Sie legt den anderen betroffenen Aufsichtsbe-
hörden unverzüglich einen Beschlussentwurf zur Stel-
lungnahme vor und trägt deren Standpunkten 
gebührend Rechnung.

(4) Legt eine der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden 
innerhalb von vier Wochen, nachdem sie gemäß Ab-
satz 3 des vorliegenden Artikels konsultiert wurde, 
gegen diesen Beschlussentwurf einen maßgeblichen 
und begründeten Einspruch ein und schließt sich die 
federführende Aufsichtsbehörde dem maßgeblichen 
und begründeten Einspruch nicht an oder ist der An-
sicht, dass der Einspruch nicht maßgeblich oder nicht 
begründet ist, so leitet die federführende Aufsichts-
behörde das Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 für 
die Angelegenheit ein.

(5) Beabsichtigt die federführende Aufsichtsbehörde, sich 
dem maßgeblichen und begründeten Einspruch anzu-
schließen, so legt sie den anderen betroffenen Auf-
sichtsbehörden einen überarbeiteten Beschlussent-
wurf zur Stellungnahme vor. Der überarbeitete 
Beschlussentwurf wird innerhalb von zwei Wochen 
dem Verfahren nach Absatz 4 unterzogen.

(1) Die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbe-
hörden der Länder (Aufsichtsbehörden des Bundes und 
der Länder) arbeiten in Angelegenheiten der Europäi-
schen Union mit dem Ziel einer einheitlichen Anwen-
dung der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie 
(EU) 2016/680 zusammen. Vor der Übermittlung eines 
gemeinsamen Standpunktes an die Aufsichtsbehörden 
der anderen Mitgliedstaaten, die Europäische Kom-
mission oder den Europäischen Datenschutzausschuss 
geben sich die Aufsichtsbehörden des Bundes und der 
Länder frühzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme. Zu 
diesem Zweck tauschen sie untereinander alle zweck-
dienlichen Informationen aus. Die Aufsichtsbehörden 
des Bundes und der Länder beteiligen die nach den 
Artikeln 85 und 91 der Verordnung (EU) 2016/679 
eingerichteten spezifischen Aufsichtsbehörden, sofern 
diese von der Angelegenheit betroffen sind.

(2) Soweit die Aufsichtsbehörden des Bundes und der 
Länder kein Einvernehmen über den gemeinsamen 
Standpunkt erzielen, legen die federführende Behörde 
oder in Ermangelung einer solchen der gemeinsame 
Vertreter und sein Stellvertreter einen Vorschlag für 
einen gemeinsamen Standpunkt vor. Einigen sich der 
gemeinsame Vertreter und sein Stellvertreter nicht auf 
einen Vorschlag für einen gemeinsamen Standpunkt, 
legt in Angelegenheiten, die die Wahrnehmung von 
Aufgaben betreffen, für welche die Länder allein das 
Recht der Gesetzgebung haben, oder welche die Ein-
richtung oder das Verfahren von Landesbehörden be-
treffen, der Stellvertreter den Vorschlag für einen ge-
meinsamen Standpunkt fest. In den übrigen Fällen 
fehlenden Einvernehmens nach Satz 2 legt der ge-
meinsame Vertreter den Standpunkt fest. Der nach 
den Sätzen 1 bis 3 vorgeschlagene Standpunkt ist den 
Verhandlungen zu Grunde zu legen, wenn nicht die 
Aufsichtsbehörden von Bund und Ländern einen ande-
ren Standpunkt mit einfacher Mehrheit beschließen. 
Der Bund und jedes Land haben jeweils eine Stimme. 
Enthaltungen werden nicht gezählt.

Kapitel VII

Zusammenarbeit und Kohärenz
(Erwägungsgründe 130 – 140)

Abschnitt 1
Zusammenarbeit

81 S. a. § 17 BDSG.
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(6) Legt keine der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden 

Einspruch gegen den Beschlussentwurf ein, der von der 
federführenden Aufsichtsbehörde innerhalb der in den 
Absätzen 4 und 5 festgelegten Frist vorgelegt wurde, so 
gelten die federführende Aufsichtsbehörde und die be-
troffenen Aufsichtsbehörden als mit dem Beschlussent-
wurf einverstanden und sind an ihn gebunden.

(7) Die federführende Aufsichtsbehörde erlässt den Be-
schluss und teilt ihn der Hauptniederlassung oder der 
einzigen Niederlassung des Verantwortlichen oder ge-
gebenenfalls des Auftragsverarbeiters mit und setzt 
die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden und den 
Ausschuss von dem betreffenden Beschluss ein-
schließlich einer Zusammenfassung der maßgeblichen 
Fakten und Gründe in Kenntnis. Die Aufsichtsbehörde, 
bei der eine Beschwerde eingereicht worden ist, un-
terrichtet den Beschwerdeführer über den Beschluss.

(8) Wird eine Beschwerde abgelehnt oder abgewiesen, so 
erlässt die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde 
eingereicht wurde, abweichend von Absatz 7 den Be-
schluss, teilt ihn dem Beschwerdeführer mit und setzt 
den Verantwortlichen in Kenntnis.

(9) Sind sich die federführende Aufsichtsbehörde und die 
betreffenden	Aufsichtsbehörden	darüber	einig,	 Teile	
der Beschwerde abzulehnen oder abzuweisen und be-
züglich	anderer	Teile	dieser	Beschwerde	tätig	zu	wer-
den, so wird in dieser Angelegenheit für jeden dieser 
Teile	 ein	 eigener	 Beschluss	 erlassen.	 Die	 federfüh-
rende Aufsichtsbehörde erlässt den Beschluss für den 
Teil,	 der	 das	 Tätigwerden	 in	Bezug	 auf	 den	Verant-
wortlichen betrifft, teilt ihn der Hauptniederlassung 
oder einzigen Niederlassung des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters im Hoheitsgebiet ihres 
Mitgliedstaats mit und setzt den Beschwerdeführer 
hiervon in Kenntnis, während die für den Beschwerde-
führer zuständige Aufsichtsbehörde den Beschluss für 
den	Teil	erlässt,	der	die	Ablehnung	oder	Abweisung	
dieser Beschwerde betrifft, und ihn diesem Beschwer-
deführer mitteilt und den Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter hiervon in Kenntnis setzt.

(3) Der gemeinsame Vertreter und dessen Stellvertreter 
sind an den gemeinsamen Standpunkt nach den Ab-
sätzen 1 und 2 gebunden und legen unter Beachtung 
dieses Standpunktes einvernehmlich die jeweilige Ver-
handlungsführung fest. Sollte ein Einvernehmen nicht 
erreicht werden, entscheidet in den in § 18 Absatz 2 
Satz 2 genannten Angelegenheiten der Stellvertreter 
über die weitere Verhandlungsführung. In den übrigen 
Fällen gibt die Stimme des gemeinsamen Vertreters 
den Ausschlag.

§ 19
Zuständigkeiten
(1) Federführende Aufsichtsbehörde eines Landes im Ver-

fahren der Zusammenarbeit und Kohärenz nach Kapi-
tel VII der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Auf-
sichtsbehörde des Landes, in dem der Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter seine Hauptniederlassung 
im Sinne des Artikels 4 Nummer 16 der Verordnung 
(EU) 2016/679 oder seine einzige Niederlassung in 
der Europäischen Union im Sinne des Artikels 56 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 hat. Im Zustän-
digkeitsbereich der oder des Bundesbeauftragten gilt 
Artikel 56 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 4 Num-
mer 16 der Verordnung (EU) 2016/679 entsprechend. 
Besteht über die Federführung kein Einvernehmen, 
findet für die Festlegung der federführenden Auf-
sichtsbehörde das Verfahren des § 18 Absatz 2 ent-
sprechende Anwendung.

(2) Die Aufsichtsbehörde, bei der eine betroffene Person 
Beschwerde eingereicht hat, gibt die Beschwerde an 
die federführende Aufsichtsbehörde nach Absatz 1, in 
Ermangelung einer solchen an die Aufsichtsbehörde 
eines Landes ab, in dem der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat. Wird eine 
Beschwerde bei einer sachlich unzuständigen Auf-
sichtsbehörde eingereicht, gibt diese, sofern eine Ab-
gabe nach Satz 1 nicht in Betracht kommt, die Be-
schwerde an die Aufsichtsbehörde am Wohnsitz des 
Beschwerdeführers ab. Die empfangende Aufsichtsbe-
hörde gilt als die Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des 
Kapitels VII der Verordnung (EU) 2016/679, bei der die 
Beschwerde eingereicht worden ist, und kommt den 
Verpflichtungen aus Artikel 60 Absatz 7 bis 9 und Arti-
kel 65 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2016/679 nach.

(10) Nach der Unterrichtung über den Beschluss der feder-
führenden Aufsichtsbehörde gemäß den Absätzen 7 
und 9 ergreift der Verantwortliche oder der Auftrags-
verarbeiter die erforderlichen Maßnahmen, um die 
Verarbeitungstätigkeiten all seiner Niederlassungen in 
der Union mit dem Beschluss in Einklang zu bringen. 
Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter teilt 
der federführenden Aufsichtsbehörde die Maßnahmen 
mit, die zur Einhaltung des Beschlusses ergriffen wur-
den; diese wiederum unterrichtet die anderen betrof-
fenen Aufsichtsbehörden.

(11) Hat – in Ausnahmefällen – eine betroffene Aufsichts-
behörde Grund zu der Annahme, dass zum Schutz der 
Interessen betroffener Personen dringender Hand-
lungsbedarf besteht, so kommt das Dringlichkeitsver-
fahren nach Artikel 66 zur Anwendung.
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(12) Die federführende Aufsichtsbehörde und die anderen 

betroffenen Aufsichtsbehörden übermitteln einander 
die nach diesem Artikel geforderten Informationen 
auf elektronischem Wege unter Verwendung eines 
standardisierten Formats.

Artikel 61 
Gegenseitige Amtshilfe

(Erwägungsgrund 133)

(1) Die Aufsichtsbehörden übermitteln einander maßgebliche Informationen und gewähren einander Amtshilfe, um diese 
Verordnung einheitlich durchzuführen und anzuwenden, und treffen Vorkehrungen für eine wirksame Zusammenar-
beit. Die Amtshilfe bezieht sich insbesondere auf Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene Maßnahmen, beispiels-
weise Ersuchen um vorherige Genehmigungen und eine vorherige Konsultation, um Vornahme von Nachprüfungen und 
Untersuchungen.

(2) Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle geeigneten Maßnahmen, um einem Ersuchen einer anderen Aufsichtsbehörde 
unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach Eingang des Ersuchens nachzukommen. Dazu kann insbe-
sondere auch die Übermittlung maßgeblicher Informationen über die Durchführung einer Untersuchung gehören.

(3) Amtshilfeersuchen enthalten alle erforderlichen Informationen, einschließlich Zweck und Begründung des Ersuchens. 
Die übermittelten Informationen werden ausschließlich für den Zweck verwendet, für den sie angefordert wurden.

(4) Die ersuchte Aufsichtsbehörde lehnt das Ersuchen nur ab, wenn 
a) sie für den Gegenstand des Ersuchens oder für die Maßnahmen, die sie durchführen soll, nicht zuständig ist oder 
b) ein Eingehen auf das Ersuchen gegen diese Verordnung verstoßen würde oder gegen das Unionsrecht oder das 

Recht der Mitgliedstaaten, dem die Aufsichtsbehörde, bei der das Ersuchen eingeht, unterliegt.
(5) Die ersuchte Aufsichtsbehörde informiert die ersuchende Aufsichtsbehörde über die Ergebnisse oder gegebenenfalls 

über den Fortgang der Maßnahmen, die getroffen wurden, um dem Ersuchen nachzukommen. Die ersuchte Aufsichts-
behörde erläutert gemäß Absatz 4 die Gründe für die Ablehnung des Ersuchens.

(6) Die ersuchten Aufsichtsbehörden übermitteln die Informationen, um die sie von einer anderen Aufsichtsbehörde er-
sucht wurde, in der Regel auf elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten Formats.

(7) Ersuchte Aufsichtsbehörden verlangen für Maßnahmen, die sie aufgrund eines Amtshilfeersuchens getroffen haben, 
keine Gebühren. Die Aufsichtsbehörden können untereinander Regeln vereinbaren, um einander in Ausnahmefällen 
besondere aufgrund der Amtshilfe entstandene Ausgaben zu erstatten.

(8) Erteilt eine ersuchte Aufsichtsbehörde nicht binnen eines Monats nach Eingang des Ersuchens einer anderen Auf-
sichtsbehörde die Informationen gemäß Absatz 5, so kann die ersuchende Aufsichtsbehörde eine einstweilige Maß-
nahme im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 55 Absatz 1 ergreifen. In diesem Fall wird von einem 
dringenden Handlungsbedarf gemäß Artikel 66 Absatz 1 ausgegangen, der einen im Dringlichkeitsverfahren ange-
nommenen verbindlichen Beschluss des Ausschuss gemäß Artikel 66 Absatz 2 erforderlich macht.

(9) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Form und Verfahren der Amtshilfe nach diesem Artikel 
und die Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs zwischen den Aufsichtsbehörden sowie zwischen 
den Aufsichtsbehörden und dem Ausschuss, insbesondere das in Absatz 6 des vorliegenden Artikels genannte stan-
dardisierte Format, festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 93 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Artikel 62 
Gemeinsame Maßnahmen der Aufsichtsbehörden

(Erwägungsgründe 133, 134)

(1) Die Aufsichtsbehörden führen gegebenenfalls gemeinsame Maßnahmen einschließlich gemeinsamer Untersuchungen 
und gemeinsamer Durchsetzungsmaßnahmen durch, an denen Mitglieder oder Bedienstete der Aufsichtsbehörden 
anderer Mitgliedstaaten teilnehmen.

(2) Verfügt der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter über Niederlassungen in mehreren Mitgliedstaaten oder 
werden die Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich auf eine bedeutende Zahl betroffener Personen in mehr als einem   
Mitgliedstaat erhebliche Auswirkungen haben, ist die Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten berechtigt, an 
den gemeinsamen Maßnahmen teilzunehmen. Die gemäß Artikel 56 Absatz 1 oder Absatz 4 zuständige Aufsichtsbe-
hörde	lädt	die	Aufsichtsbehörde	jedes	dieser	Mitgliedstaaten	zur	Teilnahme	an	den	gemeinsamen	Maßnahmen	ein	und	
antwortet	unverzüglich	auf	das	Ersuchen	einer	Aufsichtsbehörde	um	Teilnahme.
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Artikel 6382 

Kohärenzverfahren 

(Erwägungsgründe 135, 136)

Um zur einheitlichen Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union beizutragen, arbeiten die Aufsichtsbehörden 
im Rahmen des in diesem Abschnitt beschriebenen Kohärenzverfahrens untereinander und gegebenenfalls mit der Kommis-
sion zusammen.

Artikel 64 
Stellungnahme des Ausschusses

(Erwägungsgründe 136)

(1) Der Ausschuss gibt eine Stellungnahme ab, wenn die zuständige Aufsichtsbehörde beabsichtigt, eine der nachstehen-
den Maßnahmen zu erlassen. Zu diesem Zweck übermittelt die zuständige Aufsichtsbehörde dem Ausschuss den Ent-
wurf des Beschlusses, wenn dieser 
a) der Annahme einer Liste der Verarbeitungsvorgänge dient, die der Anforderung einer Datenschutz-Folgenabschät-

zung gemäß Artikel 35 Absatz 4 unterliegen, 
b) eine Angelegenheit gemäß Artikel 40 Absatz 7 und damit die Frage betrifft, ob ein Entwurf von Verhaltensregeln 

oder eine Änderung oder Ergänzung von Verhaltensregeln mit dieser Verordnung in Einklang steht,
c) der Billigung der Anforderungen an die Akkreditierung einer Stelle nach Art. 41 Abs. 3, einer Zertifizierungsstelle 

nach Art. 43 Abs. 3 oder der Kriterien für die Zertifizierung gemäß Art. 42 Abs. 5 dient, 
d) der Festlegung von Standard-Datenschutzklauseln gemäß Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 28 Ab-

satz 8 dient, 

Abschnitt 2 
Kohärenz

(3) Eine Aufsichtsbehörde kann gemäß dem Recht des Mitgliedstaats und mit Genehmigung der unterstützenden Auf-
sichtsbehörde den an den gemeinsamen Maßnahmen beteiligten Mitgliedern oder Bediensteten der unterstützenden 
Aufsichtsbehörde Befugnisse einschließlich Untersuchungsbefugnisse übertragen oder, soweit dies nach dem Recht 
des Mitgliedstaats der einladenden Aufsichtsbehörde zulässig ist, den Mitgliedern oder Bediensteten der unterstüt-
zenden Aufsichtsbehörde gestatten, ihre Untersuchungsbefugnisse nach dem Recht des Mitgliedstaats der unterstüt-
zenden Aufsichtsbehörde auszuüben. Diese Untersuchungsbefugnisse können nur unter der Leitung und in Gegenwart 
der Mitglieder oder Bediensteten der einladenden Aufsichtsbehörde ausgeübt werden. Die Mitglieder oder Bedienste-
ten der unterstützenden Aufsichtsbehörde unterliegen dem Recht des Mitgliedstaats der einladenden Aufsichtsbehörde.

(4) Sind gemäß Absatz 1 Bedienstete einer unterstützenden Aufsichtsbehörde in einem anderen Mitgliedstaat im Einsatz, 
so übernimmt der Mitgliedstaat der einladenden Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des Rechts des Mitgliedstaats, in 
dessen Hoheitsgebiet der Einsatz erfolgt, die Verantwortung für ihr Handeln, einschließlich der Haftung für alle von 
ihnen bei ihrem Einsatz verursachten Schäden.

(5) Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Schaden verursacht wurde, ersetzt diesen Schaden so, wie er ihn er-
setzen müsste, wenn seine eigenen Bediensteten ihn verursacht hätten. Der Mitgliedstaat der unterstützenden Aufsichts-
behörde, deren Bedienstete im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats einer Person Schaden zugefügt haben, erstat-
tet diesem anderen Mitgliedstaat den Gesamtbetrag des Schadenersatzes, den dieser an die Berechtigten geleistet hat.

(6) Unbeschadet der Ausübung seiner Rechte gegenüber Dritten und mit Ausnahme des Absatzes 5 verzichtet jeder Mit-
gliedstaat in dem Fall des Absatzes 1 darauf, den in Absatz 4 genannten Betrag des erlittenen Schadens anderen 
Mitgliedstaaten gegenüber geltend zu machen.

(7) Ist eine gemeinsame Maßnahme geplant und kommt eine Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nicht der Verpflich-
tung nach Absatz 2 Satz 2 des vorliegenden Artikels nach, so können die anderen Aufsichtsbehörden eine einstwei-
lige Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 55 ergreifen. In diesem Fall wird von einem 
dringenden Handlungsbedarf gemäß Artikel 66 Absatz 1 ausgegangen, der eine im Dringlichkeitsverfahren angenom-
mene Stellungnahme oder einen im Dringlichkeitsverfahren angenommenen verbindlichen Beschluss des Ausschusses 
gemäß Artikel 66 Absatz 2 erforderlich macht. 

82 S. zum Kohärenzverfahren der deutschen Aufsichtsbehörden untereinan-
der a. §§ 17-19 BDSG.
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e) der Genehmigung von Vertragsklauseln gemäß Artikels 46 Absatz 3 Buchstabe a dient oder 
f) der Annahme verbindlicher interner Vorschriften im Sinne von Artikel 47 dient.

(2) Jede Aufsichtsbehörde, der Vorsitz des Ausschuss oder die Kommission können beantragen, dass eine Angelegenheit 
mit allgemeiner Geltung oder mit Auswirkungen in mehr als einem Mitgliedstaat vom Ausschuss geprüft wird, um eine 
Stellungnahme zu erhalten, insbesondere wenn eine zuständige Aufsichtsbehörde den Verpflichtungen zur Amtshilfe 
gemäß Artikel 61 oder zu gemeinsamen Maßnahmen gemäß Artikel 62 nicht nachkommt.

(3) In den in den Absätzen 1 und 2 genannten Fällen gibt der Ausschuss eine Stellungnahme zu der Angelegenheit ab, 
die ihm vorgelegt wurde, sofern er nicht bereits eine Stellungnahme zu derselben Angelegenheit abgegeben hat. 
Diese Stellungnahme wird binnen acht Wochen mit der einfachen Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses angenom-
men. Diese Frist kann unter Berücksichtigung der Komplexität der Angelegenheit um weitere sechs Wochen verlängert 
werden. Was den in Absatz 1 genannten Beschlussentwurf angeht, der gemäß Absatz 5 den Mitgliedern des Ausschus-
ses übermittelt wird, so wird angenommen, dass ein Mitglied, das innerhalb einer vom Vorsitz angegebenen angemes-
senen Frist keine Einwände erhoben hat, dem Beschlussentwurf zustimmt.

(4) Die Aufsichtsbehörden und die Kommission übermitteln unverzüglich dem Ausschuss auf elektronischem Wege unter 
Verwendung eines standardisierten Formats alle zweckdienlichen Informationen, einschließlich – je nach Fall – einer 
kurzen Darstellung des Sachverhalts, des Beschlussentwurfs, der Gründe, warum eine solche Maßnahme ergriffen 
werden muss, und der Standpunkte anderer betroffener Aufsichtsbehörden.

(5) Der Vorsitz des Ausschusses unterrichtet unverzüglich auf elektronischem Wege 
a) unter Verwendung eines standardisierten Formats die Mitglieder des Ausschusses und die Kommission über alle 

zweckdienlichen Informationen, die ihm zugegangen sind. Soweit erforderlich stellt das Sekretariat des Aus-
schusses Übersetzungen der zweckdienlichen Informationen zur Verfügung und 

b) je nach Fall die in den Absätzen 1 und 2 genannte Aufsichtsbehörde und die Kommission über die Stellungnahme 
und veröffentlicht sie.

(6) Die in Absatz 1 genannte zuständige Aufsichtsbehörde nimmt den in Absatz 1 genannten Beschlussentwurf nicht vor 
Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist an.

(7) Die in Absatz 1 genannte zuständige Aufsichtsbehörde trägt der Stellungnahme des Ausschusses s weitestgehend 
Rechnung und teilt dessen Vorsitz binnen zwei Wochen nach Eingang der Stellungnahme auf elektronischem Wege 
unter Verwendung eines standardisierten Formats mit, ob sie den Beschlussentwurf beibehalten oder ändern wird; 
gegebenenfalls übermittelt sie den geänderten Beschlussentwurf.

(8)	 Teilt	die	in	Absatz	1	genannte	zuständige	Aufsichtsbehörde	dem	Vorsitz	des	Ausschusses	innerhalb	der	Frist	nach	
Absatz 7 des vorliegenden Artikels unter Angabe der maßgeblichen Gründe mit, dass sie beabsichtigt, der Stellung-
nahme des Ausschusses insgesamt oder teilweise nicht zu folgen, so gilt Artikel 65 Absatz 1.

Artikel 65 
Streitbeilegung durch den Ausschuss
(1) Um die ordnungsgemäße und einheitliche Anwendung dieser Verordnung in Einzelfällen sicherzustellen, erlässt der 

Ausschuss in den folgenden Fällen einen verbindlichen Beschluss: 
a) wenn eine betroffene Aufsichtsbehörde in einem Fall nach Artikel 60 Absatz 4 einen maßgeblichen und begrün-

deten Einspruch gegen einen Beschlussentwurf der federführenden Aufsichtsbehörde eingelegt hat und sich die 
federführende Aufsichtsbehörde dem Einspruch nicht angeschlossen hat oder den Einspruch als nicht maßgeblich 
oder nicht begründet abgelehnt hat. Der verbindliche Beschluss betrifft alle Angelegenheiten, die Gegenstand 
des maßgeblichen und begründeten Einspruchs sind, insbesondere die Frage, ob ein Verstoß gegen diese Verord-
nung vorliegt;

b) wenn es widersprüchliche Standpunkte dazu gibt, welche der betroffenen Aufsichtsbehörden für die Hauptnieder-
lassung zuständig ist, 

c) wenn eine zuständige Aufsichtsbehörde in den in Artikel 64 Absatz 1 genannten Fällen keine Stellungnahme des 
Ausschusses einholt oder der Stellungnahme des Ausschusses gemäß Artikel 64 nicht folgt. In diesem Fall kann 
jede betroffene Aufsichtsbehörde oder die Kommission die Angelegenheit dem Ausschuss vorlegen.

(2) Der in Absatz 1 genannte Beschluss wird innerhalb eines Monats nach der Befassung mit der Angelegenheit mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Ausschusses angenommen. Diese Frist kann wegen der Komplexität der 
Angelegenheit um einen weiteren Monat verlängert werden. Der in Absatz 1 genannte Beschluss wird begründet und an 
die federführende Aufsichtsbehörde und alle betroffenen Aufsichtsbehörden übermittelt und ist für diese verbindlich.

(3) War der Ausschuss nicht in der Lage, innerhalb der in Absatz 2 genannten Fristen einen Beschluss anzunehmen, so 
nimmt er seinen Beschluss innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf des in Absatz 2 genannten zweiten Monats mit 
einfacher Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses an. Bei Stimmengleichheit zwischen den Mitgliedern des Aus-
schusses gibt die Stimme des Vorsitzes den Ausschlag.
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(4) Die betroffenen Aufsichtsbehörden nehmen vor Ablauf der in den Absätzen 2 und 3 genannten Fristen keinen Be-
schluss über die dem Ausschuss vorgelegte Angelegenheit an.

(5) Der Vorsitz des Ausschusses unterrichtet die betroffenen Aufsichtsbehörden unverzüglich über den in Absatz 1 ge-
nannten Beschluss. Er setzt die Kommission hiervon in Kenntnis. Der Beschluss wird unverzüglich auf der Website des 
Ausschusses veröffentlicht, nachdem die Aufsichtsbehörde den in Absatz 6 genannten endgültigen Beschluss mitge-
teilt hat.

(6) Die federführende Aufsichtsbehörde oder gegebenenfalls die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht 
wurde, trifft den endgültigen Beschluss auf der Grundlage des in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Be-
schlusses unverzüglich und spätestens einen Monat, nachdem der Europäische Datenschutzausschuss seinen Be-
schluss mitgeteilt hat. Die federführende Aufsichtsbehörde oder gegebenenfalls die Aufsichtsbehörde, bei der die 
Beschwerde eingereicht wurde, setzt den Ausschuss von dem Zeitpunkt, zu dem ihr endgültiger Beschluss dem Ver-
antwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter bzw. der betroffenen Person mitgeteilt wird, in Kenntnis. Der endgültige 
Beschluss der betroffenen Aufsichtsbehörden wird gemäß Artikel 60 Absätze 7, 8 und 9 angenommen. Im endgültigen 
Beschluss wird auf den in Absatz 1 genannten Beschluss verwiesen und festgelegt, dass der in Absatz 1 des vorlie-
genden Artikels genannte Beschluss gemäß Absatz 5 auf der Website des Ausschusses veröffentlicht wird. Dem end-
gültigen Beschluss wird der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Beschluss beigefügt.

Artikel 66 
Dringlichkeitsverfahren

(Erwägungsgründe 137, 138)

(1) Unter außergewöhnlichen Umständen kann eine betroffene Aufsichtsbehörde abweichend vom Kohärenzverfahren 
nach Artikel 63, 64 und 65 oder dem Verfahren nach Artikel 60 sofort einstweilige Maßnahmen mit festgelegter Gel-
tungsdauer von höchstens drei Monaten treffen, die in ihrem Hoheitsgebiet rechtliche Wirkung entfalten sollen, 
wenn sie zu der Auffassung gelangt, dass dringender Handlungsbedarf besteht, um Rechte und Freiheiten von betrof-
fenen Personen zu schützen. Die Aufsichtsbehörde setzt die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden, den Ausschuss 
und die Kommission unverzüglich von diesen Maßnahmen und den Gründen für deren Erlass in Kenntnis.

(2) Hat eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 1 ergriffen und ist sie der Auffassung, dass dringend endgül-
tige Maßnahmen erlassen werden müssen, kann sie unter Angabe von Gründen im Dringlichkeitsverfahren um eine 
Stellungnahme oder einen verbindlichen Beschluss des Ausschusses ersuchen.

(3) Jede Aufsichtsbehörde kann unter Angabe von Gründen, auch für den dringenden Handlungsbedarf, im Dringlich-
keitsverfahren um eine Stellungnahme oder gegebenenfalls einen verbindlichen Beschluss des Ausschusses ersuchen, 
wenn eine zuständige Aufsichtsbehörde trotz dringenden Handlungsbedarfs keine geeignete Maßnahme getroffen 
hat, um die Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen zu schützen.

(4) Abweichend von Artikel 64 Absatz 3 und Artikel 65 Absatz 2 wird eine Stellungnahme oder ein verbindlicher Be-
schluss im Dringlichkeitsverfahren nach den Absätzen 2 und 3 binnen zwei Wochen mit einfacher Mehrheit der Mit-
glieder des Ausschusses angenommen.

Artikel 67 
Informationsaustausch 
Die	Kommission	kann	Durchführungsrechtsakte	von	allgemeiner	Tragweite	zur	Festlegung	der	Ausgestaltung	des	elektroni-
schen Informationsaustauschs zwischen den Aufsichtsbehörden sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Aus-
schuss, insbesondere des standardisierten Formats nach Artikel 64, erlassen. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen.
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DS-GVO BDSG
Artikel 68 § 17 

Europäischer Datenschutzausschuss

(Erwägungsgrund 139)

Vertretung im Europäischen Datenschutzausschuss, 
zentrale Anlaufstelle

(1) Der Europäische Datenschutzausschuss (im Folgenden 
„Ausschuss“) wird als Einrichtung der Union mit eige-
ner Rechtspersönlichkeit eingerichtet.

(2) Der Ausschuss wird von seinem Vorsitz vertreten.
(3) Der Ausschuss besteht aus dem Leiter einer Aufsichts-

behörde jedes Mitgliedstaats und dem Europäischen Da-
tenschutzbeauftragten oder ihren jeweiligen Vertretern.

(4) Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbe-
hörde für die Überwachung der Anwendung der nach 
Maßgabe dieser Verordnung erlassenen Vorschriften 
zuständig, so wird im Einklang mit den Rechtsvor-
schriften dieses Mitgliedstaats ein gemeinsamer Ver-
treter benannt.

(5) Die Kommission ist berechtigt, ohne Stimmrecht an 
den	Tätigkeiten	und	Sitzungen	des	Ausschusses	teil-
zunehmen. Die Kommission benennt einen Vertreter. 
Der Vorsitz des Ausschusses unterrichtet die Kommis-
sion	über	die	Tätigkeiten	des	Ausschusses.

(6) In den in Artikel 65 genannten Fällen ist der Europäi-
sche Datenschutzbeauftragte nur bei Beschlüssen 
stimmberechtigt, die Grundsätze und Vorschriften be-
treffen, die für die Organe, Einrichtungen, Ämter und 
Agenturen der Union gelten und inhaltlich den Grund-
sätzen und Vorschriften dieser Verordnung entsprechen.

(1) Gemeinsamer Vertreter im Europäischen Datenschutz-
ausschuss und zentrale Anlaufstelle ist die oder der 
Bundesbeauftragte (gemeinsamer Vertreter). Als Stell-
vertreterin oder Stellvertreter des gemeinsamen Ver-
treters wählt der Bundesrat eine Leiterin oder einen 
Leiter der Aufsichtsbehörde eines Landes (Stellvertre-
ter). Die Wahl erfolgt für fünf Jahre. Mit dem Aus-
scheiden aus dem Amt als Leiterin oder Leiter der 
Aufsichtsbehörde eines Landes endet zugleich die 
Funktion als Stellvertreter. Wiederwahl ist zulässig.

(2) Der gemeinsame Vertreter überträgt in Angelegenhei-
ten, die die Wahrnehmung einer Aufgabe betreffen, 
für welche die Länder allein das Recht zur Gesetzge-
bung haben, oder welche die Einrichtung oder das 
Verfahren von Landesbehörden betreffen, dem Stell-
vertreter auf dessen Verlangen die Verhandlungsfüh-
rung und das Stimmrecht im Europäischen Daten-
schutzausschuss.

Abschnitt 3
Europäischer Datenschutzausschuss

Artikel 69 
Unabhängigkeit
(1) Der Ausschuss handelt bei der Erfüllung seiner Aufgaben oder in Ausübung seiner Befugnisse gemäß den Artikeln 70 

und 71 unabhängig.
(2) Unbeschadet der Ersuchen der Kommission gemäß Artikel 70 Absätze 1 und 2 ersucht der Ausschuss bei der Erfüllung 

seiner Aufgaben oder in Ausübung seiner Befugnisse weder um Weisung noch nimmt er Weisungen entgegen.

Artikel 70 
Aufgaben des Ausschusses
(1) Der Ausschuss stellt die einheitliche Anwendung dieser Verordnung sicher. Hierzu nimmt der Ausschuss von sich aus 

oder	gegebenenfalls	auf	Ersuchen	der	Kommission	insbesondere	folgende	Tätigkeiten	wahr:	
a) Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Anwendung dieser Verordnung in den in den Artikeln 64 

und 65 genannten Fällen unbeschadet der Aufgaben der nationalen Aufsichtsbehörden;
b) Beratung der Kommission in allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten in 

der Union stehen, einschließlich etwaiger Vorschläge zur Änderung dieser Verordnung; 
c) Beratung der Kommission über das Format und die Verfahren für den Austausch von Informationen zwischen den 

Verantwortlichen, den Auftragsverarbeitern und den Aufsichtsbehörden in Bezug auf verbindliche interne Daten-
schutzvorschriften; 
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d) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren zu Verfahren für die Löschung gemäß Ar-
tikel 17 Absatz 2 von Links zu personenbezogenen Daten oder Kopien oder Replikationen dieser Daten aus öf-
fentlich zugänglichen Kommunikationsdiensten; 

e) Prüfung – von sich aus, auf Antrag eines seiner Mitglieder oder auf Ersuchen der Kommission – von die Anwen-
dung dieser Verordnung betreffenden Fragen und Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten 
Verfahren zwecks Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung dieser Verordnung; 

f) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Ab-
satzes zur näheren Bestimmung der Kriterien und Bedingungen für die auf Profiling beruhenden Entscheidungen 
gemäß Artikel 22 Absatz 2; 

g) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Ab-
satzes für die Feststellung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten und die Festlegung der Un-
verzüglichkeit im Sinne des Artikels 33 Absätze 1 und 2 und zu den spezifischen Umständen, unter denen der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu melden 
hat; 

h) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Ab-
satzes zu den Umständen, unter denen eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein 
hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne des Artikels 34 Absatz 1 zur Folge hat; 

i) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Ab-
satzes zur näheren Bestimmung der in Artikel 47 aufgeführten Kriterien und Anforderungen für die Übermittlun-
gen personenbezogener Daten, die auf verbindlichen internen Datenschutzvorschriften von Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeitern beruhen, und der dort aufgeführten weiteren erforderlichen Anforderungen zum Schutz 
personenbezogener Daten der betroffenen Personen; 

j) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Ab-
satzes zur näheren Bestimmung der Kriterien und Bedingungen für die Übermittlungen personenbezogener Daten 
gemäß Artikel 49 Absatz 1; 

k) Ausarbeitung von Leitlinien für die Aufsichtsbehörden in Bezug auf die Anwendung von Maßnahmen nach Arti-
kel 58 Absätze 1, 2 und 3 und die Festsetzung von Geldbußen gemäß Artikel 83; 

l) Überprüfung der praktischen Anwendung der Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren; 
m) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe e des vorliegenden Ab-

satzes zur Festlegung gemeinsamer Verfahren für die von natürlichen Personen vorgenommene Meldung von 
Verstößen gegen diese Verordnung gemäß Artikel 54 Absatz 2; 

n) Förderung der Ausarbeitung von Verhaltensregeln und der Einrichtung von datenschutzspezifischen Zertifizie-
rungsverfahren sowie Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen gemäß den Artikeln 40 und 42; 

o) Genehmigung der Zertifizierungskriterien gemäß Artikel 42 Absatz 5 und Führung eines öffentlichen Registers der 
Zertifizierungsverfahren sowie von Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen gemäß Artikel 42 Absatz 8 und der in 
Drittländern niedergelassenen zertifizierten Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 42 Absatz 7; 

p) Genehmigung der in Artikel 43 Absatz 3 genannten Anforderungen im Hinblick auf die Akkreditierung von Zerti-
fizierungsstellen gemäß Artikel 43; 

q) Abgabe einer Stellungnahme für die Kommission zu den Zertifizierungsanforderungen gemäß Artikel 43 Absatz 8; 
r) Abgabe einer Stellungnahme für die Kommission zu den Bildsymbolen gemäß Artikel 12 Absatz 7; 
s) Abgabe einer Stellungnahme für die Kommission zur Beurteilung der Angemessenheit des in einem Drittland oder 

einer internationalen Organisation gebotenen Schutzniveaus einschließlich zur Beurteilung der Frage, ob das 
Drittland, das Gebiet, ein oder mehrere spezifische Sektoren in diesem Drittland oder eine internationale Orga-
nisation kein angemessenes Schutzniveau mehr gewährleistet, bzw. gewährleisten. Zu diesem Zweck gibt die 
Kommission dem Ausschuss alle erforderlichen Unterlagen, darunter den Schriftwechsel mit der Regierung des 
Drittlands, dem Gebiet oder spezifischen Sektor oder der internationalen Organisation;

t) Abgabe von Stellungnahmen im Kohärenzverfahren gemäß Artikel 64 Absatz 1 zu Beschlussentwürfen von Auf-
sichtsbehörden, zu Angelegenheiten, die nach Artikel 64 Absatz 2 vorgelegt wurden und um Erlass verbindlicher 
Beschlüsse gemäß Artikel 65, einschließlich der in Artikel 66 genannten Fälle;

u) Förderung der Zusammenarbeit und eines wirksamen bilateralen und multilateralen Austauschs von Informatio-
nen und bewährten Verfahren zwischen den Aufsichtsbehörden; 

v) Förderung von Schulungsprogrammen und Erleichterung des Personalaustausches zwischen Aufsichtsbehörden 
sowie gegebenenfalls mit Aufsichtsbehörden von Drittländern oder mit internationalen Organisationen; 

w) Förderung des Austausches von Fachwissen und von Dokumentationen über Datenschutzvorschriften und -praxis 
mit Datenschutzaufsichtsbehörden in aller Welt; 

x) Abgabe von Stellungnahmen zu den auf Unionsebene erarbeiteten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 9 und 
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y) Führung eines öffentlich zugänglichen elektronischen Registers der Beschlüsse der Aufsichtsbehörden und Ge-
richte in Bezug auf Fragen, die im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt wurden.

(2) Die Kommission kann, wenn sie den Ausschuss um Rat ersucht, unter Berücksichtigung der Dringlichkeit des Sachver-
halts eine Frist angeben.

(3) Der Ausschuss leitet seine Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren an die Kommission 
und an den in Artikel 93 genannten Ausschuss weiter und veröffentlicht sie.

(4) Der Ausschuss konsultiert gegebenenfalls interessierte Kreise und gibt ihnen Gelegenheit, innerhalb einer angemes-
senen Frist Stellung zu nehmen. Unbeschadet des Artikels 76 macht der Ausschuss die Ergebnisse der Konsultation 
der Öffentlichkeit zugänglich.

Artikel 71 
Berichterstattung
(1) Der Ausschuss erstellt einen Jahresbericht über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung in der Union 

und gegebenenfalls in Drittländern und internationalen Organisationen. Der Bericht wird veröffentlicht und dem Eu-
ropäischen Parlament, dem Rat und der Kommission übermittelt.

(2) Der Jahresbericht enthält eine Überprüfung der praktischen Anwendung der in Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe l genann-
ten Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren sowie der in Artikel 65 genannten verbindlichen Beschlüsse.

Artikel 72 
Verfahrensweise
(1) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, fasst der Ausschuss seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit 

seiner Mitglieder.
(2) Der Ausschuss gibt sich mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder eine Geschäftsordnung und legt seine 

Arbeitsweise fest.

Artikel 73 
Vorsitz
(1) Der Ausschuss wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder mit einfacher Mehrheit einen Vorsitzenden und zwei stellvertre-

tende Vorsitzende.
(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter beträgt fünf Jahre; ihre einmalige Wiederwahl ist zulässig.

Artikel 74 
Aufgaben des Vorsitzes
(1) Der Vorsitz hat folgende Aufgaben: 

a)	 Einberufung	der	Sitzungen	des	Ausschusses	und	Erstellung	der	Tagesordnungen,	
b) Übermittlung der Beschlüsse des Ausschusses nach Artikel 65 an die federführende Aufsichtsbehörde und die 

betroffenen Aufsichtsbehörden, 
c) Sicherstellung einer rechtzeitigen Ausführung der Aufgaben des Ausschusses, insbesondere der Aufgaben im 

Zusammenhang mit dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63.
(2) Der Ausschuss legt die Aufteilung der Aufgaben zwischen dem Vorsitzenden und dessen Stellvertretern in seiner Ge-

schäftsordnung fest.

Artikel 75 
Sekretariat

(Erwägungsgrund 140)

(1) Der Ausschuss wird von einem Sekretariat unterstützt, das von dem Europäischen Datenschutzbeauftragten bereitge-
stellt wird.

(2) Das Sekretariat führt seine Aufgaben ausschließlich auf Anweisung des Vorsitzes des Ausschusses aus.
(3) Das Personal des Europäischen Datenschutzbeauftragten, das an der Wahrnehmung der dem Ausschuss gemäß dieser 

Verordnung übertragenen Aufgaben beteiligt ist, unterliegt anderen Berichtspflichten als das Personal, das an der 
Wahrnehmung der dem Europäischen Datenschutzbeauftragten übertragenen Aufgaben beteiligt ist.

(4) Soweit angebracht, erstellen und veröffentlichen der Ausschuss und der Europäische Datenschutzbeauftragte eine 
Vereinbarung zur Anwendung des vorliegenden Artikels, in der die Bedingungen ihrer Zusammenarbeit festgelegt sind 
und die für das Personal des Europäischen Datenschutzbeauftragten gilt, das an der Wahrnehmung der dem Ausschuss 
gemäß dieser Verordnung übertragenen Aufgaben beteiligt ist.
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Artikel 77 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

(Erwägungsgründe 141, 142)

(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbe-
helfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen 
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der 
Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt.

(2) Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand 
und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Artikel 78. 

(5) Das Sekretariat leistet dem Ausschuss analytische, administrative und logistische Unterstützung.
(6) Das Sekretariat ist insbesondere verantwortlich für 

a)	 das	Tagesgeschäft	des	Ausschusses,	
b) die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Ausschusses, seinem Vorsitz und der Kommission, 
c) die Kommunikation mit anderen Organen und mit der Öffentlichkeit, 
d) den Rückgriff auf elektronische Mittel für die interne und die externe Kommunikation, 
e) die Übersetzung sachdienlicher Informationen, 
f) die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ausschusses, 
g) die Vorbereitung, Abfassung und Veröffentlichung von Stellungnahmen, von Beschlüssen über die Beilegung von 

Streitigkeiten zwischen Aufsichtsbehörden und von sonstigen vom Ausschuss angenommenen Dokumenten.

Artikel 76 
Vertraulichkeit
(1) Die Beratungen des Ausschusses sind gemäß seiner Geschäftsordnung vertraulich, wenn der Ausschuss dies für erfor-

derlich hält.
(2) Der Zugang zu Dokumenten, die Mitgliedern des Ausschusses, Sachverständigen und Vertretern von Dritten vorgelegt 

werden, wird durch die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates83 geregelt.

DS-GVO BDSG
Artikel 78 § 20
Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf 
gegen eine Aufsichtsbehörde

(Erwägungsgründe 143, 144)

Gerichtlicher Rechtsschutz

(1) Jede natürliche oder juristische Person hat unbescha-
det eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 
außergerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf einen 
wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen sie 
betreffenden rechtsverbindlichen Beschluss einer Auf-
sichtsbehörde.

(1) Für Streitigkeiten zwischen einer natürlichen oder einer 
juristischen Person und einer Aufsichtsbehörde des 
Bundes oder eines Landes über Rechte gemäß Artikel 
78 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 
sowie § 61 ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 
Satz 1 gilt nicht für Bußgeldverfahren.

Kapitel VIII

Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen
(Erwägungsgründe 141 – 152)

83 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des 
rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumen-
ten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 
145 vom 31.5.2001, S.43).
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(2) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines ander-

weitigen verwaltungsrechtlichen oder außergerichtli-
chen Rechtbehelfs das Recht auf einen wirksamen 
gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn die nach den Arti-
keln 55 und 56 zuständige Aufsichtsbehörde sich 
nicht mit einer Beschwerde befasst oder die betrof-
fene Person nicht innerhalb von drei Monaten über 
den Stand oder das Ergebnis der gemäß Artikel 77 
erhobenen Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat.

(3) Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind die 
Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem die Auf-
sichtsbehörde ihren Sitz hat.

(4) Kommt es zu einem Verfahren gegen den Beschluss 
einer Aufsichtsbehörde, dem eine Stellungnahme oder 
ein Beschluss des Ausschusses im Rahmen des Kohä-
renzverfahrens vorangegangen ist, so leitet die Auf-
sichtsbehörde diese Stellungnahme oder diesen Be-
schluss dem Gericht zu.

(2) Die Verwaltungsgerichtsordnung ist nach Maßgabe der 
Absätze 3 bis 7 anzuwenden.

(3) Für Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 ist das Verwal-
tungsgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk die 
Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat. 

(4) In Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 ist die Aufsichtsbe-
hörde beteiligungsfähig.

(5) Beteiligte eines Verfahrens nach Absatz 1 Satz 1 sind
1. die natürliche oder juristische Person als Klägerin 

oder Antragstellerin und
2. die Aufsichtsbehörde als Beklagte oder Antrags-

gegnerin. 
§ 63 Nummer 3 und 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung bleibt unberührt.

(6) Ein Vorverfahren findet nicht statt.
(7) Die Aufsichtsbehörde darf gegenüber einer Behörde 

oder deren Rechtsträger nicht die sofortige Vollzie-
hung gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Ver-
waltungsgerichtsordnung anordnen. 

Artikel 79 § 44
Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf 
gegen Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter

(Erwägungsgrund 145)

Klagen gegen den Verantwortlichen oder  
Auftragsverarbeiter 

(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines verfüg-
baren verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen 
Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde 
bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 77 das Recht 
auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, 
wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieser 
Verordnung zustehenden Rechte infolge einer nicht im 
Einklang mit dieser Verordnung stehenden Verarbei-
tung ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurden.

(2) Für Klagen gegen einen Verantwortlichen oder gegen 
einen Auftragsverarbeiter sind die Gerichte des Mit-
gliedstaats zuständig, in dem der Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat. 
Wahlweise können solche Klagen auch bei den Gerich-
ten des Mitgliedstaats erhoben werden, in dem die 
betroffene Person ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort 
hat, es sei denn, es handelt sich bei dem Verantwort-
lichen oder dem Auftragsverarbeiter um eine Behörde 
eines Mitgliedstaats, die in Ausübung ihrer hoheitli-
chen Befugnisse tätig geworden ist.

(1) Klagen der betroffenen Person gegen einen Verant-
wortlichen oder einen Auftragsverarbeiter wegen 
eines Verstoßes gegen datenschutzrechtliche Bestim-
mungen im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 
2016/679 oder der darin enthaltenen Rechte der be-
troffenen Person können bei dem Gericht des Ortes 
erhoben werden, an dem sich eine Niederlassung des 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters befindet. 
Klagen nach Satz 1 können auch bei dem Gericht des 
Ortes erhoben werden, an dem die betroffene Person 
ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Klagen gegen Behörden, die in 
Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig gewor-
den sind.

(3) Hat der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 
einen Vertreter nach Artikel 27 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 benannt, gilt dieser auch als be-
vollmächtigt, Zustellungen in zivilgerichtlichen Ver-
fahren nach Absatz 1 entgegenzunehmen. § 184 der 
Zivilprozessordnung bleibt unberührt.

Artikel 80 
Vertretung von betroffenen Personen

(Erwägungsgrund 142)

(1) Die betroffene Person hat das Recht, eine Einrichtung, Organisation oder Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht, 
die ordnungsgemäß nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet ist, deren satzungsmäßige Ziele im öffentlichem 
Interesse liegen und die im Bereich des Schutzes der Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen in Bezug auf 
den Schutz ihrer personenbezogenen Daten tätig ist, zu beauftragen, in ihrem Namen eine Beschwerde einzureichen, 
in ihrem Namen die in den Artikeln 77, 78 und 79 genannten Rechte wahrzunehmen und das Recht auf Schadenser-
satz gemäß Artikel 82 in Anspruch zu nehmen, sofern dieses im Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen ist.
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(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass jede der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Einrichtungen, 
Organisationen oder Vereinigungen unabhängig von einem Auftrag der betroffenen Person in diesem Mitgliedstaat 
das Recht hat, bei der gemäß Artikel 77 zuständigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzulegen und die in den 
Artikeln 78 und 79 aufgeführten Rechte in Anspruch zu nehmen, wenn ihres Erachtens die Rechte einer betroffenen 
Person gemäß dieser Verordnung infolge einer Verarbeitung verletzt worden sind.

Artikel 81 
Aussetzung des Verfahrens

(Erwägungsgründe 144, 145)

(1) Erhält ein zuständiges Gericht in einem Mitgliedstaat Kenntnis von einem Verfahren zu demselben Gegenstand in 
Bezug auf die Verarbeitung durch denselben Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, das vor einem Gericht in 
einem anderen Mitgliedstaat anhängig ist, so nimmt es mit diesem Gericht Kontakt auf, um sich zu vergewissern, 
dass ein solches Verfahren existiert.

(2) Ist ein Verfahren zu demselben Gegenstand in Bezug auf die Verarbeitung durch denselben Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter vor einem Gericht in einem anderen Mitgliedstaat anhängig, so kann jedes später angerufene 
zuständige Gericht das bei ihm anhängige Verfahren aussetzen.

(3) Sind diese Verfahren in erster Instanz anhängig, so kann sich jedes später angerufene Gericht auf Antrag einer Partei 
auch für unzuständig erklären, wenn das zuerst angerufene Gericht für die betreffenden Klagen zuständig ist und die 
Verbindung der Klagen nach seinem Recht zulässig ist.

Artikel 82 
Haftung und Recht auf Schadenersatz

(Erwägungsgründe 146, 147)

(1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden entstan-
den ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter.

(2) Jeder an einer Verarbeitung beteiligte Verantwortliche haftet für den Schaden, der durch eine nicht dieser Verord-
nung entsprechende Verarbeitung verursacht wurde. Ein Auftragsverarbeiter haftet für den durch eine Verarbeitung 
verursachten Schaden nur dann, wenn er seinen speziell den Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten aus dieser 
Verordnung nicht nachgekommen ist oder unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten Anweisungen des für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegen diese Anweisungen gehandelt hat.

(3) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter wird von der Haftung gemäß Absatz 2 befreit, wenn er nachweist, 
dass er in keinerlei Hinsicht für den Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, verantwortlich ist.

(4) Ist mehr als ein Verantwortlicher oder mehr als ein Auftragsverarbeiter bzw. sowohl ein Verantwortlicher als auch ein 
Auftragsverarbeiter an derselben Verarbeitung beteiligt und sind sie gemäß den Absätzen 2 und 3 für einen durch die 
Verarbeitung verursachten Schaden verantwortlich, so haftet jeder Verantwortliche oder jeder Auftragsverarbeiter für 
den gesamten Schaden, damit ein wirksamer Schadensersatz für die betroffene Person sichergestellt ist.

(5) Hat ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 4 vollständigen Schadenersatz für den erlittenen 
Schaden gezahlt, so ist dieser Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter berechtigt, von den übrigen an derselben 
Verarbeitung	beteiligten	für	die	Datenverarbeitung	Verantwortlichen	oder	Auftragsverarbeitern	den	Teil	des	Schaden-
ersatzes zurückzufordern, der unter den in Absatz 2 festgelegten Bedingungen ihrem Anteil an der Verantwortung für 
den Schaden entspricht.

(6) Mit Gerichtsverfahren zur Inanspruchnahme des Rechts auf Schadenersatz sind die Gerichte zu befassen, die nach den 
in Artikel 79 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats zuständig sind.

DS-GVO BDSG
Artikel 83 § 41
Allgemeine Bedingungen für die Verhängung  
von Geldbußen

(Erwägungsgründe 148, 150, 151)

Anwendung der Vorschriften über das Bußgeld-  
und Strafverfahren

(1) Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhän-
gung von Geldbußen gemäß diesem Artikel für Ver-
stöße gegen diese Verordnung gemäß den Absätzen 4,   
5 und 6 in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend ist.

(1) Für Verstöße nach Artikel 83 Absatz 4 bis 6 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 gelten, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt, die Vorschriften des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten sinngemäß. Die §§ 17, 
35 und 36 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
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(2) Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzel-

falls zusätzlich zu oder anstelle von Maßnahmen nach 
Artikel 58 Absatz 2 Buchstaben a bis h und j ver-
hängt. Bei der Entscheidung über die Verhängung 
einer Geldbuße und über deren Betrag wird in jedem 
Einzelfall Folgendes gebührend berücksichtigt: 
a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Be-

rücksichtigung der Art, des Umfangs oder des 
Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der 
Zahl der von der Verarbeitung betroffenen Perso-
nen und des Ausmaßes des von ihnen erlittenen 
Schadens; 

b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes; 
c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auf-

tragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen zur Min-
derung des den betroffenen Personen entstande-
nen Schadens; 

d) Grad der Verantwortung des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters unter Berücksichti-
gung der von ihnen gemäß den Artikeln 25 und 
32 getroffenen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen; 

e) etwaige einschlägige frühere Verstöße des Ver-
antwortlichen oder des Auftragsverarbeiters; 

finden keine Anwendung. § 68 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten findet mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass das Landgericht entscheidet, wenn die 
festgesetzte Geldbuße den Betrag von einhunderttau-
send Euro übersteigt.

(2) Für Verfahren wegen eines Verstoßes nach Artikel 83 
Absatz 4 bis 6 der Verordnung (EU) 2016/679 gelten, 
soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, die 
Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
und der allgemeinen Gesetze über das Strafverfahren, 
namentlich der Strafprozessordnung und des Gerichts-
verfassungsgesetzes, entsprechend. Die §§ 56 bis 58, 
87, 88, 99 und 100 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten finden keine Anwendung. § 69 Absatz 4 Satz 
2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten findet mit 
der Maßgabe Anwendung, dass die Staatsanwaltschaft 
das Verfahren nur mit Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde, die den Bußgeldbescheid erlassen hat, einstel-
len kann.

§ 43
Bußgeldvorschriften

f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbe-
hörde, um dem Verstoß abzuhelfen und seine 
möglichen nachteiligen Auswirkungen zu min-
dern; 

g) Kategorien personenbezogener Daten, die von 
dem Verstoß betroffen sind; 

h) Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbe-
hörde bekannt wurde, insbesondere ob und gege-
benenfalls in welchem Umfang der Verantwortli-
che oder der Auftragsverarbeiter den Verstoß 
mitgeteilt hat; 

i) Einhaltung der nach Artikel 58 Absatz 2 früher 
gegen den für den betreffenden Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter in Bezug auf denselben 
Gegenstand angeordneten Maßnahmen, wenn sol-
che Maßnahmen angeordnet wurden; 

j) Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln 
nach Artikel 40 oder genehmigten Zertifizierungs-
verfahren nach Artikel 42 und 

k) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden 
Umstände im jeweiligen Fall, wie unmittelbar 
oder mittelbar durch den Verstoß erlangte finan-
zielle Vorteile oder vermiedene Verluste.

(3) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverar-
beiter bei gleichen oder miteinander verbundenen 
Verarbeitungsvorgängen vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen mehrere Bestimmungen dieser Verordnung, so 
übersteigt der Gesamtbetrag der Geldbuße nicht den 
Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß.

(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen 
werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunftsverlangen 

nicht richtig behandelt oder
2. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen Verbraucher 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig unterrichtet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

(3) Gegen Behörden und sonstige öffentliche Stellen im 
Sinne des § 2 Absatz 1 werden keine Geldbußen ver-
hängt.

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 
2016/679 oder eine Benachrichtigung nach Artikel 34 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem 
Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
gegen den Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden 
oder seine in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des 
Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden verwendet 
werden.
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10.000.000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von 
bis zu 2 % seines gesamten weltweit erzielten Jahres-
umsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs ver-
hängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 
a) die Pflichten der Verantwortlichen und der Auf-

tragsverarbeiter gemäß den Artikeln 8, 11, 25 bis 
39, 42 und 43; 

b) die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den 
Artikeln 42 und 43; 

c) die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Arti-
kel 41 Absatz 4.

(5) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen 
werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis 
zu 20.000.000 EUR oder im Fall eines Unternehmens 
von bis zu 4 % seines gesamten weltweit erzielten 
Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs 
verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist: 
a) die Grundsätze für die Verarbeitung, einschließ-

lich der Bedingungen für die Einwilligung, gemäß 
den Artikeln 5, 6, 7 und 9; 

b) die Rechte der betroffenen Person gemäß den Ar-
tikeln 12 bis 22; 

c) die Übermittlung personenbezogener Daten an 
einen Empfänger in einem Drittland oder an eine 
internationale Organisation gemäß den Artikeln 
44 bis 49; 

d) alle Pflichten gemäß den Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten, die im Rahmen des Kapitels IX 
erlassen wurden; 

e) Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorü-
bergehenden oder endgültigen Beschränkung 
oder Aussetzung der Datenübermittlung durch die 
Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 oder 
Nichtgewährung des Zugangs unter Verstoß gegen 
Artikel 58 Absatz 1.

(6) Bei Nichtbefolgung einer Anweisung der Aufsichtsbe-
hörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 werden im Einklang 
mit Absatz 2 des vorliegenden Artikels Geldbußen von 
bis zu 20.000.000 EUR oder im Fall eines Unterneh-
mens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit erziel-
ten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäfts-
jahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge 
höher ist.

(7) Unbeschadet der Abhilfebefugnisse der Aufsichtsbe-
hörden gemäß Artikel 58 Absatz 2 kann jeder Mit-
gliedstaat Vorschriften dafür festlegen, ob und in wel-
chem Umfang gegen Behörden und öffentliche 
Stellen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat nieder-
gelassen sind, Geldbußen verhängt werden können.

(8) Die Ausübung der eigenen Befugnisse durch eine Auf-
sichtsbehörde gemäß diesem Artikel muss angemesse-
nen Verfahrensgarantien gemäß dem Unionsrecht und 
dem Recht der Mitgliedstaaten, einschließlich wirksa-
mer gerichtlicher Rechtsbehelfe und ordnungsgemä-
ßer Verfahren, unterliegen.
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(9) Sieht die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats keine 

Geldbußen vor, kann dieser Artikel so angewandt wer-
den, dass die Geldbuße von der zuständigen Auf-
sichtsbehörde in die Wege geleitet und von den zu-
ständigen nationalen Gerichten verhängt wird, wobei 
sicherzustellen ist, dass diese Rechtsbehelfe wirksam 
sind und die gleiche Wirkung wie die von Aufsichtsbe-
hörden verhängten Geldbußen haben. In jeden Fall 
müssen die verhängten Geldbußen wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend sein. Die betreffenden 
Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 25. 
Mai 2018 die Rechtsvorschriften mit, die sie aufgrund 
dieses Absatzes erlassen, sowie unverzüglich alle spä-
teren Änderungsgesetze oder Änderungen dieser Vor-
schriften.

Artikel 8484 § 42
Sanktionen

(Erwägungsgründe 149, 152)

Strafvorschriften

(1) Die Mitgliedstaaten legen die Vorschriften über an-
dere Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung 
– insbesondere für Verstöße, die keiner Geldbuße 
gemäß Artikel 83 unterliegen – fest und treffen alle 
zu deren Anwendung erforderlichen Maßnahmen. 
Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend sein.

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. 
Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die er aufgrund von 
Absatz 1 erlässt, sowie unverzüglich alle späteren Än-
derungen dieser Vorschriften mit.

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein 
zugängliche personenbezogene Daten einer großen 
Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein,
1. einem Dritten übermittelt oder
2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 
und hierbei gewerbsmäßig handelt.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, die 
nicht allgemein zugänglich sind,
1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder
2. durch unrichtige Angaben erschleicht 
und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht han-
delt, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen.

(3)	 Die	Tat	wird	nur	auf	Antrag	verfolgt.	Antragsberech-
tigt sind die betroffene Person, der Verantwortliche, 
die oder der Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbe-
hörde.

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung(EU) 
2016/679 oder eine Benachrichtigung nach Artikel 34 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem 
Strafverfahren gegen den Meldepflichtigen oder Be-
nachrichtigenden oder seine in § 52 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur 
mit Zustimmung des Meldepflichtigen oder Benach-
richtigenden verwendet werden.

84 S. a. § 41 BDSG
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Artikel 85 
Verarbeitung und Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit
(Erwägungsgrund 153)

(1) Die Mitgliedstaaten bringen durch Rechtsvorschriften das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten gemäß 
dieser Verordnung mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, einschließlich der Verarbei-
tung zu journalistischen Zwecken und zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken, in Einklang.

(2) Für die Verarbeitung, die zu journalistischen Zwecken oder zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen 
Zwecken erfolgt, sehen die Mitgliedstaaten Abweichungen oder Ausnahmen von Kapitel II (Grundsätze), Kapitel III 
(Rechte der betroffenen Person), Kapitel IV (Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter), Kapitel V (Übermittlung per-
sonenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen), Kapitel VI (Unabhängige Aufsichtsbe-
hörden), Kapitel VII (Zusammenarbeit und Kohärenz) und Kapitel IX (Vorschriften für besondere Verarbeitungssitua-
tionen) vor, wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der Freiheit der 
Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in Einklang zu bringen.

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die Rechtsvorschriften, die er aufgrund von Absatz 2 erlassen hat, sowie 
unverzüglich alle späteren Änderungsgesetze oder Änderungen dieser Vorschriften mit.

Artikel 86 
Verarbeitung und Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten 
(Erwägungsgrund 154)

Personenbezogene Daten in amtlichen Dokumenten, die sich im Besitz einer Behörde oder einer öffentlichen Einrichtung 
oder einer privaten Einrichtung zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe befinden, können von der 
Behörde oder der Einrichtung gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht des Mitgliedstaats, dem die Behörde oder Einrich-
tung unterliegt, offengelegt werden, um den Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten mit dem Recht auf 
Schutz personenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung in Einklang zu bringen.

Artikel 87 
Verarbeitung der nationalen Kennziffer 
Die Mitgliedstaaten können näher bestimmen, unter welchen spezifischen Bedingungen eine nationale Kennziffer oder 
andere Kennzeichen von allgemeiner Bedeutung Gegenstand einer Verarbeitung sein dürfen. In diesem Fall darf die nati-
onale Kennziffer oder das andere Kennzeichen von allgemeiner Bedeutung nur unter Wahrung geeigneter Garantien für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gemäß dieser Verordnung verwendet werden.
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Artikel 88 § 26 
Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext
(Erwägungsgrund 155)

Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungs-
verhältnisses

(1) Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften 
oder durch Kollektivvereinbarungen spezifischere Vor-
schriften zur Gewährleistung des Schutzes der Rechte 
und Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung perso-
nenbezogener Beschäftigtendaten im Beschäftigungs-
kontext, insbesondere für Zwecke der Einstellung, der 
Erfüllung des Arbeitsvertrags einschließlich der Erfül-
lung von durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektiv-
vereinbarungen festgelegten Pflichten, des Manage-
ments, der Planung und der Organisation der Arbeit, 
der Gleichheit und Diversität am Arbeitsplatz, der Ge-

(1) Personenbezogene Daten von Beschäftigten dürfen für
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet 
werden, wenn dies für die Entscheidung über die Be-
gründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach 
Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für des-
sen Durchführung oder Beendigung oder zur Ausübung 
oder Erfüllung der sich aus einem Gesetz oder einem 
Tarifvertrag,	einer	Betriebs-	oder	Dienstvereinbarung	
(Kollektivvereinbarung) ergebenden Rechte und 
Pflichten der Interessenvertretung der Beschäftigten 
erforderlich ist. Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen

Kapitel IX

Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen
(Erwägungsgründe 153 – 165)

98



DS-GVO BDSG
sundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, des Schutzes
des Eigentums der Arbeitgeber oder der Kunden sowie 
für Zwecke der Inanspruchnahme der mit der Beschäf-
tigung zusammenhängenden individuellen oder kol-
lektiven Rechte und Leistungen und für Zwecke der 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, vorse-
hen.

(2) Diese Vorschriften umfassen geeignete und besondere 
Maßnahmen zur Wahrung der menschlichen Würde, 
der berechtigten Interessen und der Grundrechte der 
betroffenen Person, insbesondere im Hinblick auf die 
Transparenz	der	Verarbeitung,	die	Übermittlung	per-
sonenbezogener Daten innerhalb einer Unterneh-
mensgruppe oder einer Gruppe von Unternehmen, die 
eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, und 
die Überwachungssysteme am Arbeitsplatz.

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. 
Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die er aufgrund von 
Absatz 1 erlässt, sowie unverzüglich alle späteren Än-
derungen dieser Vorschriften mit.

personenbezogene Daten von Beschäftigten nur dann 
verarbeitet werden, wenn zu dokumentierende tat-
sächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, 
dass die betroffene Person im Beschäftigungsverhält-
nis eine Straftat begangen hat, die Verarbeitung zur 
Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige 
Interesse der oder des Beschäftigten an dem Aus-
schluss der Verarbeitung nicht überwiegt, insbeson-
dere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht 
unverhältnismäßig sind.

(2) Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten 
von Beschäftigten auf der Grundlage einer Einwilli-
gung, so sind für die Beurteilung der Freiwilligkeit der 
Einwilligung insbesondere die im Beschäftigungsver-
hältnis bestehende Abhängigkeit der beschäftigten 
Person sowie die Umstände, unter denen die Einwilli-
gung erteilt worden ist, zu berücksichtigen. Freiwil-
ligkeit kann insbesondere vorliegen, wenn für die be-
schäftigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher 
Vorteil erreicht wird oder Arbeitgeber und beschäf-
tigte Person gleichgelagerte Interessen verfolgen. Die 
Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht 
wegen besonderer Umstände eine andere Form ange-
messen ist. Der Arbeitgeber hat die beschäftigte Per-
son über den Zweck der Datenverarbeitung und über 
ihr Widerrufsrecht nach Artikel 7 Absatz 3 der Verord-
nung	(EU)	2016/679	in	Textform	aufzuklären.

(3) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 
9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 für Zwecke 
des Beschäftigungsverhältnisses zulässig, wenn sie 
zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtli-
cher Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem Recht der 
sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erforderlich 
ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an 
dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegt. Absatz 2 
gilt auch für die Einwilligung in die Verarbeitung be-
sonderer Kategorien personenbezogener Daten; die 
Einwilligung muss sich dabei ausdrücklich auf diese 
Daten beziehen. § 22 Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließ-
lich besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
von Beschäftigten für Zwecke des Beschäftigungsver-
hältnisses, ist auf der Grundlage von Kollektivverein-
barungen zulässig. Dabei haben die Verhandlungs-
partner Artikel 88 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2016/679 zu beachten.

(5) Der Verantwortliche muss geeignete Maßnahmen er-
greifen, um sicherzustellen, dass insbesondere die in 
Artikel 5 der Verordnung (EU) 2016/679 dargelegten 
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten eingehalten werden. 

(6) Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der 
Beschäftigten bleiben unberührt.
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(7) Die Absätze 1 bis 6 sind auch anzuwenden, wenn per-

sonenbezogene Daten, einschließlich besonderer Ka-
tegorien personenbezogener Daten, von Beschäftigten 
verarbeitet werden, ohne dass sie in einem Dateisys-
tem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.

(8) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind:
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ein-

schließlich der Leiharbeitnehmerinnen und Leih-
arbeitnehmer im Verhältnis zum Entleiher,

2. zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte,
3.	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer	 an	 Leistungen	

zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	sowie	an	Abklärun-
gen der beruflichen Eignung oder Arbeitserpro-
bung (Rehabilitandinnen und Rehabilitanden),

4. in anerkannten Werkstätten für behinderte Men-
schen Beschäftigte,

5. Freiwillige, die einen Dienst nach dem Jugend-
freiwilligendienstegesetz oder dem Bundesfreiwil-
ligendienstgesetz leisten,

6. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Un-
selbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Perso-
nen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die 
in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten,

7. Beamtinnen und Beamte des Bundes, Richterin-
nen und Richter des Bundes, Soldatinnen und 
Soldaten sowie Zivildienstleistende. 

Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungs-
verhältnis sowie Personen, deren Beschäftigungsver-
hältnis beendet ist, gelten als Beschäftigte. 

Artikel 89 § 27
Garantien und Ausnahmen in Bezug auf die  
Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse  
liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen  
oder historischen Forschungszwecken und zu  
statistischen Zwecken

(Erwägungsgründe 156 – 163)

Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen  
oder historischen Forschungszwecken und  
zu statistischen Zwecken

(1) Die Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegen-
den Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder histo-
rischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwe-
cken unterliegt geeigneten Garantien für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Person gemäß dieser 
Verordnung. Mit diesen Garantien wird sichergestellt, 
dass technische und organisatorische Maßnahmen be-
stehen, mit denen insbesondere die Achtung des 
Grundsatzes der Datenminimierung gewährleistet 
wird. Zu diesen Maßnahmen kann die Pseudonymisie-
rung gehören, sofern es möglich ist, diese Zwecke auf 
diese Weise zu erfüllen. In allen Fällen, in denen 
diese Zwecke durch die Weiterverarbeitung, bei der 
die Identifizierung von betroffenen Personen nicht 
oder nicht mehr möglich ist, erfüllt werden können, 
werden diese Zwecke auf diese Weise erfüllt.

(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten im Sinne des Arti-
kels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 auch 
ohne Einwilligung für wissenschaftliche oder histori-
sche Forschungszwecke oder für statistische Zwecke 
zulässig, wenn die Verarbeitung zu diesen Zwecken 
erforderlich ist und die Interessen des Verantwortli-
chen an der Verarbeitung die Interessen der betroffe-
nen Person an einem Ausschluss der Verarbeitung er-
heblich überwiegen. Der Verantwortliche sieht 
angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wah-
rung der Interessen der betroffenen Person gemäß 
§ 22 Absatz 2 Satz 2 vor. 

(2) Die in den Artikeln 15, 16, 18 und 21 der Verordnung 
(EU) 2016/679 vorgesehenen Rechte der betroffenen
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(2) Werden personenbezogene Daten zu wissenschaftli-

chen oder historischen Forschungszwecken oder zu 
statistischen Zwecken verarbeitet, können vorbehalt-
lich der Bedingungen und Garantien gemäß Absatz 1 
des vorliegenden Artikels im Unionsrecht oder im 
Recht der Mitgliedstaaten insoweit Ausnahmen von 
den Rechten gemäß der Artikel 15, 16, 18 und 21 vor-
gesehen werden, als diese Rechte voraussichtlich die 
Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmöglich 
machen oder ernsthaft beeinträchtigen und solche 
Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke notwendig 
sind.

(3) Werden personenbezogene Daten für im öffentlichen 
Interesse liegende Archivzwecke verarbeitet, können 
vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien gemäß 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels im Unionsrecht 
oder im Recht der Mitgliedstaaten insoweit Ausnah-
men von den Rechten gemäß der Artikel 15, 16, 18, 
19, 20 und 21 vorgesehen werden, als diese Rechte 
voraussichtlich die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträch-
tigen und solche Ausnahmen für die Erfüllung dieser 
Zwecke notwendig sind.

(4) Dient die in den Absätzen 2 und 3 genannte Verarbei-
tung gleichzeitig einem anderen Zweck, gelten die 
Ausnahmen nur für die Verarbeitung zu den in diesen 
Absätzen genannten Zwecken.

Person sind insoweit beschränkt, als diese Rechte vo-
raussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder 
Statistikzwecke unmöglich machen oder ernsthaft 
beinträchtigen und die Beschränkung für die Erfüllung 
der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 
Das Recht auf Auskunft gemäß Artikel 15 der Verord-
nung (EU) 2016/679 besteht darüber hinaus nicht, 
wenn die Daten für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung erforderlich sind und die Auskunftserteilung 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

(3) Ergänzend zu den in § 22 Absatz 2 genannten Maß-
nahmen sind zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken 
verarbeitete besondere Kategorien personenbezogener 
Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 zu anonymisieren, sobald dies 
nach dem Forschungs- oder Statistikzweck möglich 
ist, es sei denn, berechtigte Interessen der betroffe-
nen Person stehen dem entgegen. Bis dahin sind die 
Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzel-
angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeord-
net werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben 
nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungs-
oder Statistikzweck dies erfordert.

(4) Der Verantwortliche darf personenbezogene Daten nur
veröffentlichen, wenn die betroffene Person eingewilligt 
hat oder dies für die Darstellung von Forschungsergeb-
nissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist.

§ 28
Datenverarbeitung zu im öffentlichen Interesse 
liegenden Archivzwecken
(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten im Sinne des Arti-
kels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zuläs-
sig, wenn sie für im öffentlichen Interesse liegende 
Archivzwecke erforderlich ist. Der Verantwortliche 
sieht angemessene und spezifische Maßnahmen zur 
Wahrung der Interessen der betroffenen Person 
gemäß § 22 Absatz 2 Satz 2 vor.

(2) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gemäß 
Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht 
nicht, wenn das Archivgut nicht durch den Namen der 
Person erschlossen ist oder keine Angaben gemacht 
werden, die das Auffinden des betreffenden Archivguts 
mit vertretbarem Verwaltungsaufwand ermöglichen.

(3) Das Recht auf Berichtigung der betroffenen Person 
gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2016/679 be-
steht nicht, wenn die personenbezogenen Daten zu 
Archivzwecken im öffentlichen Interesse verarbeitet 
werden. Bestreitet die betroffene Person die Richtig-
keit der personenbezogenen Daten, ist ihr die Mög-
lichkeit einer Gegendarstellung einzuräumen. Das zu-
ständige Archiv ist verpflichtet, die Gegendarstellung 
den Unterlagen hinzuzufügen.
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(4) Die in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a, b und d, den 

Artikeln 20 und 21 der Verordnung (EU) 2016/679 vor-
gesehenen Rechte bestehen nicht, soweit diese Rechte 
voraussichtlich die Verwirklichung der im öffentlichen 
Interesse liegenden Archivzwecke unmöglich machen 
oder ernsthaft beeinträchtigen und die Ausnahmen 
für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich sind.

Artikel 9085 § 1
Geheimhaltungspflichten

(Erwägungsgrund 164)

Anwendungsbereich des Gesetzes

(1) Die Mitgliedstaaten können die Befugnisse der Auf-
sichtsbehörden im Sinne des Artikels 58 Absatz 1 
Buchstaben e und f gegenüber den Verantwortlichen 
oder den Auftragsverarbeitern, die nach Unionsrecht 
oder dem Recht der Mitgliedstaaten oder nach einer 
von den zuständigen nationalen Stellen erlassenen 
Verpflichtung dem Berufsgeheimnis oder einer gleich-
wertigen Geheimhaltungspflicht unterliegen, regeln, 
soweit dies notwendig und verhältnismäßig ist, um das 
Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der 
Pflicht zur Geheimhaltung in Einklang zu bringen. Diese 
Vorschriften gelten nur in Bezug auf personenbezogene 
Daten, die der Verantwortliche oder der Auftragsverar-
beiter	bei	einer	Tätigkeit	erlangt	oder	erhoben	hat,	
die einer solchen Geheimhaltungspflicht unterliegt.

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. 
Mai 2018 die Vorschriften mit, die er aufgrund von 
Absatz 1 erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen 
weiteren Änderungen dieser Vorschriften in Kenntnis.

…
(2) … Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Ge-

heimhaltungspflichten oder von Berufs- oder beson-
deren Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen 
Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.

…

§ 29
Rechte der betroffenen Person und  
aufsichtsbehördliche Befugnisse im Fall  
von Geheimhaltungspflichten
(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen Person 

gemäß Artikel 14 Absatz 1 bis 4 der Verordnung (EU) 
2016/679 besteht ergänzend zu den in Artikel 14 Ab-
satz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Aus-
nahmen nicht, soweit durch ihre Erfüllung Informationen
offenbart würden, die ihrem Wesen nach, insbesondere
wegen der überwiegenden berechtigten Interessen 
eines Dritten, geheim gehalten werden müssen. Das 
Recht auf Auskunft der betroffenen Person gemäß Ar-
tikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 besteht nicht, 
soweit durch die Auskunft Informationen offenbart 
würden, die nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem 
Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden
berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehal-
ten werden müssen. Die Pflicht zur Benachrichtigung 
gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) 2016/679 be-
steht ergänzend zu der in Artikel 34 Absatz 3 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahme nicht, 
soweit durch die Benachrichtigung Informationen of-
fenbart würden, die nach einer Rechtsvorschrift oder 
ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwie-
genden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim 
gehalten werden müssen. Abweichend von der Aus-
nahme nach Satz 3 ist die betroffene Person nach Ar-
tikel 34 der Verordnung (EU) 2016/679 zu benach-
richtigen, wenn die Interessen der betroffenen 
Person, insbesondere unter Berücksichtigung drohen-
der Schäden, gegenüber dem Geheimhaltungsinter-
esse überwiegen.

2) Werden Daten Dritter im Zuge der Aufnahme oder im 
Rahmen eines Mandatsverhältnisses an einen Berufs-
geheimnisträger übermittelt, so besteht die Pflicht der

85 S. a. § 22 Abs. 1 Nr. lit. c) BDSG

102



DS-GVO BDSG
(übermittelnden Stelle zur Information der betroffe-
nen Person gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) 2016/679 nicht, sofern nicht das Interesse der 
betroffenen Person an der Informationserteilung 
überwiegt.

(3) Gegenüber den in § 203 Absatz 1, 2a und 3 des Straf-
gesetzbuchs genannten Personen oder deren Auf-
tragsverarbeitern bestehen die Untersuchungsbefug-
nisse der Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 58 Absatz 1
Buchstabe e und f der Verordnung (EU) 2016/679 
nicht, soweit die Inanspruchnahme der Befugnisse zu 
einem Verstoß gegen die Geheimhaltungspflichten 
dieser Personen führen würde. Erlangt eine Aufsichts-
behörde im Rahmen einer Untersuchung Kenntnis von 
Daten, die einer Geheimhaltungspflicht im Sinne des 
Satzes 1 unterliegen, gilt die Geheimhaltungspflicht 
auch für die Aufsichtsbehörde.

Artikel 92 
Ausübung der Befugnisübertragung

(Erwägungsgründe 166 – 169)

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedin-
gungen übertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 Absatz 8 und Artikel 43 Absatz 8 wird der Kommis-
sion auf unbestimmte Zeit ab dem 24. Mai 2016 übertragen.

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 Absatz 8 und Artikel 43 Absatz 8 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Be-
schluss	angegebenen	Befugnis.	Er	wird	am	Tag	nach	seiner	Veröffentlichung	im	Amtsblatt	der	Europäischen	Union	
oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegier-
ten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parla-
ment und dem Rat.

Kapitel X

Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte
(Erwägungsgründe 166 – 170)

Artikel 91 
Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und religiösen Vereinigungen oder Gemeinschaften

(Erwägungsgrund 165)

(1) Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder Gemeinschaft in einem Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende Regeln zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung an, so 
dürfen diese Regeln weiter angewandt werden, sofern sie mit dieser Verordnung in Einklang gebracht werden.

(2) Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 umfassende Datenschutzregeln an-
wenden, unterliegen der Aufsicht durch eine unabhängige Aufsichtsbehörde, die spezifischer Art sein kann, sofern sie 
die in Kapitel VI niedergelegten Bedingungen erfüllt.
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(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 12 Absatz 8 und Artikel 43 Absatz 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Veranlassung des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert.

Artikel 93 
Ausschussverfahren

(Erwägungsgrund 170)

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren 

Artikel 5.

Artikel 94 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG

(Erwägungsgrund 171)

(1) Die Richtlinie 95/46/EG wird mit Wirkung vom 25. Mai 2018 aufgehoben.

(2) Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung. Verweise auf die durch 
Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte Gruppe für den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gelten als Verweise auf den kraft dieser Verordnung errichteten Europäischen Datenschutzausschuss.

Artikel 95 
Verhältnis zur Richtlinie 2002/58/EG 

(Erwägungsgrund 173)

Diese Verordnung erlegt natürlichen oder juristischen Personen in Bezug auf die Verarbeitung in Verbindung mit der Be-
reitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste in öffentlichen Kommunikationsnetzen in der 
Union keine zusätzlichen Pflichten auf, soweit sie besonderen in der Richtlinie 2002/58/EG festgelegten Pflichten unter-
liegen, die dasselbe Ziel verfolgen.

Artikel 96 
Verhältnis zu bereits geschlossenen Übereinkünften 
Internationale Übereinkünfte, die die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisa-
tionen mit sich bringen, die von den Mitgliedstaaten vor dem 24. Mai 2016 abgeschlossen wurden und die im Einklang mit 
dem	vor	diesem	Tag	geltenden	Unionsrecht	stehen,	bleiben	in	Kraft,	bis	sie	geändert,	ersetzt	oder	gekündigt	werden.

Artikel 97 
Berichte der Kommission
(1) Bis zum 25. Mai 2020 und danach alle vier Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 

einen Bericht über die Bewertung und Überprüfung dieser Verordnung vor. Die Berichte werden öffentlich gemacht.
(2) Im Rahmen der Bewertungen und Überprüfungen nach Absatz 1 prüft die Kommission insbesondere die Anwendung 

und die Wirkungsweise 

Kapitel XI

Schlussbestimmungen
(Erwägungsgründe 171 – 173)
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a) des Kapitels V über die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisati-
onen insbesondere im Hinblick auf die gemäß Artikel 45 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung erlassenen Be-
schlüsse sowie die gemäß Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen Feststellungen, 

b) des Kapitels VII über Zusammenarbeit und Kohärenz.
(3) Für den in Absatz 1 genannten Zweck kann die Kommission Informationen von den Mitgliedstaaten und den Auf-

sichtsbehörden anfordern.
(4) Bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Bewertungen und Überprüfungen berücksichtigt die Kommission die 

Standpunkte und Feststellungen des Europäischen Parlaments, des Rates und anderer einschlägiger Stellen oder Quellen.
(5) Die Kommission legt erforderlichenfalls geeignete Vorschläge zur Änderung dieser Verordnung vor und berücksichtigt dabei 

insbesondere die Entwicklungen in der Informationstechnologie und die Fortschritte in der Informationsgesellschaft.

Artikel 98 
Überprüfung anderer Rechtsakte der Union zum Datenschutz
Die Kommission legt gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge zur Änderung anderer Rechtsakte der Union zum Schutz 
personenbezogener Daten vor, damit ein einheitlicher und kohärenter Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
sichergestellt wird. Dies betrifft insbesondere die Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung sol-
cher Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union und zum freien Verkehr solcher Daten.

DS-GVO DSAnpUG-EU
Artikel 99 Artikel 8
Inkrafttreten und Anwendung

(Erwägungsgrund 171)

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)	 Diese	Verordnung	tritt	am	zwanzigsten	Tag	nach	ihrer	
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft.

(2) Sie gilt ab dem 25. Mai 2018. 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 
25. Mai 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Bundesda-
tenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S. 66), das zuletzt 
durch Artikel 7 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
außer Kraft.

(2) …

Diese	Verordnung	ist	in	allen	ihren	Teilen	verbindlich	und	gilt	unmittelbar	in	jedem	Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 27. April 2016.
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